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Continental Aktiengesellschaft 
 

Hannover 

 

ISIN: DE0005439004  

WKN: 543900 
 

Eindeutige Kennung der Veranstaltung:  

428475befed0f011b55096c6c2a55906 
 

 

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 
 

 

Wir laden unsere Aktionärinnen und Aktionäre ein zur 

 

ordentlichen Hauptversammlung 

 

am Donnerstag, 30. April 2026, um 10:00 Uhr (MESZ), 

 

welche im  

 

Kuppelsaal des Hannover Congress Centrums,  

Theodor-Heuss-Platz 1-3, 30175 Hannover, 

 

abgehalten wird. 

Wie gewohnt wird die Hauptversammlung auch für die Öffentlichkeit vollständig in Bild und 

Ton live im Internet unter www.continental.com/de/hv übertragen. Unter diesem Link finden 

sich auch weitere Hinweise zur Hauptversammlung, insbesondere zu den Rechten der Aktio-

näre. 

(Aus Gründen der Sprachvereinfachung und der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden das generische Maskuli-

num eingesetzt. Weibliche und andere Geschlechteridentitäten sind dabei ausdrücklich eingeschlossen.) 

 
  

https://www.continental.com/de/hv
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I. Tagesordnung 

1. Vorlagen an die Hauptversammlung 

Der Vorstand macht der Hauptversammlung gemäß § 176 Abs. 1 Satz 1 Aktiengesetz 

(„AktG“) die folgenden Vorlagen zugänglich: 

• den festgestellten Jahresabschluss der Continental Aktiengesellschaft zum 

31. Dezember 2025,  

• den vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschluss zum 31. Dezember 2025,  

• den zusammengefassten Lagebericht der Continental Aktiengesellschaft und 

des Konzerns für das Geschäftsjahr 2025,  

• den Bericht des Aufsichtsrats sowie  

• den Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns. 

Des Weiteren macht der Vorstand der Hauptversammlung den erläuternden Bericht 

des Vorstands zu den Angaben nach § 289a und § 315a HGB zugänglich. 

Die genannten Unterlagen sind im Internet unter www.continental.com/de/hv zugäng-

lich. Dort findet sich auch die Erklärung zur Unternehmensführung mit der Berichter-

stattung zur Corporate Governance. 

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und Konzern-

abschluss in seiner Sitzung am 18. März 2026 gebilligt, der Jahresabschluss ist damit 

festgestellt. Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen ist daher zu Tagesordnungs-

punkt 1 keine Beschlussfassung der Hauptversammlung vorgesehen. 

 

2. Beschlussfassung über die Gewinnverwendung 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2025 

der Continental Aktiengesellschaft in Höhe von EUR 4.437.056.771,21 wie folgt zu 

verwenden: 

Ausschüttung einer Dividende von EUR 2,70 je 

dividendenberechtigter Stückaktie: EUR 540.016.154,10  

Vortrag auf neue Rechnung: EUR 3.897.040.617,11 

Der Anspruch auf Zahlung der Dividende ist gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 AktG am dritten 

auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag, also am 6. Mai 2026, 

fällig. 

https://www.continental.com/de/hv
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3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 

2025 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Vor-

standsmitgliedern für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 

Es ist vorgesehen, die Hauptversammlung im Wege der Einzelabstimmung über die 

Entlastung der Vorstandsmitglieder entscheiden zu lassen. 

 

4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 

2025 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Auf-

sichtsratsmitgliedern für diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen. 

Es ist vorgesehen, die Hauptversammlung im Wege der Einzelabstimmung über die 

Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder entscheiden zu lassen.  

Eine Liste mit Informationen über die individuelle Teilnahme der Aufsichtsratsmitglie-

der an den Sitzungen des Plenums und der Ausschüsse des Aufsichtsrats im Ge-

schäftsjahr 2025 kann im Internet unter www.continental.com/de/hv eingesehen wer-

den. 

 

5. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzern-

abschlussprüfers sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht von Zwi-

schenfinanzberichten für das Geschäftsjahr 2026 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, gestützt auf die Empfehlung des Prüfungsausschusses, 

folgende Beschlüsse zu fassen: 

5.1 Die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 

Frankfurt am Main, Zweigniederlassung Hannover, wird zum Abschlussprü-

fer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026 bestellt. 

5.2 Die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 

Frankfurt am Main, Zweigniederlassung Hannover, wird zum Prüfer für eine 

etwa vorzunehmende prüferische Durchsicht von Zwischenfinanzberichten 

im Geschäftsjahr 2026 bestellt. 

Der Prüfungsausschuss hat erklärt, dass seine Empfehlung frei von ungebührlicher 

Einflussnahme durch Dritte ist und ihm keine die Auswahlmöglichkeiten 

http://www.continental.com/de/hv
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beschränkende Klausel im Sinne von Art. 16 Abs. 6 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 

(EU-Abschlussprüferverordnung) auferlegt wurde. 

 

6. Beschlussfassung über die Bestellung des Prüfers der Nachhaltigkeitsbericht-

erstattung für das Geschäftsjahr 2026 

Der deutsche Gesetzgeber hat die Richtlinie (EU) 2022/2464 in der durch die Richtlinie 

(EU) 2025/794 geänderten Fassung (CSRD), welche Vorgaben zur Nachhaltigkeits-

berichterstattung und deren Prüfung enthält, trotz Ablauf der Umsetzungsfrist bislang 

noch nicht in nationales Recht umgesetzt. Art. 37 der Richtlinie 2006/43/EG (EU-Ab-

schlussprüferrichtlinie) in der Fassung der Richtlinie (EU) 2022/2464 (CSRD) sieht 

vor, dass die Bestellung des Abschlussprüfers oder der Prüfungsgesellschaft zum 

Zweck der Bestätigung der Nachhaltigkeitsberichterstattung durch die Mitglieder- oder 

Gesellschafterversammlung des geprüften Unternehmens erfolgt. Perspektivisch ist 

davon auszugehen, dass nach deutschem Recht der Prüfer der Nachhaltigkeitsbe-

richterstattung von der Hauptversammlung zu wählen ist.  

Der Aufsichtsrat schlägt daher vor, gestützt auf die Empfehlung des Prüfungsaus-

schusses, folgenden Beschluss zu fassen: 

Die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frank-

furt am Main, Zweigniederlassung Hannover, wird zum Prüfer der Nachhaltig-

keitsberichterstattung im Sinne der Richtlinie (EU) 2022/2464 in der durch die 

Richtlinie (EU) 2025/794 geänderten Fassung (CSRD) für das Geschäftsjahr 

2026 bestellt, vorsorglich für den Fall, dass das Gesetz zur Umsetzung der 

Richtlinie (EU) 2022/2464 hinsichtlich der Nachhaltigkeitsberichterstattung 

von Unternehmen in der durch die Richtlinie (EU) 2025/794 geänderten Fas-

sung eine ausdrückliche Bestellung dieses Prüfers durch die Hauptversamm-

lung verlangt, die Prüfung der Nachhaltigkeitsberichterstattung für das Ge-

schäftsjahr 2026 also nach dem deutschen Umsetzungsgesetz zur Richtlinie 

(EU) 2022/2464 in der durch die Richtlinie (EU) 2025/794 geänderten Fas-

sung (CSRD) nicht ohnehin dem Abschlussprüfer obliegen sollte.  

Der Prüfungsausschuss hat erklärt, dass seine Empfehlung frei von ungebührlicher 

Einflussnahme durch Dritte ist und ihm keine die Auswahlmöglichkeiten beschrän-

kende Klausel im Sinne von Art. 16 Abs. 6 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 (EU-

Abschlussprüferverordnung) auferlegt wurde. 
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7. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts 

Vorstand und Aufsichtsrat haben gemäß § 162 AktG einen Bericht über die im Ge-

schäftsjahr 2025 den einzelnen gegenwärtigen oder früheren Mitgliedern des Vor-

stands und des Aufsichtsrats gewährte und geschuldete Vergütung erstellt, der der 

Hauptversammlung gemäß § 120a Abs. 4 AktG zur Billigung vorgelegt wird. 

Der Vergütungsbericht wurde gemäß § 162 Abs. 3 AktG durch den Abschlussprüfer 

daraufhin geprüft, ob die gesetzlich geforderten Angaben nach § 162 Abs. 1 und 

2 AktG gemacht wurden. Über die gesetzlichen Anforderungen hinaus erfolgte auch 

eine inhaltliche Prüfung durch den Abschlussprüfer. Der Vermerk über die Prüfung 

des Vergütungsberichts ist dem Vergütungsbericht beigefügt. 

Der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025 ist im Internet unter www.continen-

tal.com/de/hv zugänglich.  

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den nach § 162 AktG erstellten und geprüften 

Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025 zu billigen. 

 

8. Wahlen zum Aufsichtsrat 

Mit Beendigung der Hauptversammlung am 30. April 2026 enden die Amtszeiten von 

Frau Sabine Neuß, Herrn Satish Khatu, Herrn Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Reitzle und 

Herrn Georg F. W. Schaeffler als Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner. 

Zudem stellt sich Frau Sabrina Soussan, in Anerkennung der Empfehlung C.15 Satz 2 

Deutscher Corporate Governance Kodex (DCGK), wonach ein Antrag auf gerichtliche 

Bestellung eines Aufsichtsratsmitglieds der Anteilseignerseite bis zur nächsten Haupt-

versammlung befristet sein soll, in der ordentlichen Hauptversammlung zur Wieder-

wahl. Frau Sabrina Soussan ist durch Beschluss des Amtsgerichts Hannover vom 

22. September 2025 in den Aufsichtsrat bestellt worden, nachdem die Anteilseigner-

vertreter Stefan E. Buchner und Dr. Gunter Dunkel ihr jeweiliges Mandat mit Wirkung 

zum Ablauf des 4. September 2025 bzw. mit Wirkung zum Ablauf des 17. September 

2025 niedergelegt hatten. Beide Niederlegungen standen im Zusammenhang mit der 

durch die Hauptversammlung am 25. April 2025 beschlossenen und am 17. Septem-

ber 2025 wirksam gewordenen Abspaltung der Beteiligung der Continental Aktienge-

sellschaft an der Continental Automotive Technologies GmbH (heute firmierend unter 

AUMOVIO Germany GmbH) auf die Continental Automotive Holding SE (heute firmie-

rend unter AUMOVIO SE) („AUMOVIO Abspaltung“).  

Der Aufsichtsrat der Continental Aktiengesellschaft setzt sich nach § 10 Abs. 1 Satz 1 

der Satzung in Verbindung mit § 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG und § 7 Abs. 1 Satz 1 

https://continental-my.sharepoint.com/personal/uig21462_contiwan_com/Documents/www.continental.com/de/hv
https://continental-my.sharepoint.com/personal/uig21462_contiwan_com/Documents/www.continental.com/de/hv
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Nr. 3 des Gesetzes über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer (MitbestG) aus je zehn 

Vertretern der Anteilseigner und der Arbeitnehmer zusammen. Um nach der AUMO-

VIO Abspaltung die Größe des Aufsichtsrats dem gesetzlichen Leitbild anzupassen, 

soll der Aufsichtsrat (zumindest bis zum Ablauf der Amtszeiten der Arbeitnehmerver-

treter im Aufsichtsrat, d.h. bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die 

Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2028 beschließt) aus 16 Mitglie-

dern bestehen, je acht Vertretern der Anteilseigner und der Arbeitnehmer. 

Zudem muss sich der Aufsichtsrat zu mindestens 30 Prozent aus Frauen und zu min-

destens 30 Prozent aus Männern zusammensetzen, wobei nach § 96 Abs. 2 Satz 4 

AktG auf volle Personenzahlen mathematisch auf- bzw. abzurunden ist. Dieser Min-

destanteil ist grundsätzlich vom Aufsichtsrat insgesamt zu erfüllen (§ 96 Abs. 2 Satz 1 

und 2 AktG). Aufgrund eines Widerspruchs gegen die Gesamterfüllung durch die Ar-

beitnehmervertreter im Aufsichtsrat gemäß § 96 Abs. 2 Satz 3 AktG ist der Mindes-

tanteil von der Seite der Anteilseignervertreter und der Seite der Arbeitnehmervertre-

ter getrennt zu erfüllen. Mithin ist der Aufsichtsrat sowohl auf der Seite der Anteilseig-

nervertreter als auch auf der Seite der Arbeitnehmervertreter jeweils mit mindestens 

drei Frauen und mindestens drei Männern zu besetzen. 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die nachfolgend unter 8.1 und 8.2 genannten Personen 

jeweils mit Wirkung ab der Beendigung der Hauptversammlung am 30. April 2026 bis 

zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für 

das Geschäftsjahr 2029 beschließt (also für rund vier Jahre), zu wählen:  

8.1 Herrn Georg F. W. Schaeffler, Dallas (USA) und Herzogenaurach, Gesell-

schafter der INA-Holding Schaeffler GmbH & Co. KG und Geschäftsführer 

der IHO Verwaltungs GmbH,  

8.2 Frau Sabrina Soussan, Meggen (Schweiz), Mitglied des Gesellschafteraus-

schusses der Henkel AG & Co. KGaA. 

Weiter schlägt der Aufsichtsrat vor, die nachfolgend unter 8.3 und 8.4 genannten Per-

sonen jeweils mit Wirkung ab der Beendigung der Hauptversammlung am 30. April 

2026 bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des Auf-

sichtsrats für das Geschäftsjahr 2027 beschließt (also für rund zwei Jahre), zu wählen:  

8.3 Herrn Satish Khatu, Naples (USA), Managementberater, 

8.4 Frau Sabine Neuß, Mömbris, Geschäftsführerin Produktion / COO bei der 

Brose SE. 

Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege der Einzelabstimmung über die 

vorstehenden Wahlvorschläge entscheiden zu lassen. 
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Die vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten sind bereits gegenwärtig Mitglieder des 

Aufsichtsrats. Die Wahlvorschläge des Aufsichtsrats stützen sich auf die Empfehlung 

seines Nominierungsausschusses und beruhen auf der Absicht, in der aktuellen 

Phase der Transformation des Continental Konzerns die Kontinuität im Gremium zu 

wahren. Die Wahlvorschläge berücksichtigen zudem die vom Aufsichtsrat für seine 

Zusammensetzung beschlossenen Ziele und streben die Ausfüllung des vom Auf-

sichtsrat erarbeiteten Kompetenzprofils für das Gesamtgremium an.  

Das Kompetenzprofil und wie die Kandidaten dieses ausfüllen kann im Internet unter 

www.continental.com/de/hv eingesehen werden. Tabellarische Lebensläufe der zur 

Wahl vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten sind in Abschnitt II. der Einladung 

(Weitere Informationen zu Punkten der Tagesordnung) unter den Ziffern 1.1 und 1.2 

abgedruckt.  

Herrn Georg F.W. Schaeffler werden indirekt, zusammen mit seiner Mutter Frau Ma-

ria-Elisabeth Schaeffler-Thumann, Aktien mit einem Anteil von 46,00 % am stimmbe-

rechtigten Grundkapital der Continental Aktiengesellschaft zugerechnet. Im Übrigen 

wird mit Blick auf Empfehlung C.13 DCGK erklärt, dass nach Einschätzung des Auf-

sichtsrats keiner der vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten in nach dieser Vor-

schrift offenzulegenden weiteren persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen zur 

Continental Aktiengesellschaft oder deren Konzernunternehmen, den Organen der 

Continental Aktiengesellschaft oder einem wesentlich an der Continental Aktiengesell-

schaft beteiligten Aktionär steht, die ein objektiv urteilender Aktionär für seine Wahl-

entscheidung als maßgebend ansehen würde. Alle vorgeschlagenen Aufsichtsrats-

kandidaten sind nach Einschätzung des Aufsichtsrats als unabhängig von der Conti-

nental Aktiengesellschaft und deren Vorstand anzusehen (Empfehlung C.7 DCGK) 

und mit Ausnahme von Herrn Georg F. W. Schaeffler auch unabhängig vom kontrol-

lierenden Aktionär (Empfehlung C.9 DCGK). Schließlich hat sich der Aufsichtsrat ver-

gewissert, dass die vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten den für das Amt zu er-

wartenden Zeitaufwand aufbringen können.  

Schließlich wird darauf hingewiesen, dass Frau Sabrina Soussan als Kandidatin für 

den Aufsichtsratsvorsitz vorgeschlagen werden soll. 

 

http://www.continental.com/de/hv
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9. Beschlussfassung über die Zustimmung zu einem Vergleich zwischen der Con-

tinental Aktiengesellschaft, D&O-Versicherern, sechs ehemaligen Vorstands-

mitgliedern und einem ehemaligen Mitarbeiter der Continental Aktiengesell-

schaft zur umfassenden Erledigung sämtlicher Ansprüche der Continental Ak-

tiengesellschaft gegen sämtliche unter der D&O-Versicherung der Continental 

Aktiengesellschaft versicherten Personen, einschließlich aller ehemaligen und 

amtierenden Organmitglieder, im Zusammenhang mit der sogenannten Die-

selthematik (Haftungs- und Deckungsvergleich) und einem hiermit im Zusam-

menhang stehenden Vergleich zwischen der Continental Aktiengesellschaft und 

dem ehemaligen Vorstandsmitglied Wolfgang Schäfer über Zahlungs- und Zins-

ansprüche aus seiner Aufhebungsvereinbarung von November 2021 (Annex 

zum Haftungs- und Deckungsvergleich) 

Hintergrund 

Die Continental Aktiengesellschaft („Continental“) hat sechs ehemalige Vorstands-

mitglieder auf Schadensersatz in Anspruch genommen, namentlich Dr. Karl-Thomas 

Neumann, Manfred Wennemer, Dr. Alan Hippe, Wolfgang Schäfer, José Avila und 

Dr. Elmar Degenhart (zusammen „Ehemalige Vorstandsmitglieder“). Die Ansprüche 

beruhen auf Sorgfaltspflichtverletzungen im Zusammenhang mit der Entwicklung, In-

stallation, dem Vertrieb und der sonstigen Verwendung bestimmter Softwarefunktio-

nen in der Motorsteuerung unter anderem des Motors EA 189 1,6 l („EA 189“) der 

Volkswagen AG („VW“) und anderen Motorsteuerungen, die zu Abweichungen zwi-

schen Emissionen im Prüfstands- und Realbetrieb führten, („Relevante Software“) 

und allen damit zusammenhängenden Sachverhalten; erfasst sind insbesondere auch 

die Aufklärung und Aufarbeitung bei Continental nach der Veröffentlichung der Notice 

of Violation durch die US-amerikanische Environmental Protection Agency am 

18. September 2015 gegen VW („VW NoV“) (insgesamt, die „Dieselthematik“). Die 

Inanspruchnahme erfolgte auf Grundlage des Rechtsrats der Kanzlei Skadden, Arps, 

Slate, Meagher & Flom LLP („Skadden“).  

Continental ist der Auffassung, zudem Schadensersatzansprüche gegen den ehema-

ligen General Counsel und Chief Compliance Officer („Ehemaliger CCO“) im Zusam-

menhang mit der Dieselthematik zu haben. Continental stützt sich dabei auf den 

Rechtsrat der Kanzlei Glade Michel Wirtz Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB 

(„GMW“) und externer arbeitsrechtlicher Berater.  

Continental unterhält eine Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für Führungs-

kräfte (sogenannte Directors & Officers Liability Insurance; „D&O-Versicherung“), die 

im relevanten Versicherungsprogramm des Jahres 2020 aus einem Grundvertrag bei 

der AIG Europe S.A. („AIG“) und diversen Exzedentenversicherungsverträgen mit ver-

schiedenen Versicherern bestand (zusammen die „D&O-Versicherer“). 
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Notwendigkeit der Zustimmung der Hauptversammlung 

Continental hat mit den Ehemaligen Vorstandsmitgliedern, dem Ehemaligen CCO und 

den D&O-Versicherern am 12. September 2025 einen Vergleich über Schadenser-

satz- und Deckungsansprüche geschlossen, der unter dem Vorbehalt der Zustimmung 

der Hauptversammlung von Continental steht („Haftungs- und Deckungsver-

gleich“). 

Der Ehemalige CCO ist und war kein Vorstandsmitglied der Continental. Ein Vergleich 

über Ansprüche gegen den Ehemaligen CCO bedürfte isoliert betrachtet deshalb kei-

ner Zustimmung der Hauptversammlung. Da die Schadensersatzansprüche gegen 

den Ehemaligen CCO gleichwohl im unmittelbaren Zusammenhang mit der Dieselthe-

matik und der Inanspruchnahme der Ehemaligen Vorstandsmitglieder stehen und der 

Ehemalige CCO eine versicherte Person unter der D&O-Versicherung ist, wurden die 

Ansprüche gegen ihn in den Haftungs- und Deckungsvergleich einbezogen. 

 

Finanzielle Eckpunkte 

Mit der Zustimmung der Hauptversammlung wird der Haftungs- und Deckungsver-

gleich wirksam und die D&O-Versicherer zahlen einen Vergleichsbetrag von rund 

EUR 43,7 Mio. Eigene finanzielle Beiträge der Ehemaligen Vorstandsmitglieder und 

des Ehemaligen CCO sind nicht vorgesehen. Die maßgeblichen Erwägungen hierzu 

sind im gemeinsamen Bericht des Aufsichtsrats und des Vorstands zum Tagesord-

nungspunkt 9, dort unter Ziffer 2.2.4, erläutert. 

Im September 2024 schloss Continental mit dem ehemaligen Tochterunternehmen 

Vitesco Technologies GmbH und der Vitesco Technologies Group AG (gemeinsam 

„Vitesco“) eine Vereinbarung zur Regelung möglicher Ausgleichspflichten von Vitesco 

gegenüber Continental im Zusammenhang mit der Dieselthematik. Auf Grundlage die-

ser Vereinbarung zahlte Vitesco hinsichtlich der Kosten und Verbindlichkeiten, die im 

Zuge der Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit der Dieselthematik entstanden 

sind, EUR 125 Mio. an Continental. Continental ist aus der Vereinbarung mit Vitesco 

seinerseits verpflichtet, den Vergleichsbetrag von rund EUR 43,7 Mio. nach Abzug an-

gemessener Kosten hälftig mit der Schaeffler AG als Rechtsnachfolgerin der Vitesco 

Technologies Group AG zu teilen. 

 

Erledigungswirkung und Freistellungsverpflichtung 

Aufgrund des Haftungs- und Deckungsvergleichs erledigen sich alle Ansprüche von 

Continental gegen alle unter der D&O-Versicherung versicherten Personen aufgrund 

oder im Zusammenhang mit der Dieselthematik und ihrer Tätigkeit für Continental, ihre 
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Tochtergesellschaften sowie sonstige nachgeordnete und verbundene Unternehmen 

und Tochterunternehmen, die in die Dieselthematik involviert waren, aber inzwischen 

nicht mehr zum Continental-Konzern gehören. Dies betrifft alle gegenwärtigen und 

zukünftigen, bekannten und unbekannten, bedingten und unbedingten, vorhersehba-

ren und unvorhersehbaren Ansprüche von Continental. Die Erledigungswirkung er-

fasst mithin – neben den Ehemaligen Vorstandsmitgliedern und dem Ehemaligen 

CCO – auch Personen, die nicht Partei des Haftungs- und Deckungsvergleichs sind, 

einschließlich aller amtierenden und ehemaligen Organmitglieder. Dies gilt insbeson-

dere auch für das ehemalige Vorstandsmitglied Andreas Wolf, der nach Auffassung 

von Continental ebenfalls eine fahrlässige Pflichtverletzung begangen hat, aber nicht 

in Anspruch genommen wurde. Die maßgeblichen Erwägungen hierzu sind im ge-

meinsamen Bericht des Aufsichtsrats und des Vorstands zum Tagesordnungspunkt 9, 

dort insbesondere unter Ziffer 2.2.4, erläutert. 

Continental verpflichtet sich im Haftungs- und Deckungsvergleich gegenüber den un-

ter der D&O-Versicherung versicherten Personen und den D&O-Versicherern, diese 

umfassend freizustellen, falls diese im Zusammenhang mit der Dieselthematik in An-

spruch genommen werden. Dies gilt insbesondere auch für den Fall, dass Dritte die 

unter der D&O-Versicherung versicherten Personen und/oder die D&O-Versicherer in 

Anspruch nehmen. 

 

Fortbestehende Ansprüche und Einschränkung der D&O Deckung 

 Eine Anspruchsverfolgung gegen Personen außerhalb des D&O-Versicherungspro-

gramms und sonstige Dritte bleibt möglich. Solche Ansprüche bestehen nach Auffas-

sung von Continental gegen die ursprünglich untersuchungsführende Rechtsanwalts-

kanzlei, die an der unzureichenden Aufarbeitung der Dieselthematik ab Herbst 2015 

bis 2021 beteiligt war („Ursprüngliche Rechtsberater“). Continental verfolgt diese 

Ansprüche separat, um den bei Continental verbleibenden Gesamtschaden weiter zu 

reduzieren. 

Mit zwischen den D&O-Versicherern und Continental ab dem 1. Januar 2021 verein-

barter Wirkung schlossen die D&O-Versicherer die Deckung für erstmals geltend ge-

machte Schäden im Rahmen der sogenannten „Bereitstellung unerlaubter Abschalt-

einrichtungen für Fahrzeugmotoren“ unter der D&O-Versicherung mittels eines soge-

nannten Specific Matter-Ausschlusses aus. Vor diesem Hintergrund haben Continen-

tal und die D&O-Versicherer im Haftungs- und Deckungsvergleich ihre Auffassung 

festgehalten, dass für Organhaftungsansprüche im Zusammenhang mit der Dieselthe-

matik, seit deren Entstehung noch keine drei Jahre vergangen sind und auf die daher 

nach den gesetzlichen Vorgaben noch nicht verzichtet werden kann, kein Deckungs-

schutz mehr besteht. 
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Vergleich mit dem ehemaligen Vorstandsmitglied Wolfgang Schäfer 

Über den Deckungs- und Haftungsvergleich hinaus hat Continental mit Wolfgang 

Schäfer am 12. September 2025 eine Vergleichsvereinbarung über Ansprüche auf 

Zahlungen aus seiner Aufhebungsvereinbarung von November 2021 (samt Zinsen) 

geschlossen; diese Aufhebungsvereinbarung hängt mit der Dieselthematik zusam-

men, weil der Dienstvertrag mit Wolfgang Schäfer vor dem Hintergrund des staatsan-

waltschaftlichen Ermittlungsverfahrens beendet wurde. Diese Vergleichsvereinbarung 

ist Annex zum Haftungs- und Deckungsvergleich („Annex“). Danach zahlt Continental 

an Wolfgang Schäfer einen Teil der zunächst einbehaltenen Vergütung und derjeni-

gen Vergütung, die ihm bei Fortbestand seines Dienstverhältnisses noch zugestanden 

hätte. Auf den Rest verzichtet Wolfgang Schäfer. 

 

Beschlussvorschlag und weiterführende Informationen 

Der Haftungs- und Deckungsvergleich samt Annex bedarf zu seiner Wirksamkeit der 

Zustimmung der Hauptversammlung. 

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor: 

Dem Haftungs- und Deckungsvergleich zwischen der Continental Aktienge-

sellschaft, sechs ehemaligen Vorstandsmitgliedern, einem ehemaligen Mitar-

beiter und den D&O-Versicherern samt Annex (Vergleichsvereinbarung zwi-

schen Continental und Wolfgang Schäfer), jeweils vom 12. September 2025, 

im Zusammenhang mit der sogenannten Dieselthematik mit umfassender Er-

ledigungswirkung gegenüber sämtlichen unter der D&O-Versicherung versi-

cherten Personen, einschließlich aller ehemaligen und amtierenden Organ-

mitglieder, wird zugestimmt. 

Der vollständige Wortlaut des Haftungs- und Deckungsvergleichs samt Annex – ab-

gesehen von den Kontodaten, Kontaktinformationen, dem Klarnamen des Ehemaligen 

CCO und Unterschriften – ist in Abschnitt II. der Einladung (Weitere Informationen zu 

Punkten der Tagesordnung) unter Ziffer 2.1 wiedergegeben. Unter Ziffer 2.2 findet 

sich auch ein umfassender Bericht des Aufsichtsrats und des Vorstands zu diesem 

Tagesordnungspunkt 9, in dem der Hintergrund, die Inhalte sowie die maßgeblichen 

Erwägungen des Aufsichtsrats und des Vorstands zum Haftungs- und Deckungsver-

gleich samt Annex dargestellt sind. 
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10. Beschlussfassung über die Erteilung einer Ermächtigung zum Erwerb eigener 

Aktien und zu deren Verwendung im Wege der Einziehung 

Zum Erwerb eigener Aktien bedarf die Continental Aktiengesellschaft, soweit nicht ge-

setzlich ausdrücklich zugelassen, einer besonderen Ermächtigung durch die Haupt-

versammlung. Die Gesellschaft verfügt derzeit über keine Ermächtigung zum Erwerb 

und zur Verwendung eigener Aktien. Diese Ermächtigung soll allein dazu dienen, die 

von der Continental Aktiengesellschaft aus einer möglichen Veräußerung des Unter-

nehmensbereichs ContiTech erwarteten Erlöse teilweise, gegebenenfalls auch in vol-

ler Höhe, auszuschütten. 

Die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien soll den Vorstand 

auch dazu ermächtigen, auf diesem Wege erworbene eigene Aktien einzuziehen. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

Schaffung einer Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 30. 

Juni 2028 unter Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes eigene Aktien 

der Continental Aktiengesellschaft („Continental-Aktien“) bis zu insgesamt 

10 % des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung oder – falls der nachfolgende 

Wert geringer ist – des zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung beste-

henden Grundkapitals der Gesellschaft zu erwerben. Die aufgrund dieser Er-

mächtigung erworbenen Continental-Aktien dürfen zusammen mit anderen ei-

genen Aktien der Gesellschaft, welche die Gesellschaft bereits erworben hat 

und noch besitzt oder die ihr nach den §§ 71a ff. AktG zuzurechnen sind, zu 

keinem Zeitpunkt 10 % des jeweiligen Grundkapitals der Gesellschaft über-

steigen.  

Die Ermächtigung kann allein in Verfolgung des Zwecks der Ausschüttung 

aller oder eines Teils der von der Gesellschaft erwarteten Erlöse aus einer 

möglichen Veräußerung des Geschäftsbereichs ContiTech, mehrmals, ganz 

oder in Teilbeträgen, ausgeübt werden. Die Ermächtigung darf nicht zu einem 

anderen Zweck, insbesondere nicht zum Zwecke des Handels in eigenen Ak-

tien, ausgenutzt werden. 

 

Art und Weise des Erwerbs eigener Aktien  

Der Erwerb von Continental-Aktien erfolgt allein mittels eines an alle Aktionäre 

der Gesellschaft gerichteten öffentlichen Erwerbsangebots („Öffentliches Er-

werbsangebot“); ein Erwerb von Continental-Aktien über die Börse oder auf 

anderen Wegen ist nicht möglich. Unter dem Öffentlichen Erwerbsangebot 
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muss gewährleistet sein, dass alle Aktionäre der Gesellschaft entsprechend 

ihrer Beteiligungen an der Gesellschaft an dem Öffentlichen Erwerbsangebot 

partizipieren können. 

Die Gesellschaft wird einen festen Erwerbspreis je Continental-Aktie (ohne 

Erwerbsnebenkosten) festlegen, für den sie bereit ist, Continental-Aktien un-

ter dem Öffentlichen Erwerbsangebot zu erwerben. In dem Öffentlichen Er-

werbsangebot wird die Gesellschaft eine Frist für die Annahme des Öffentli-

chen Erwerbsangebots festlegen. Bei dem Öffentlichen Erwerbsangebot darf 

der angebotene Kaufpreis je Continental-Aktie den durchschnittlichen Kurs 

der Continental-Aktie, ermittelt auf der Basis des arithmetischen Mittels der 

Schlussauktionspreise im Xetra-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfol-

gesystem) der Frankfurter Wertpapierbörse an den letzten fünf Handelstagen 

vor dem Tag der öffentlichen Ankündigung des Öffentlichen Erwerbsangebots 

nicht unterschreiten und um nicht mehr als 10 % überschreiten. Ergeben sich 

nach Veröffentlichung eines Öffentlichen Erwerbsangebots Kursabweichun-

gen vom angebotenen Kaufpreis, die für den Erfolg des Öffentlichen Erwerb-

sangebots erheblich sein können, kann der Vorstand, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats, den Kaufpreis während der Angebotsfrist des Öffentlichen Er-

werbsangebots anpassen. 

Sofern die Anzahl der von den Aktionären in das Öffentliche Erwerbsangebot 

eingereichten Aktien den Gesamtbetrag des Öffentlichen Erwerbsangebots 

überschreitet, erfolgt die Berücksichtigung der eingereichten Aktien im Ver-

hältnis zu den jeweils insgesamt von den Aktionären gehaltenen Aktien mit 

dem Ziel der weitestgehenden Erhaltung der Beteiligungsproportionalität, wo-

bei den Aktionären entweder übertragbare Andienungsrechte eingeräumt 

werden oder anderweitig sichergestellt wird, dass das – von der Anzahl der 

jeweils gehaltenen Aktien abhängige – Recht zur Partizipation am Öffentli-

chen Erwerbsangebot auch durch einen oder mehrere andere Aktionäre aus-

geübt werden kann. Sollte der Vorstand Andienungsrechte einräumen, wird 

der Vorstand ermächtigt, sämtliche, aber nicht nur einzelne Andienungsrechte 

handelbar auszugestalten. 

Das Öffentliche Erwerbsangebot wird allen Aktionären ein Rücktrittsrecht ein-

räumen, von den in Folge der Annahme des Öffentlichen Erwerbsangebots 

zustande gekommenen Verträgen bis zu zwei Bankarbeitstage nach Veröf-

fentlichung der Ergebnisbekanntmachung für das Öffentliche Erwerbsangebot 

durch die Gesellschaft zurückzutreten. 

Das Öffentliche Erwerbsangebot kann weitere Bedingungen vorsehen, soweit 

sie den hierin bestimmten Zwecken und Regelungen nicht widersprechen. 
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Schaffung einer Ermächtigung zur Verwendung eigener Aktien aus-

schließlich zur Einziehung 

Der Vorstand wird ermächtigt, sämtliche auf Grund dieser Ermächtigung er-

worbenen eigenen Aktien unverzüglich nach Abschluss des Öffentlichen Er-

werbsangebots einzuziehen, ohne dass die Einziehung oder die Durchfüh-

rung der Einziehung eines weiteren Hauptversammlungsbeschlusses bedarf; 

eine andere Verwendung – auch ein über die unverzügliche Abwicklung der 

Einziehung hinausgehendes Halten der auf Grund dieser Ermächtigung er-

worbenen Continental-Aktien – ist ausgeschlossen. Die Einziehung kann nicht 

auf einen Teil der erworbenen eigenen Aktien beschränkt werden. Die Einzie-

hung führt zur Kapitalherabsetzung, kann aber auch ohne Kapitalherabset-

zung durch Anpassung des anteiligen Betrags des Grundkapitals der übrigen 

Aktien erfolgen. Der Vorstand ist für diesen Fall ermächtigt, die Angabe der 

Zahl der Aktien in der Satzung entsprechend zu ändern. 

Diese Ermächtigung kann einmal oder mehrmals, ganz oder in Teilbeträgen, 

ausgenutzt werden.  

 

11. Beschlussfassung über eine neue Ermächtigung des Vorstands zur Abhaltung 

virtueller Hauptversammlung und die entsprechende Änderung von § 17 der 

Satzung 

Die Hauptversammlung am 27. April 2023 hat den Vorstand ermächtigt vorzusehen, 

dass die Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevoll-

mächtigten am Ort der Hauptversammlung abgehalten wird (virtuelle Hauptversamm-

lung). Die entsprechende Regelung in § 17 Abs. 4 der Satzung wurde am 28. Mai 

2023 in das Handelsregister der Gesellschaft eingetragen. Die Ermächtigung gilt für 

Hauptversammlungen, die in einem Zeitraum von drei Jahren nach dieser Eintragung 

abgehalten werden. Sie läuft somit am 28. Mai 2026 aus. 

Der Vorstand der Continental Aktiengesellschaft hat von der ihm erteilten Ermächti-

gung, virtuelle Hauptversammlungen durchzuführen, in den vergangenen zwei Jahren 

keinen Gebrauch gemacht. Gleichwohl handelt es sich bei der virtuellen Hauptver-

sammlung nach der gesetzlichen Konzeption um eine gleichwertige Versammlungs-

form. Dem Vorstand sollen in Anbetracht etwa von Aufwand, Kosten und Nachhaltig-

keitsaspekten, der Tagesordnung der betreffenden Hauptversammlung und gerade 

auch besonderer Umstände, die einer physischen Zusammenkunft der Aktionäre und 

aller weiteren Beteiligten an einem Ort entgegenstehen (z.B. Aspekte des Gesund-

heitsschutzes), weiterhin verschiedene Optionen zur Ausgestaltung und Organisation 

der Hauptversammlung zur Verfügung stehen. Die jeweilige Entscheidung über das 
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Format der Hauptversammlung wird der Vorstand mit Bedacht treffen und dabei die 

Umstände des Einzelfalls sowie die Interessen der Gesellschaft und nicht zuletzt ihrer 

Aktionäre sorgsam abwägen. 

Es soll daher eine neue Ermächtigung des Vorstands beschlossen und § 17 Abs. 4 

der Satzung entsprechend neu gefasst werden. Die neue Ermächtigung soll die im 

Gesetz vorgesehene maximal mögliche Laufzeit von fünf Jahren für die Abhaltung 

virtueller Hauptversammlungen nicht ausschöpfen, sondern lediglich für Hauptver-

sammlungen gelten, die bis zum Ablauf des 31. Dezember 2028 abgehalten werden. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

§ 17 Abs. 4 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 

„(4) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass die Hauptversammlung 

ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort 

der Hauptversammlung abgehalten wird (virtuelle Hauptversammlung). Die 

Ermächtigung gilt für Hauptversammlungen, die bis zum Ablauf des 31. De-

zember 2028 abgehalten werden.“ 

Die derzeit gültige Satzung ist über unsere Internetseite unter www.continen-

tal.com/de/hv zugänglich. Sie wird dort auch während der Hauptversammlung zugäng-

lich sein. 

 

12. Beschlussfassung über die Änderung von § 3 der Satzung zur Einfügung einer 

Gerichtsstandsklausel 

Für alle Streitigkeiten mit der Gesellschaft oder deren Organen, die aus dem Gesell-

schaftsverhältnis entstehen, soll in der Satzung ein einheitlicher Gerichtsstand am Sitz 

der Gesellschaft festgelegt werden. Hiervon sollen auch Streitigkeiten zwischen Akti-

onären und der Gesellschaft im Zusammenhang mit öffentlichen Kapitalmarktinforma-

tionen erfasst sein. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

§ 3 der Satzung wird um folgenden neuen Absatz 3 ergänzt: 

„(3) Für alle Streitigkeiten mit der Gesellschaft oder deren Organen, die aus 

dem Gesellschaftsverhältnis entstehen, besteht ein ausschließlicher Gerichts-

stand am Sitz der Gesellschaft, soweit dem nicht zwingende gesetzliche Vor-

schriften entgegenstehen. Ausländische Gerichte sind für solche Streitigkei-

ten nicht zuständig. Satz 1 und Satz 2 gelten auch für Streitigkeiten zwischen 

Aktionären und der Gesellschaft, mit denen der Ersatz eines aufgrund 

https://continental-my.sharepoint.com/personal/uig21462_contiwan_com/Documents/www.continental.com/de/hv
https://continental-my.sharepoint.com/personal/uig21462_contiwan_com/Documents/www.continental.com/de/hv
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falscher, irreführender oder unterlassener öffentlicher Kapitalmarktinformatio-

nen verursachten Schadens geltend gemacht wird.“ 

 

13. Beschlussfassung über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder und die ent-

sprechende Änderung von § 16 der Satzung 

Die Hauptversammlung der Continental Aktiengesellschaft hat zuletzt am 26. April 

2024 über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder beschlossen und dabei das von 

der Hauptversammlung der Continental Aktiengesellschaft am 14. Juli 2020 beschlos-

sene Vergütungssystem für den Aufsichtsrat sowie die daraus abgeleitete Aufsichts-

ratsvergütung bestätigt. 

Die Höhe und die Ausgestaltung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder sollen in 

einem angemessenen Verhältnis zu ihren Aufgaben sowie zur Lage der Gesellschaft 

stehen. Vor dem Hintergrund der Transformation und Neuausrichtung des Continen-

tal-Konzerns, in deren Rahmen die ehemaligen Unternehmensbereiche Automotive 

und Contract Manufacturing abgespalten wurden und der Verkauf des Unternehmens-

bereichs ContiTech angestrebt wird, wurde die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder 

einer Überprüfung unterzogen. 

Aus Sicht von Vorstand und Aufsichtsrat sollen die in § 16 der Satzung geregelte Ver-

gütung und das Vergütungssystem der Aufsichtsratsmitglieder mit Wirkung ab dem 

1. Januar 2027 geändert werden. Es soll dabei weiterhin eine feste, jährlich zahlbare 

Vergütung gewährt werden. Vorgesehen ist insgesamt die Anpassung des Vergü-

tungsniveaus an den geänderten Zuschnitt des Continental-Konzerns. Zudem sollen 

die ausschussbezogenen Zuschläge neu geregelt werden, die der jeweiligen Bedeu-

tung der Funktion und den mit ihr verbundenen Anforderungen entsprechen und in 

einem angemessenen Verhältnis zueinander stehen sollen. Schließlich soll jede Ver-

gütung für eine Mitgliedschaft in einem Ausschuss oder die Übernahme eines (stell-

vertretenden) Vorsitzes im Aufsichtsrat oder einem seiner Ausschüsse künftig unab-

hängig von etwaigen weiteren Funktionen gezahlt werden, die ein Mitglied des Auf-

sichtsrats wahrnimmt. Auf diese Weise soll der mit jeder Funktion einhergehende zu-

sätzliche Aufwand als solcher honoriert werden. 

Das geänderte Vergütungssystem der Aufsichtsratsmitglieder ist im Internet unter 

www.continental.com/de/hv zugänglich. 

  

http://www.continental.com/de/hv
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

13.1 § 16 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 

§ 16 

(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten neben dem Ersatz ihrer baren 

Auslagen und der ihnen für die Aufsichtsratstätigkeit entstehenden Um-

satzsteuer eine feste jährliche Vergütung von je Euro 100.000, die im 

letzten Monat des Geschäftsjahres gezahlt wird. 

(2) Der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats 

erhalten eine erhöhte Vergütung. Sie beträgt für den Aufsichtsratsvorsit-

zenden das 3-fache und für den stellvertretenden Vorsitzenden des Auf-

sichtsrats das 1,5-fache der festen Vergütung eines Aufsichtsratsmit-

glieds nach Absatz 1. 

(3) Für die Tätigkeit in den Ausschüssen des Aufsichtsrats erhalten die Mit-

glieder des Aufsichtsrats eine zusätzliche feste Vergütung, die zusam-

men mit der Vergütung nach Absatz 1 ausgezahlt wird. Der Vorsitzende 

des Prüfungsausschusses erhält Euro 100.000 jährlich, jedes andere 

Mitglied des Prüfungsausschusses erhält Euro 50.000 jährlich. Der Vor-

sitzende und jedes Mitglied des Präsidialausschusses erhalten Euro 

50.000 jährlich. Der Vorsitzende eines anderen Ausschusses erhält Euro 

50.000 jährlich, jedes andere Mitglied eines anderen Ausschusses erhält 

Euro 25.000 jährlich. Für eine Tätigkeit im Ausschuss für Geschäfte mit 

nahestehenden Personen sowie im Vermittlungsausschuss gemäß § 27 

Abs. 3 MitbestG wird keine zusätzliche Vergütung gezahlt. Soweit ein 

Mitglied des Aufsichtsrats mehrere Funktionen in Ausschüssen ausübt, 

erhält es für jede Funktion die vorgenannte zusätzliche Vergütung. Die 

zusätzliche Vergütung für die Tätigkeit in den Ausschüssen wird nur ge-

zahlt, wenn der jeweilige Ausschuss mindestens einmal in dem betref-

fenden Geschäftsjahr getagt hat und das Ausschussmitglied an der Sit-

zung teilgenommen hat. 

(4) Jedes Mitglied erhält ein Sitzungsgeld von Euro 1.000 für jede Aufsichts-

ratssitzung, an der das Mitglied teilnimmt. Dies gilt entsprechend für die 

Teilnahme an Ausschusssitzungen, die nicht am Tag einer Aufsichtsrats-

sitzung stattfinden. 

(5) Beginnt oder endet das Amt eines Aufsichtsratsmitglieds oder die mit ei-

ner erhöhten oder zusätzlichen Vergütung versehene Funktion im Laufe 
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eines Geschäftsjahres, erhält das Aufsichtsratsmitglied die Vergütung 

bzw. die erhöhte oder zusätzliche Vergütung zeitanteilig. 

(6) Die Gesellschaft kann auf ihre Kosten für die Mitglieder des Aufsichtsrats 

eine Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung abschließen. Sie ent-

hält einen angemessenen Selbstbehalt. 

(7) Die Gesellschaft übernimmt auf Wunsch alle zwei Jahre die Kosten einer 

Gesundheitsuntersuchung bei einer von der Gesellschaft vorgegebenen 

Untersuchungsstelle. Der Umfang der Gesundheitsuntersuchung wird 

von der Gesellschaft bestimmt. Die Erstattung umfasst gegen Nachweis 

übliche und angemessene Reisekosten, die durch die Gesundheitsun-

tersuchung ausgelöst werden. 

13.2 Die geänderte Aufsichtsratsvergütung gilt ab dem 1. Januar 2027. Der Vor-

stand wird angewiesen, die vorstehende Änderung von § 16 der Satzung so 

zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden, dass sie in unmittelbarer 

Nähe zum 1. Januar 2027 eingetragen wird. 

13.3 Das Vergütungssystem der Aufsichtsratsmitglieder in der im Internet unter 

www.continental.com/de/hv zugänglichen, geänderten Form wird gemäß 

§ 113 Abs. 3 AktG mit Wirkung ab dem 1. Januar 2027 beschlossen. 

 

  

http://www.continental.com/de/hv
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II. Weitere Informationen zu Punkten der Tagesordnung 

1. Zu Tagesordnungspunkt 8: Lebensläufe der zur Wahl vorgeschlagenen Auf-

sichtsratskandidaten 

1.1 Kandidaten mit Amtszeit ab der Beendigung der Hauptversammlung am 30. Ap-

ril 2026 bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des 

Aufsichtsrats Geschäftsjahr 2029 beschließt (also für rund vier Jahre) 

 

Georg F. W. Schaeffler 

Familiengesellschafter der INA-Holding Schaeffler GmbH & Co. KG und Geschäftsführer der 
IHO Verwaltungs GmbH 

Herr Georg F. W. Schaeffler ist Mitglied des Aufsichtsrates seit 2009. Er ist außerdem Mitglied 
des Präsidialausschusses, des ständigen Ausschusses nach § 27 Abs. 3 MitbestG, des Prü-
fungsausschusses und des Nominierungsausschusses 

Jahrgang 1964 

Nationalität Deutsch 

Mitgliedschaften in 
anderen gesetzlich zu 
bildenden Aufsichtsräten 
sowie in vergleichbaren 
in- und ausländischen 
Kontrollgremien 

Schaeffler AG, Herzogenaurach (Vorsitzender)* 
AUMOVIO SE, Frankfurt am Main* 
ATESTEO Management GmbH, Herzogenaurach 
 
*börsennotiert 

  

Kompetenzschwerpunkte 
gem. Qualifikationsmatrix 

Aufsichtsratserfahrung 
 
Kompetenzen in Strategie und Management, Mergers and 
Acquisitions (M&A) sowie Recht und Compliance 

Erfahrung in dem Bereich Industrie (d.h. Reifen-, Chemie- 
oder Automobilindustrie)  

Internationale Erfahrung in den Regionen Europa und Nord- 
und Südamerika 
 
Sachverstand auf dem Gebiet Finanz- und Nachhaltigkeitsre-
porting, Kontrollsysteme 
 

Ausbildung 1986 – 1990 
 

Studium der Betriebswirtschaftslehre an der 
Hochschule St. Gallen, Schweiz 
Abschluss als lic. oec. HSG 
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 1996 – 1999 Studium der Rechtswissenschaften an der 
Duke Law School, USA 
Dualer Abschluss als Juris Doctor / LLM (in 
International and Comparative Law) 
 

   
Beruflicher Werdegang Seit Anfang 

1980er Jahre 
bis heute 
 

Familiengesellschafter der Schaeffler 
Gruppe (bzw. Vorgängerunternehmen) 
 

 1984 – 1986 Bundeswehr 
 

 1990 – 1996 Schaeffler Gruppe 
 

 2000 – 2006 Anwalt für Wirtschafts- und Finanzrecht in 
Dallas, USA 
 

 Seit 2006 Schaeffler Gruppe 
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Sabrina Soussan 

Mitglied im Gesellschafterausschuss der Henkel AG & Co. KGaA 

Frau Sabrina Soussan ist Mitglied des Aufsichtsrates seit 2025.  

Jahrgang 1969 

Nationalität Französisch und Deutsch 

Mitgliedschaften in 
anderen gesetzlich zu 
bildenden Aufsichtsräten 
sowie in vergleichbaren 
in- und ausländischen 
Kontrollgremien 

Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf (Gesellschafteraus-
schuss)* 
 
*börsennotiert 

  

Kompetenzschwerpunkte 
gem. Qualifikationsmatrix 

Vorstands- und Aufsichtsratserfahrung 
 
Kompetenzen in Strategie und Management, Mergers and 
Acquisitions (M&A), Organisationsentwicklung und strategi-
sche Personalplanung, Digitalisierung und Künstliche Intelli-
genz sowie Recht und Compliance 
 
Erfahrung in den Bereichen Industrie (d.h. Reifen-, Chemie- 
oder Automobilindustrie), Forschung und Entwicklung, Ferti-
gung und Logistik sowie Marketing und Vertrieb (mehrstufige, 
B2B2C und digitale Geschäftsmodelle) 
 
Internationale Erfahrung in den Regionen Europa, Nord- und 
Südamerika, China, Asien-Pazifik 
 
Sachverstand auf den Gebieten Umwelt (Environment), Sozi-
ales (Social), Finanz- und Nachhaltigkeitsreporting, Kontroll-
systeme sowie Abschlussprüfung 
 

Ausbildung 1989 – 1992 
 

Masterabschluss Maschinenbau, Luft- und 
Raumfahrttechnik, École Nationale Supéri-
eure de Mécanique et d'Aérotechnique,  
Poitiers, Frankreich 
 

 1992 – 1993 Master of Business Administration (MBA), 
Université de Poitiers, Frankreich und Dub-
lin University, Irland 

   
Beruflicher Werdegang 1993 – 1997 Renault S.A., Paris 

Engine Research & Development Engineer 
 

 1997 – 2008 Siemens Automotive - Powertrain Division 
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 - Project Director for Gasoline & Diesel 
Systems (Toulouse) 

 
 - Managing Director Diesel Systems for 

Renault-Nissan (Regensburg) 
 

 2008 – 2009 Continental AG - Powertrain Division, Re-
gensburg 

 - Managing Director for Renault-Nissan 
Gasoline and Diesel Systems 

 
 2009 – 2013 Siemens AG - Building Technologies Divi-

sion, Schweiz 

 - Head of Strategy and Marketing for 
Building Automation 

 - Vice President Sustainability and En-
ergy Management 

 
 2013 – 2017 Siemens AG - Mobility Division, Deutsch-

land 

 - Vice President Commuter and Re-
gional Trains 

 - CEO High Speed-/Commuter- Trains, 
Locomotives, Metro and Light Rail 

 
 2017 – 2020 Siemens Mobility GmbH, Deutschland 

CEO 
 

 2021 dormakaba Intern. Holding AG, Schweiz 
CEO 
 

 2022 – 2025 Suez S.A., Frankreich  
Chairman and CEO 
 

   
Weitere Funktionen Seit 2024 Mitglied im Stiftungsrat des Symposiums 

der Universität St Gallen, Schweiz 
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1.2 Kandidaten mit Amtszeit ab der Beendigung der Hauptversammlung am 30. Ap-

ril 2026 bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des 

Aufsichtsrats Geschäftsjahr 2027 beschließt (also für rund zwei Jahre) 

 

Satish Khatu 

Managementberater 

Herr Satish Khatu ist Mitglied des Aufsichtsrates seit 2019. 

Jahrgang 1952 

Nationalität USA 

Mitgliedschaften in 
anderen gesetzlich zu 
bildenden Aufsichtsräten 
sowie in vergleichbaren 
in- und ausländischen 
Kontrollgremien 

Keine 

  

Kompetenzschwerpunkte 
gem. Qualifikationsmatrix 

Vorstands- und Aufsichtsratserfahrung 
 
Kompetenzen in Strategie und Management, Mergers & Ac-
quisitions (M&A), Organisationsentwicklung und strategische 
Personalplanung sowie Digitalisierung und Künstliche Intelli-
genz 
 
Erfahrung in den Bereichen Industrie (d.h. Reifen-, Chemie- 
oder Automobilindustrie), Fertigung und Logistik sowie Mar-
keting und Vertrieb (mehrstufige, B2B2C und digitale Ge-
schäftsmodelle) 
 
Internationale Erfahrung in den Regionen Europa, Nord- und 
Südamerika, China sowie Asien-Pazifik 
 

Ausbildung 1975 
 

Bachelor of Technology in Maschinenbau, 
Indian Institute of Technology – Mumbai, In-
dien  
 

 1977 Master of Science in Industrial Engineering,  
University of Cincinnati – Ohio, USA 
 

 1980 Master of Business Administration, Xavier 
University – Ohio, USA 
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Beruflicher Werdegang 1977 – 1983 Structural Dynamics Research Corporation, 

Cincinnati, USA  
 

 1983 – 2000 IBM – verschiedene Rollen im Sales & Ser-
vices Management  
 

 2001 – 2004 General Manager - IBM ASEAN & India 
 

 2004 – 2008 General Manager - IBM Services Asia Pa-
cific 
 

 2009 – 2010 General Manager - IBM Services Growth 
Markets 
 

 2010 – 2014 General Manager von IBM Global Industries 
 

 2000 – 2014 IBM – Integration & Values Team  
 

 2007 – 2014 IBM – Performance Team 
 

 2012 – 2013 IBM – Strategy Team 
 

 2014 – 2023 Management Advisor / Coach in den Berei-
chen Digitale/Organisatorische Transforma-
tion, Software as Service, Portfolio Manage-
ment, Global Business Management, Ope-
rational Excellence, neue Geschäftsmo-
delle, Leadership Development, Tech Star-
tups 
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Sabine Neuß 
Geschäftsführerin Produktion / COO bei der Brose SE 
 
Frau Sabine Neuß ist Mitglied des Aufsichtsrates seit 2014 

Jahrgang 1968 

Nationalität Deutsch 

Mitgliedschaften in 
anderen gesetzlich zu 
bildenden Aufsichtsräten 
sowie in vergleichbaren 
in- und ausländischen 
Kontrollgremien 

Keine 

  

Kompetenzschwerpunkte 
gem. Qualifikationsmatrix 

Vorstands- und Aufsichtsratserfahrung 
 
Kompetenzen in Strategie und Management, Organisations-
entwicklung und strategische Personalplanung sowie Digitali-
sierung und Künstliche Intelligenz 
 
Erfahrungen in den Bereichen Industrie (d.h. Reifen-, Che-
mie- oder Automobilindustrie) und Fertigung und Logistik 
 
Internationale Erfahrung in den Regionen Europa, Nord- und 
Südamerika sowie China 
 
Sachverstand auf dem Gebiet Umwelt (Environment) 
 

Ausbildung 1986 – 1990 
 

Studium des Maschinenbaus an der FH 
Coburg, Abschluss Dipl.-Ing. (FH) 
 

 1991 – 1996 Berufsbegleitender Aufbaustudiengang 
Wirtschaftsingenieurwesen an der Fach-
hochschule Würzburg/Schweinfurt, Abt. 
Schweinfurt 
 

   
Beruflicher Werdegang 1990 – 1998 Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. KG 

diverse leitende Funktionen  

 1998 – 2010 Behr GmbH & Co. KG 
diverse leitende Funktionen, u.a.  
Werkleitung in Neustadt a.D., 
Produktlinienleitung Klima in USA bzw. 
Deutschland, 
Leitung „Entwicklung Kühlung“, weltweit, 
Mitglied der Geschäftsleitung  
Behr Deutschland 
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 2010 – 2013 TRW Automotive Safety Systems GmbH, 
Aschaffenburg, 
Geschäftsführung, Leitung der Produktlinie 
„Steering Wheel“ global 
 

 2013 – 2018 Linde Material Handling GmbH 
Mitglied der Geschäftsführung – COO 
 

 2018 – 2019 Kelvion Holding GmbH, Bochum 
Chief Operating Officer 
 

 2020 – 2024 Jungheinrich AG 
Mitglied des Vorstands – Technik 
 

 Seit 09/2024 Geschäftsführende Gesellschafterin der 
NEUSS-TECH-Consult GmbH 
 

 Seit 01/2026 Geschäftsführerin Produktion / COO der 
Brose SE 
 

   
Weitere Funktionen 2015 – 2019 Mitglied des Hochschulrats der Hochschule 

für angewandte Wissenschaften Aschaffen-
burg 
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2. Weitere Ausführung zu Tagesordnungspunkt 9 

2.1 Vergleichsvereinbarung zwischen Continental, den D&O-Versicherern, den Ehe-

maligen Vorstandsmitgliedern und dem Ehemaligen CCO der Continental Akti-

engesellschaft vom 12. September 2025 samt Annex (Vergleichsvereinbarung 

zwischen Continental und Wolfgang Schäfer) 

Der Haftungs- und Deckungsvergleich hat folgenden Wortlaut: 
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Haftungs- und Deckungsvergleich 

 

zwischen 

 

1. Continental Aktiengesellschaft, Continental-Plaza 1, 30175 Hannover („Continental“), 
vertreten durch den Aufsichtsrat und den Vorstand, 

und 

2. AIG Europe S.A., Direktion für Deutschland, Neue Mainzer Straße 46-50, 60331 Frank-
furt am Main („AIG“), 

und 

3. XL Insurance Company SE, Direktion für Deutschland, Colonia-Allee 10-20, 51067 
Köln („AXA XL“), 

und 

4. Zurich Insurance Europe AG, Niederlassung für Deutschland, Platz der Einheit 2, 
60327 Frankfurt am Main („Zurich“) 

(die Versicherungsunternehmen zu 2. bis 4., einschließlich ihrer Mit-
versicherer gem. Abschnitt I. B., nachfolgend bezeichnet als die „Ver-

sicherer“) 
und 

5. Herrn Dr. Karl-Thomas Neumann, vertreten durch [für Einladung zur Hauptversamm-
lung entfernt],  

und 

6. Herrn Manfred Wennemer, vertreten durch [für Einladung zur Hauptversammlung ent-
fernt],  

und 

7. Herrn Dr. Alan Hippe, vertreten durch [für Einladung zur Hauptversammlung entfernt], 

und 

8. Herrn Wolfgang Schäfer, vertreten durch [für Einladung zur Hauptversammlung ent-
fernt], 

und 

9. Herrn José Avila, vertreten durch [für Einladung zur Hauptversammlung entfernt], 

und 

10. Herrn Dr. Elmar Degenhart, vertreten durch [für Einladung zur Hauptversammlung ent-
fernt], 



 

 
29 | 78 

(Herr Dr. Neumann, Herr Wennemer, Herr Dr. Hippe, Herr Schäfer, 
Herr Avila und Herr Dr. Degenhart nachfolgend gemeinsam bezeichnet 
als „Ehemalige Vorstandsmitglieder“ und einzeln „Ehemaliges Vor-

standsmitglied“), 
und 

11. [Name des ehemaligen General Counsel und Chief Compliance Officer für Einladung 
zur Hauptversammlung entfernt], vertreten durch [für Einladung zur Hauptversamm-
lung entfernt], 

(Die Ehemaligen Vorstandsmitglieder und [Name des ehemaligen Ge-
neral Counsel und Chief Compliance Officer für Einladung zur Haupt-
versammlung entfernt] nachfolgend gemeinsam bezeichnet als „An-

spruchsgegner“, Continental, die Versicherer und die Anspruchsgeg-
ner nachfolgend einzeln auch bezeichnet als „Partei“ und zusammen 

die „Parteien“). 
 

Soweit ein Versicherer bei einem Exzedentenvertrag gemäß Abschnitt I. B. der Präambel die 
Führung hat, handelt er sowohl im eigenen Namen als auch im Namen der Mitversicherer des 
jeweiligen Exzedentenvertrags, soweit in diesem Haftungs- und Deckungsvergleich nicht ex-
plizit etwas anderes geregelt ist. Jede Regelung betreffend die Versicherer gilt aufgrund der 
vereinbarten Führungsklauseln auch für oder gegen alle Mitversicherer der Versicherer, so-
weit in diesem Haftungs- und Deckungsvergleich nicht explizit etwas anderes geregelt ist. 

 

Präambel 

I. Parteien und D&O-Versicherung 

A. Continental ist eine deutsche Automobilzulieferin mit Sitz in Hannover. Continental un-
terhält seit dem 1. September 1990 bei der AIG eine D&O-Versicherung („Grundver-
trag“) (Versicherungsvertrags-Nr. Y 55 151 1256). Diese sieht eine Versicherungs-
summe von EUR 25 Mio. (in Worten: fünfundzwanzig Millionen Euro) vor. An den 
Grundvertrag schließen sich diverse Exzedentenversicherungsverträge an (zusam-
men mit dem Grundvertrag die „Continental D&O“, die an der Continental D&O in der 
Versicherungsperiode 2020 beteiligten Versicherer zusammen die „D&O-Versiche-
rer“). Die Continental D&O gewährt in den Versicherungsverträgen definierten Perso-
nen („Versicherte Personen“), die bei der jeweiligen Versicherungsnehmerin oder bei 
mitversicherten Unternehmen im Sinne der Versicherungsbedingungen tätig sind oder 
waren (Ziff. 1.5.1 der AVB ULHV 2016-E (AIG) in der Fassung gemäß des Nachtrags 
Nr. 37 ULHV 2016-E (AIG)), Versicherungsschutz insbesondere bei der Inanspruch-
nahme auf Schadensersatz sowie bei Einleitung behördlicher Verfahren gegen diese. 
Zu den Versicherten Personen gehören insbesondere ehemalige und amtierende Or-
ganmitglieder der Continental. Die Regelung zur sogenannten Umstandsmeldung be-
sagt, dass ein auf einem Umstand beruhender Anspruch als in dem Zeitpunkt einer 
vorsorglichen Meldung geltend gemacht gilt. Die Continental hat den D&O-Versiche-
rern unter dem 10. November 2020 sowie unter dem 5. August 2021 vorsorglich Um-
stände auf Basis von Ziff. 6.3. der AVB ULHV 2016-E (AIG) in der Fassung gemäß 
Ziff. 7 des Nachtrags Nr. 37 ULHV 2016-E (AIG) gemeldet. Weitere Meldungen von 
Continental gegenüber den Versicherern auf Basis von Ziff. 6.3. der AVB ULHV 2016-
E (AIG) in der Fassung gemäß Ziff. 7 des Nachtrags Nr. 37 ULHV 2016-E (AIG) für die 
Versicherungsperiode 2020 erfolgten nicht. 
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B. Für die Versicherungsperiode 2020 bestand das Continental-Versicherungsprogramm 
aus folgenden Versicherungsverträgen (gemeinsam „Versicherungsprogramm“): 

1. Grundvertrag mit einer Versicherungssumme von EUR 25 Mio. bei AIG 
(100 %), 

2. 1. Exzedentenlayer mit einer Versicherungssumme von EUR 75 Mio. (xs 
EUR 25 Mio.), bestehend aus Mitversicherungsverträgen der AXA Corporate 
Solutions Assurance S.A. („AXA CorSo“) (33,33 %) als führendem Versicherer 
sowie der beteiligten Versicherer XL Insurance Company SE, Direktion für 
Deutschland, Colonia-Allee 10-20, 51067 Köln („XL“) (33,33 %) und Liberty 
Mutual Insurance Europe SE, Direktion für Deutschland, Im Klapperhof 7-23, 
50670 Köln, (33,33 %) („1. Exzedent“); seit Erwerb der XL Group Ltd. durch die 
AXA S.A. und Verschmelzung der AXA CorSo mit Wirkung zum 31. Dezember 
2019 auf die XL erfolgt insbesondere der Markenauftritt für das Industrieversi-
cherungshaftpflichtgeschäft unter AXA XL mit der XL als Risikoträger, 

3. 2. Exzedentenlayer mit einer Versicherungssumme von EUR 150 Mio. (xs 
EUR 100 Mio.), bestehend aus Mitversicherungsverträgen der Zurich 
(23,333 %) als führendem Versicherer sowie der beteiligten Versicherer Swiss 
RE International SE, Niederlassung Deutschland, Arabellastraße 30, 81925 
München (16,667 %), QBE Europe SA/NV, Direktion für Deutschland, Breite 
Straße 31, 40213 Düsseldorf (16,667 %), Generali Versicherung AG, Adenau-
erring 7, 81737 München (10 %), HDI Global SE, HDI-Platz 1, 30659 Hannover 
(10 %), R+V Allgemeine Versicherung AG, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden 
(10 %), MSIG Insurance Europe AG, Niederlassung Deutschland, An den Do-
minikanern 11-27, 50668 Köln („MSIG“) (6,67 %) und Newline Europe Versi-
cherung AG, Schanzenstraße 38, 51063 Köln (6,67 %) („2. Exzedent“); seit 
Verschmelzung der MSIG auf die MS Amlin Insurance SE, Boulevard Roi Albert 
II 37, 1030 Brüssel (Schaerbeek), Belgien, mit Wirkung zum 30. Juni 2025 fir-
miert diese als MSIG Europe SE, 

4. 3. Exzedentenlayer mit einer Versicherungssumme von EUR 100 Mio. (xs 
EUR 250 Mio.), bestehend aus Mitversicherungsverträgen von AIG (25 %) als 
führendem Versicherer sowie der beteiligten Versicherer Allianz Global Corpo-
rate & Specialty SE, Königinstraße 28, 80802 München (25 %), MSIG (25 %) 
und Tokio Marine Europe S.A., Zweigniederlassung für Spanien, Torre Diago-
nal Mar Josep Pla 2, 08031 Barcelona, Spanien (25 %), 

5. 4. Exzedentenlayer mit einer Versicherungssumme von EUR 50 Mio. (xs 
EUR 350 Mio.), bestehend aus Mitversicherungsverträgen von Great Lakes In-
surance SE, Königinstraße 107, 80802 München (50%) als führendem Versi-
cherer sowie des beteiligten Versicherers Beazley Insurance dac, Niederlas-
sung für Deutschland, Rosental 4, 80331 München (50%). 

Die Gesamtversicherungssumme des Versicherungsprogramms beträgt somit 
EUR 400 Mio. 

C. Mit zwischen den D&O-Versicherern und Continental ab dem 1. Januar 2021 verein-
barter Wirkung schlossen die D&O-Versicherer Deckung für erstmals geltend ge-
machte Schäden im Rahmen der sogenannten „Bereitstellung unerlaubter Abschalt-
einrichtungen für Fahrzeugmotoren“ unter der Continental D&O mittels eines sog. Spe-
cific Matter-Ausschlusses aus. Die Versicherer und Continental sind der Meinung, dass 
für Organhaftungsansprüche im Zusammenhang mit dem Abgegoltenen Sachverhalt 
(wie in Ziffer 2.1 definiert), seit deren Entstehung noch keine drei Jahre abgelaufen 
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sind, kein Deckungsschutz unter der Continental D&O besteht. Die Anspruchsgegner 
teilen diese Einschätzung nicht. 

II. Dieselthematik 

A. Es steht in Rede, dass mehrere ehemalige Vorstandsmitglieder und ehemalige Füh-
rungskräfte der Continental Sorgfaltspflichten im Zusammenhang mit der sogenannten 
„Dieselthematik“ verletzt haben. Der Begriff „Dieselthematik“ bezieht sich in diesem 
Zusammenhang auf die Entwicklung, Installation, den Vertrieb und die sonstige Ver-
wendung von bestimmten Softwarefunktionen in der Motorsteuerung u.a. des EA 189 
1,6 l der Volkswagen AG („VW“) und anderen Motorsteuerungsprojekten, die zu Ab-
weichungen zwischen Emissionen im Prüfstands- und Realbetrieb führten, und alle 
damit zusammenhängenden Sachverhalte, insbesondere die Sachverhalte, die sich 
aus den Inhalten der Continental-Schreiben (wie definiert in Abschnitt III.A der Präam-
bel) ergeben, den Vorwürfen gemäß Abschnitt III.B der Präambel, sowie auch die Auf-
klärung und Aufarbeitung bei Continental im Nachgang zu der Veröffentlichung der 
Notice of Violation durch die US-amerikanische Environmental Protection Agency am 
18. September 2015 gegen VW. 

B. Die Staatsanwaltschaft Hannover ermittelte unter anderem gegen mehrere – jedoch 
nicht alle – Ehemalige Vorstandsmitglieder der Continental. Nach Einstellung sämtli-
cher übriger Ermittlungsverfahren ist derzeit nur noch ein strafrechtliches Verfahren 
unter Beteiligung unter anderem eines Ehemaligen Vorstandsmitglieds von Continen-
tal offen. 

C. Continental mit ihren Tochtergesellschaften und sonstigen nachgeordneten und ver-
bundenen Unternehmen im Sinne des § 15 AktG („Continental-Konzern“) sowie 
Tochterunternehmen, die in die Dieselthematik involviert waren, aber inzwischen nicht 
mehr zum Continental-Konzern gehören („Ehemalige Tochterunternehmen“) haben 
nach Angaben von Continental im Zusammenhang mit der Dieselthematik insgesamt 
mindestens EUR 296 Mio. aufgewendet. Der Betrag setzt sich unter anderem zusam-
men aus Bußgeldzahlungen, Kosten interner Untersuchungen und sonstigen Anwalts- 
und Beraterkosten. 

III. Anspruchsgegner 

A. Der Aufsichtsrat der Continental hat eine interne Untersuchung und die Prüfung mög-
licher Organhaftungsansprüche wegen möglicher Sorgfaltspflichtverletzungen im Rah-
men der Dieselthematik veranlasst. Continental ist auf dieser Grundlage zu der Auf-
fassung gelangt, dass die Ehemaligen Vorstandsmitglieder ihre Pflichten im Zusam-
menhang mit der Dieselthematik verletzt haben. In der Folge hat der Aufsichtsrat von 
Continental namens der Gesellschaft gegenüber den Ehemaligen Vorstandsmitglie-
dern Schadensersatzansprüche wegen Pflichtverletzungen aus § 93 Abs. 2 Satz 1 
AktG geltend gemacht; schriftlich erfolgte dies gegenüber den Ehemaligen Vorstands-
mitgliedern – nach einer Übersendung der Entwürfe von Anspruchsschreiben am 
10. Dezember 2024 nebst Anlagen – mit Schreiben vom 1. August 2025 nebst Anlagen 
(die Entwürfe der Anspruchsschreiben nebst Anlagen und die Schreiben vom 1. Au-
gust 2025 nebst Anlagen zusammen die „Continental-Schreiben“). Gegenüber 
[Name des ehemaligen General Counsel und Chief Compliance Officer für Einladung 
zur Hauptversammlung entfernt] hat Continental bislang keine Schadensersatzansprü-
che geltend gemacht. 

B. Continental wirft den Anspruchsgegnern zusammenfassend vor, ihre Sorgfaltspflichten 
verletzt zu haben, indem sie (i) es versäumten, ein System zu schaffen, das die Ein-
haltung rechtlicher Vorgaben der Produkte der Business Unit Engine Systems 
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sicherstellte, (ii) es versäumten, ihnen im Zusammenhang mit der Dieselthematik be-
kannt gewordenen konkrete Anhaltspunkte für mögliches Fehlverhalten von Mitarbei-
tern des Continental-Konzerns und Ehemaliger Tochterunternehmen aufzuklären, 
Fehlverhalten abzustellen und ggf. zu ahnden und/oder (iii) dahingehend ordnungsge-
mäß an den Gesamtvorstand und den Aufsichtsrat zu berichten. Die Vorwürfe sind 
bezüglich der einzelnen Anspruchsgegner unterschiedlich. Die Anspruchsgegner wei-
sen die Schadensersatzansprüche dem Grunde (einschließlich der vorgeworfenen 
Sorgfaltspflichtverletzungen) und der Höhe nach zurück. 

C. Herr Wolfgang Schäfer macht aus dem Aufhebungsvertrag, durch den im Zusammen-
hang mit der Dieselthematik sein Dienstverhältnis zum 31. Januar 2022 beendet 
wurde, verschiedene Ansprüche geltend. Diese Ansprüche werden in einem geson-
derten Vergleich geregelt, der diesem Haftungs- und Deckungsvergleich als Annex 
beigefügt ist. 

Die Parteien beabsichtigen im Interesse der Vermeidung langjähriger Streitigkeiten und damit 
verbundener Prozess- und Kostenrisiken 

● unter Aufrechterhaltung ihrer jeweiligen Standpunkte,  

● ohne Anerkenntnis einer Rechtspflicht und  

● ohne Präjudiz für etwaige Rechtsstreitigkeiten  

eine Regelung zu den Haftungs- und Deckungsansprüchen im Zusammenhang mit der Die-
selthematik, die in der Sache umfassend und abschließend sein soll. Insbesondere ist mit dem 
Abschluss dieser Vereinbarung kein Anerkenntnis irgendeiner Pflichtverletzung und/oder Haf-
tung der Anspruchsgegner sowie einer Deckungspflicht der Versicherer verbunden. 

Dies vorangestellt treffen die Parteien folgende Vereinbarung (die „Vereinbarung“): 

1. ZAHLUNG 

1.1 AIG zahlt an Continental einen Betrag in Höhe von EUR 17.417.770,00 (in Worten: 
siebzehnmillionenvierhundertsiebzehntausendsiebenhundertsiebzig). 

1.2 Die Mitversicherer im 1. Exzedenten zahlen an Continental einen Betrag in Höhe von 
insgesamt EUR 23.802.000,00 (in Worten: dreiundzwanzigmillionenachthundertzwei-
tausend). Davon entfallen EUR 15.868.000,00 auf AXA XL und EUR 7.934.000,00 auf 
die Liberty Mutual Insurance Europe SE, Direktion für Deutschland. 

1.3 Die Mitversicherer im 2. Exzedenten zahlen an Continental einen Betrag in Höhe von 
insgesamt EUR 2.500.000,00 (in Worten: zweimillionenfünfhunderttausend). Davon 
entfallen EUR 583.325,00 auf Zurich, EUR 416.636,96 auf die Swiss RE International 
SE, EUR 416.636,96 auf die QBE Europe SA/NV, Direktion für Deutschland, EUR 
249.977,18 auf die Generali Versicherung AG, EUR 249.977,18 auf die HDI Global SE, 
EUR 249.977,18 auf die R+V Allgemeine Versicherung AG, EUR 166.734,77 auf die 
MSIG Europe SE und EUR 166.734,77 auf die Newline Europe Versicherung AG. 

1.4 Die Zahlungen nach Ziffer 1.1 bis 1.3 dieser Vereinbarung (jeweils eine „Vergleichs-
zahlung“, nachfolgend gemeinsam bezeichnet als „Vergleichsbetrag“) werden inner-
halb eines Monats fällig, nachdem die Voraussetzungen für das Wirksamwerden die-
ses Vergleichs gemäß Ziffer 4.1 eingetreten sind und Continental den Versicherern 
hierüber eine entsprechende Mitteilung in Textform macht. Jeder Versicherer ist 
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berechtigt, vor Fälligkeit zu leisten. Vom Tage ihrer Fälligkeit bis zur Zahlung sind die 
Beträge mit 9 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verzinsen. 

1.5 Die Versicherer schulden den Vergleichsbetrag als Teilschuldner, jeder den auf ihn 
entfallenden Anteil. Eine Gesamtschuld zwischen den Versicherern – auch unter den 
jeweiligen Mitversicherern im 1. Exzedenten und im 2. Exzedenten – besteht nicht. 

1.6 Die Zahlung des Vergleichsbetrags erfolgt auf das folgende Konto der Continental: 
IBAN: [für Einladung zur Hauptversammlung entfernt], BIC: [für Einladung zur Haupt-
versammlung entfernt]. 

1.7 Die gemäß Ziffer 1.1 bis 1.3 dieser Vereinbarung zu erbringenden Leistungen werden 
der Versicherungsperiode 2020 zugeordnet. Sie schöpfen die Versicherungssummen 
des Versicherungsprogramms vollständig aus. 

1.8 Die Parteien gehen übereinstimmend davon aus, dass es sich bei den Vergleichszah-
lungen um echte Schadensersatzzahlungen handelt und folglich keine Umsatzsteuer 
auf die Vergleichszahlungen zu entrichten ist. Ein etwaiges rechtliches Risiko hinsicht-
lich der Umsatzsteuer trägt Continental. Für die Versicherer ist die Leistung der Ver-
gleichszahlungen auch insoweit abschließend. Sie werden Continental jedoch im Rah-
men des Zumutbaren alle Informationen und Unterlagen zur Verfügung stellen, die für 
eine Prüfung der steuerrechtlichen Folgen relevant sind oder deren Vorlage gegenüber 
den Finanzbehörden erforderlich oder zweckdienlich ist. 

2. ABGELTUNGS- UND ERLEDIGUNGSERKLÄRUNG 

2.1 Mit dem Eintritt der unter Ziffer 4.1 dieser Vereinbarung genannten aufschiebenden 
Bedingung und der Leistung der Zahlungen von AIG und AXA XL nach Ziffer 1.1 und 
1.2 sind alle etwaigen Ansprüche und Rechte, insbesondere Schadensersatzansprü-
che, (nachfolgend bezeichnet als die „Relevanten Ansprüche“) von Continental ge-
gen die Anspruchsgegner und gegen andere Versicherte Personen, jeweils aufgrund 
oder im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit für den Continental-Konzern und aufgrund 
und/oder im Zusammenhang mit der Dieselthematik endgültig und abschließend ab-
gegolten und erledigt. Dasselbe gilt für Relevante Ansprüche der Unternehmen des 
Continental-Konzerns und Ehemaliger Tochterunternehmen gegen die Anspruchsgeg-
ner und gegen andere Versicherte Personen, jeweils aufgrund oder im Zusammen-
hang mit ihrer Tätigkeit für Unternehmen des Continental-Konzerns oder Ehemalige 
Tochterunternehmen und aufgrund und/oder im Zusammenhang mit der Dieselthema-
tik. Dies gilt jeweils unabhängig davon, ob es sich um gegenwärtige oder zukünftige, 
bekannte oder unbekannte, bedingte oder unbedingte, vorhersehbare oder unvorher-
sehbare Relevante Ansprüche aus eigenem oder übergegangenem Recht handelt. Die 
anderen Versicherten Personen nach Ziffer 2.1 Satz 1 sind berechtigt, sich unmittelbar 
auf die Abgeltung und Erledigung gemäß dieser Ziffer 2.1 zu berufen (Vertrag zuguns-
ten Dritter). Die in Ziffer 2.1 Sätze 1 und 2 dieser Vereinbarung in Bezug genommenen 
Sachverhalte werden zusammen nachfolgend insgesamt bezeichnet als der „Abge-
goltene Sachverhalt“. 

Continental verpflichtet sich zugleich, Relevante Ansprüche gegen die Anspruchsgeg-
ner und andere Versicherte Personen aufgrund und/oder im Zusammenhang mit dem 
Abgegoltenen Sachverhalt dauerhaft nicht bzw. nicht mehr länger gerichtlich oder au-
ßergerichtlich geltend zu machen, abzutreten oder sonst zu übertragen. Continental 
wird außerdem im Rahmen des rechtlich Zulässigen sicherstellen, dass auch sonstige 
Unternehmen des Continental-Konzerns und Ehemalige Tochterunternehmen gleich-
ermaßen Relevante Ansprüche gegen die Anspruchsgegner und andere Versicherte 
Personen aufgrund und/oder im Zusammenhang mit dem Abgegoltenen Sachverhalt 
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dauerhaft nicht bzw. nicht mehr länger gerichtlich oder außergerichtlich geltend ma-
chen, abtreten oder sonst übertragen. 

Die Abgeltung und Erledigung gemäß dieser Ziffer 2.1 hat beschränkte Gesamtwir-
kung. Die Parteien halten klarstellend fest, dass von der vereinbarten Abgeltungs- und 
Erledigungswirkung Ansprüche des Continental-Konzerns oder Ehemaliger Tochterun-
ternehmen auf Grund und/oder im Zusammenhang mit der Dieselthematik gegen 
Dritte, die nicht Versicherte Personen sind, sowie Ansprüche und Rechte, die sich aus 
dieser Vereinbarung ergeben, nicht erfasst sind. 

2.2 Darüber hinaus sind mit dem Eintritt der unter Ziffer 4.1 dieser Vereinbarung genann-
ten aufschiebenden Bedingung und der Leistung der Zahlungen durch AIG und AXA 
XL nach Ziffer 1.1 bis 1.2 alle etwaigen Ansprüche und Rechte des Continental-Kon-
zerns, der Ehemaligen Tochterunternehmen, der Anspruchsgegner wie auch aller an-
deren Versicherten Personen gegen AIG und AXA XL aufgrund und/oder im Zusam-
menhang mit dem Abgegoltenen Sachverhalt endgültig und abschließend abgegolten 
und erledigt. Die Abgeltung und Erledigung gilt unabhängig davon, ob es sich um ge-
genwärtige oder zukünftige, bekannte oder unbekannte, vorhersehbare oder unvorher-
sehbare Ansprüche aus eigenem oder übergegangenem Recht handelt. Nach Eintritt 
der unter Ziffer 4.1 dieser Vereinbarung genannten aufschiebenden Bedingung und 
Leistung der Zahlungen durch AIG und AXA XL nach Ziffer 1.1 bis 1.2 gilt Gleiches 
hinsichtlich der übrigen Versicherer, sobald diese ihren jeweiligen Anteil an den Ver-
gleichszahlungen gem. Ziffer 1.2 bis 1.3 dieser Vereinbarung in vollem Umfang er-
bracht haben. 

2.3 Schließlich sind – unbeschadet der Ansprüche aus Ziffer 3 dieser Vereinbarung – mit 
dem Eintritt der unter Ziffer 4.1 dieser Vereinbarung genannten aufschiebenden Be-
dingung und der Leistung der Zahlungen nach Ziffer 1.1 bis 1.2 alle etwaigen Ansprü-
che der Anspruchsgegner auf Ersatz von im Zusammenhang mit dem Abgegoltenen 
Sachverhalt entstandenen Aufwendungen einschließlich etwaiger Schäden gegen den 
Continental-Konzern oder Ehemalige Tochterunternehmen endgültig und abschlie-
ßend abgegolten und erledigt. Die Abgeltung und Erledigung gilt unabhängig davon, 
ob es sich um gegenwärtige oder zukünftige, bekannte oder unbekannte, vorherseh-
bare oder unvorhersehbare Ansprüche im Zusammenhang mit dem Abgegoltenen 
Sachverhalt aus eigenem oder übergegangenem Recht handelt. Die Anspruchsgegner 
verpflichten sich dazu, sämtliche Ansprüche, die ihnen gegen Dritte (insbesondere an-
dere – auch ehemalige – Organmitglieder oder Mitarbeiter der Continental) aus oder 
im Zusammenhang mit der Dieselthematik zustehen sollten, dauerhaft nicht bezie-
hungsweise nicht mehr gerichtlich oder außergerichtlich geltend zu machen. Dies gilt 
unabhängig davon, ob es sich um gegenwärtige oder zukünftige, bekannte oder unbe-
kannte, vorhersehbare oder unvorhersehbare Ansprüche im Zusammenhang mit dem 
Abgegoltenen Sachverhalt aus eigenem oder übergegangenem Recht handelt. Die be-
treffenden Dritten sind berechtigt, sich unmittelbar auf den Verzicht gemäß dieser Zif-
fer 2.3 zu berufen (Vertrag zugunsten Dritter).  

2.4 Die Versicherer werden wegen von ihnen erbrachter Leistungen keine Regress- oder 
Ausgleichsansprüche aus eigenem oder übergegangenem Recht, insbesondere aus 
§ 86 VVG, gegen den Continental-Konzern oder Ehemalige Tochterunternehmen, Ver-
sicherte Personen oder Dritte geltend machen. Die Versicherer treten solche Ansprü-
che auf Verlangen von Continental an Continental ab, es sei denn, dies würde unter 
Berücksichtigung des entstandenen Gesamtschadens von Continental zu einem Ver-
stoß gegen das schadensrechtliche Bereicherungsverbot führen. Die betreffenden 
Versicherten Personen und Dritte sind berechtigt, sich unmittelbar auf den Verzicht der 
Versicherer auf die Geltendmachung von Regressansprüchen zu berufen (Vertrag zu-
gunsten Dritter). 
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2.5 Gemäß § 93 Abs. 4 Satz 3 AktG kann auf Organhaftungsansprüche nicht verzichtet 
werden, bei denen im Zeitpunkt des Hauptversammlungsbeschlusses seit ihrer Ent-
stehung noch keine drei Jahre abgelaufen sind. Solche Ansprüche sind daher von den 
Regelungen der Ziffer 2 dieser Vereinbarung ausgenommen, wobei Continental kei-
nerlei Anhaltspunkte für derartige Ansprüche im Zusammenhang mit der Dieselthema-
tik vorliegen.  

2.6 Continental sichert hiermit zu, dass Continental eigene Ansprüche im Zusammenhang 
mit dem Abgegoltenen Sachverhalt gegen Anspruchsgegner, andere Versicherte Per-
sonen oder Versicherer weder abgetreten hat noch in Zukunft abtreten wird (Abtre-
tungsverbot).  

3. FREISTELLUNG 

3.1 Für den Fall, dass nach Unterzeichnung dieser Vereinbarung eine Versicherte Person 
und/oder ein Versicherer durch ein Unternehmen des Continental-Konzerns oder ein 
Ehemaliges Tochterunternehmen aufgrund und/oder im Zusammenhang mit dem Ab-
gegoltenen Sachverhalt aus eigenem oder übergegangenen Recht in Anspruch ge-
nommen wird, wird Continental die jeweilige Versicherte Person und/oder den jeweili-
gen Versicherer jeweils einzeln von rechtskräftig oder von mit schriftlicher Zustimmung 
der Continental durch Vergleich oder Anerkenntnis festgestellten oder zumindest vor-
läufig vollstreckbaren Gerichtsentscheidungen freistellen. Im Falle von vorläufig voll-
streckbaren Gerichtsentscheidungen stellt Continental die Anspruchsgegner nur frei, 
sofern diese ihre Ansprüche auf Rückerstattung der auf den vorläufig vollstreckbaren 
Titel geleisteten Zahlungen an Continental abtreten. Darüber hinaus wird Continental 
die Versicherten Personen und/oder die Versicherer von den ihnen durch die Inan-
spruchnahme entstehenden erforderlichen und angemessenen Rechtsverteidigungs-
kosten, insbesondere den Kosten ihrer anwaltlichen Vertreter, freistellen.  

Dasselbe gilt, wenn ein Unternehmen des Continental-Konzerns oder ein Ehemaliges 
Tochterunternehmen durch vergleichbare Handlungen (insb. Streitverkündungen, Auf-
forderungen zur Abgabe von Verjährungsverzichten) Rechtsverteidigungskosten bei 
Versicherten Personen verursachen.  

3.2 Für den Fall, dass Dritte Versicherte Personen im Wege des Innenschuldnerregresses 
oder aus einer sonstigen Rechtsgrundlage und/oder Versicherer aus eigenem oder 
übergegangenem Recht aufgrund und/oder im Zusammenhang mit dem Abgegoltenen 
Sachverhalt in Anspruch nehmen, wird Continental die Versicherten Personen 
und/oder die Versicherer jeweils einzeln von rechtskräftig oder von mit schriftlicher Zu-
stimmung der Continental durch Vergleich oder Anerkenntnis festgestellten oder zu-
mindest vorläufig vollstreckbaren Gerichtsentscheidungen freistellen. Im Falle von vor-
läufig vollstreckbaren Gerichtsentscheidungen stellt Continental die Anspruchsgegner 
nur frei, sofern diese ihre Ansprüche auf Rückerstattung der auf den vorläufig voll-
streckbaren Titel geleisteten Zahlungen an Continental abtreten. Darüber hinaus wird 
Continental die Versicherten Personen und/oder Versicherer von den ihnen durch die 
Inanspruchnahme entstehenden erforderlichen und angemessenen Rechtsverteidi-
gungskosten, insbesondere den Kosten ihrer anwaltlichen Vertreter, freistellen. 

Dasselbe gilt, wenn Dritte durch vergleichbare Handlungen (insb. Streitverkündungen, 
Aufforderungen zur Abgabe von Verjährungsverzichten) aufgrund und/oder im Zusam-
menhang mit dem Abgegoltenen Sachverhalt Rechtsverteidigungskosten bei Versi-
cherten Personen verursachen.  

3.3 Die Versicherten Personen und/oder Versicherer werden Continental jede durch Ziffer 
3.1 und 3.2 erfasste Geltendmachung von Ansprüchen gegen sie, jede Ankündigung 
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einer solchen Geltendmachung sowie jedwede Handlung, durch die Rechtsverteidi-
gungskosten bei Versicherten Personen verursacht werden (insb. Streitverkündungen, 
Aufforderungen zur Abgabe von Verjährungsverzichten) bzw. jede Handlung durch die 
Rechtsverteidigungskosten bei Versicherern verursacht werden, unverzüglich mittei-
len. Die Versicherten Personen und/oder Versicherer verpflichten sich, ohne Zustim-
mung der Continental kein Anerkenntnis und keinen Verzicht auf Einreden oder Ein-
wendungen abzugeben und keinen Vergleich oder eine sonstige bindende Regelung 
bezüglich einer solchen Inanspruchnahme abzuschließen. Continental ist – soweit 
rechtlich zulässig – berechtigt, selbst oder im Namen der jeweiligen Versicherten Per-
sonen und/oder Versicherer alle rechtlich zulässigen Maßnahmen zu ergreifen, um 
eine Inanspruchnahme abzuwehren oder in sonstiger Weise zu erledigen. Die jeweili-
gen Versicherte Personen und/oder Versicherer werden Continental bei der Abwehr 
oder Erledigung unterstützen. 

3.4 Für den Fall, dass nach Unterzeichnung dieser Vereinbarung behördliche oder straf-
rechtliche Verfahren aufgrund und/oder im Zusammenhang mit dem Abgegoltenen 
Sachverhalt Verteidigungskosten Versicherter Personen verursachen, wird Continen-
tal die Versicherten Personen einzeln von den durch das jeweilige Verfahren entste-
henden erforderlichen und angemessenen Rechtsverteidigungskosten, insbesondere 
den Kosten ihrer anwaltlichen Vertreter, freistellen. Für erstattete bzw. noch zu erstat-
tende bereits entstandene Rechtsverteidigungskosten gilt weiterhin der Rückforde-
rungsvorbehalt betreffend rechtskräftig festgestellter Pflichtverletzungen gemäß den 
jeweils bestehenden Kostenübernahmevereinbarungen; Ziffer 2.1 Satz 1 dieser Ver-
einbarung findet insoweit keine Anwendung. 

3.5 Die Freistellungsverpflichtung gegenüber den Versicherern gilt auch für den Fall, dass 
in den unter Ziffer 3.1, 3.2 und 3.4 dieser Vereinbarung beschriebenen Konstellationen 
Versicherte Personen Deckungsansprüche gegenüber den Versicherern geltend ma-
chen.  

Die Freistellungspflicht der Continental nach Ziffern 3.1, 3.2 und 3.4 dieser Vereinba-
rung greift nicht, soweit eine Freistellung gegen zwingende rechtliche Bestimmungen 
verstoßen würde, und zudem gegenüber der jeweiligen Versicherten Personen nicht, 
soweit nach Ziffer 4.1 der AVB ULHV 2016-E (AIG) in der Fassung gemäß des Nach-
trags Nr. 37 ULHV 2016-E (AIG) eine Deckung ausgeschlossen wäre (insofern bleibt 
aber die Freistellungsverpflichtung hinsichtlich der Rechtsverteidigungskosten bis zur 
Feststellung des Ausschlusses durch Vergleich, ausdrücklich schriftlich erklärtes An-
erkenntnis oder rechtskräftiges Gerichtsurteil bestehen). 

4. AUFSCHIEBENDE BEDINGUNG UND RÜCKERSTATTUNG 

4.1 Diese Vereinbarung wird erst – mit Ausnahme von Ziffer 5 (Verjährungsverzicht) und 
Ziffer 7 (Kommunikation) dieser Vereinbarung – insgesamt wirksam (aufschiebende 
Bedingung), wenn die Hauptversammlung der Continental die Zustimmung zu dieser 
Vergleichsvereinbarung samt Annex beschließt und nicht eine Minderheit, deren An-
teile zusammen den zehnten Teil des Grundkapitals erreichen, zur Niederschrift Wi-
derspruch erhebt (§ 93 Abs. 4 Satz 3 AktG). Die aufschiebende Bedingung gilt als end-
gültig ausgefallen, wenn sie nicht bis zum 31. Dezember 2026 eingetreten ist. 

4.2 Unbeschadet der in Ziffer 9.3 geregelten Rechtsfolgen einer (teilweisen) Unwirksam-
keit einer Bestimmung dieser Vereinbarung gilt für den Fall, dass die Nichtigkeit 
und/oder Unwirksamkeit dieser Vereinbarung rechtskräftig festgestellt wird oder einer 
Anfechtungs- oder Nichtigkeitsklage gegen den dieser Vereinbarung samt Annex zu-
stimmenden Hauptversammlungsbeschluss der Continental rechtskräftig stattgegeben 
wird, dass rückwirkend die Wirksamkeit dieser Vereinbarung insgesamt mit Ausnahme 
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dieser Ziffer 4.2, der Ziffer 4.3 (mit Unterabsätzen) und der Ziffer 5 (Verjährungsver-
zicht) entfällt. In diesem Fall steht den Versicherern bezüglich etwaiger bereits geleis-
teter Zahlungen des Vergleichsbetrages unter Ausschluss der Einreden aus §§ 814, 
818 Abs. 3 BGB ein sofort fälliger Rückzahlungsanspruch gegen Continental zu. Ein 
Zurückbehaltungsrecht oder die Möglichkeit der Aufrechnung wird ausdrücklich aus-
geschlossen. Für den Fall, dass die Versicherer deswegen die Zahlungen nach Zif-
fer 1.1 bis 1.3 nicht vollständig erbringen oder eine vollständige oder teilweise Erstat-
tung geleisteter Zahlungen verlangen, behält sich Continental vor, die Anspruchsgeg-
ner wieder auf Haftung wegen der Schäden aus oder im Zusammenhang mit dem Ab-
gegoltenen Sachverhalt in Anspruch zu nehmen. 

4.3 Continental wird, wenn sie in einem solchen Fall gem. Ziffer 4.2 ein vollstreckungsfä-
higes Urteil erlangt, aber nicht in das (sonstige) Privatvermögen des jeweiligen An-
spruchsgegners vollstrecken und keine Aufrechnung gegen Ansprüche der Anspruchs-
gegner aus betrieblicher Altersversorgung (u.a. Pensionen) vornehmen. Vollstreckt 
werden darf daher nur in seine Freistellungsansprüche gegen die Versicherer oder in 
seine Regressansprüche gegen andere Schuldner, insbesondere Gesamtschuldner 
aus oder im Zusammenhang mit dem Abgegoltenen Sachverhalt. Vorstehende Voll-
streckungsbeschränkung gilt jedoch nur, 

4.3.1 wenn der jeweilige Anspruchsgegner seine Freistellungsansprüche gegen die Versi-
cherer beziehungsweise seine Regressansprüche gegen andere Schuldner hinsicht-
lich des ausgeurteilten Haftpflichtschadens auf Verlangen von Continental an sie 
oder einen von ihr zu benennenden Dritten vollständig abtritt (s. Ziffer 4.3.2 unten) 
und 

4.3.2 wenn der jeweilige Anspruchsgegner keine Obliegenheitsverletzung gegenüber den 
Versicherern begangen hat, die dazu führt, dass sein D&O-Deckungsschutz ganz 
oder teilweise entfällt. Bei einem teilweisen Entfallen des Versicherungsschutzes gilt 
dies nur insoweit, wie der Versicherungsschutz dadurch entfallen ist.  

Continental kann im Fall dieser Ziffer 4.3 verlangen, dass der jeweilige Anspruchs-
gegner seine Freistellungsansprüche gegen die Versicherer, soweit diese mit von 
Continental geltend gemachten Schadensersatzansprüchen zusammenhängen, nicht 
aber seine Ansprüche auf Abwehrkostenschutz gegen die Versicherer, vollständig 
oder teilweise an Continental oder an einen von Continental zu benennenden Dritten 
in schriftlicher Form überträgt. Die Anspruchsgegner garantieren, dass sie die Frei-
stellungsansprüche nicht mit Rechten Dritter belastet haben, sie übernehmen jedoch 
keine Garantie für das Bestehen und die Durchsetzbarkeit der Freistellungsansprü-
che. Continental ist dann berechtigt, nicht aber verpflichtet, eine Direktklage gegen 
die Versicherer zu erheben. 

4.4 Ziffer 5 (Verjährungsverzicht) und Ziffer 7 (Kommunikation) dieser Vereinbarung wer-
den unbeschadet der vorstehenden Regelungen in Ziffer 4.1 und 4.2 mit Unterzeich-
nung aller Parteien sowie Übersendung der E-Mail nach Ziffer 8.5.2 wirksam und wir-
ken ab diesem Zeitpunkt im Verhältnis zwischen dem jeweiligen Anspruchsgegner, der 
Continental und den Versicherern. Die Regelungen in Ziffer 5 stehen in keinem synal-
lagmatischen Verhältnis zu Leistungen der Continental. 

5. VERJÄHRUNGSVERZICHT 

5.1 Die Anspruchsgegner verzichten bis zum Wirksamwerden dieser Vereinbarung auf die 
Einrede der Verjährung im Hinblick auf etwaige Schadensersatzansprüche der Conti-
nental gegen sie aufgrund und/oder im Zusammenhang mit dem Abgegoltenen Sach-
verhalt, soweit diese Schadensersatzansprüche am 15. September 2025 noch nicht 
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verjährt waren. Der Verjährungsverzicht umfasst nicht Ansprüche nach Ziffer 2.5 die-
ser Vereinbarung. Gleichzeitig verzichten die Anspruchsgegner bis zum Wirksamwer-
den dieser Vereinbarung aber auch untereinander auf die Einrede der Verjährung im 
Hinblick auf etwaige Ausgleichs- oder Regressansprüche untereinander im Zusam-
menhang mit dem Abgegoltenen Sachverhalt, soweit diese Ansprüche am 15. Sep-
tember 2025 noch nicht verjährt waren (diese Ansprüche gem. Satz 1 und 2 insgesamt 
nachfolgend die „Unverjährten Ansprüche”).  

5.2 Für den Fall, dass diese Vereinbarung nicht bis zum 31. Dezember 2026 nach Zif-
fer 4.1 wirksam geworden ist, verzichten die Anspruchsgegner bis zum 30. Juni 2027 
auf die Einrede der Verjährung im Hinblick auf die Unverjährten Ansprüche. 

5.3 Für den Fall, dass eine Anfechtungs- oder Nichtigkeitsklage gegen den dieser Verein-
barung samt Annex zustimmenden Hauptversammlungsbeschluss der Continental er-
hoben wird, verzichten die Anspruchsgegner bis zu dem Zeitpunkt, der sechs Monate 
nach (i) einer rechtskräftigen Feststellung der Nichtigkeit und/oder Unwirksamkeit die-
ser Vereinbarung oder (ii) einer rechtskräftigen Stattgabe der Anfechtungs- oder Nich-
tigkeitsklage gegen den dieser Vereinbarung samt Annex zustimmenden Hauptver-
sammlungsbeschluss der Continental liegt, auf die Einrede der Verjährung im Hinblick 
auf die Unverjährten Ansprüche. 

5.4 Continental und die Anspruchsgegner untereinander nehmen den Verjährungsverzicht 
gemäß Ziffer 5.1 bis Ziffer 5.3 an. 

5.5 Während der Dauer des Verjährungsverzichts gemäß Ziffer 5.1 bis Ziffer 5.3 ist die 
Verjährung im Hinblick auf die Unverjährten Ansprüche jeweils in entsprechender An-
wendung der §§ 204, 209 BGB gehemmt. 

6. KOSTEN 

Die Parteien tragen die ihnen im Zusammenhang mit dem Abschluss dieser Vereinba-
rung entstandenen Kosten jeweils selbst. Ferner tragen die Parteien ihre eigenen An-
waltskosten. Ein Kostenausgleich findet nicht statt.  

7. KOMMUNIKATION 

7.1 Die Parteien verpflichten sich, in Bezug auf den Abschluss und den Inhalt dieser Ver-
einbarung sowie den Abgegoltenen Sachverhalt in Pressemitteilungen, Veröffentli-
chungen, Stellungnahmen sowie jeglicher anderer Kommunikation gegenüber an die-
ser Vereinbarung nicht beteiligten Dritten die berechtigten Interessen und die Reputa-
tion der jeweils anderen Parteien bestmöglich zu berücksichtigen. Die Parteien sind 
sich einig, dass es den berechtigten Interessen der Parteien entspricht, Existenz und 
Inhalt dieser Vereinbarung streng vertraulich zu behandeln, solange die Vereinbarung 
nicht zwecks Beschlussfassung nach § 93 Abs. 4 Satz 3 AktG im Zuge der Einberufung 
der Hauptversammlung von Continental offengelegt wurde. 

7.2 Klarstellend wird darauf hingewiesen, dass Ziffer 7.1 dieser Vereinbarung der Offenle-
gung (i) gegenüber der Hauptversammlung der Continental nach § 93 Abs. 4 Satz 3 
AktG und der Erteilung von Auskünften an Aktionäre in der Hauptversammlung der 
Continental gemäß § 131 AktG, (ii) im Rahmen sonstiger gesetzlicher Bekanntma-
chungs- und Informationspflichten von Continental (iii) im Rahmen der Anspruchsver-
folgung von Continental gegen Dritte sowie (iv) durch die Parteien gegenüber (ehema-
ligen) verbundenen Unternehmen (und deren Rechtsnachfolgern), Rückversicherern 
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sowie gegenüber externen zur Verschwiegenheit verpflichteten Beratern, Prüfern, Be-
hörden oder Gerichten nicht entgegensteht. 

7.3 Die Continental wird die Einladungsunterlagen den Versicherern und den Anspruchs-
gegnern im Vorfeld zur Information überlassen. 

8. ANZEIGEN 

Alle Anzeigen und Erklärungen aufgrund oder im Zusammenhang mit dieser Vereinba-
rung sind in Schriftform und zugleich vorab per E-Mail zu richten an: 

8.1 Für die Versicherer: 

AIG: 
BLD Bach Langheid Dallmayr Rechtsanwälte PartGmbB 
[für Einladung zur Hauptversammlung entfernt] 
 
AXA XL: 
DLA Piper UK LLP 
[für Einladung zur Hauptversammlung entfernt]  
 
Zurich: 
Zurich Insurance Europe AG, Niederlassung für Deutschland 
[für Einladung zur Hauptversammlung entfernt] 

8.2 Für Continental:  

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP 
[für Einladung zur Hauptversammlung entfernt] 

8.3 Für die Anspruchsgegner: 

Die im Rubrum genannten anwaltlichen Vertreter des jeweiligen Anspruchs-
gegners.  

8.4 Continental zeigt den Anspruchsgegnern den Eingang von Zahlungen von AIG und 
AXA XL nach Ziffer 1.1 und 1.2 sowie den Eintritt der aufschiebenden Bedingungen 
nach Ziffer 4.1 unverzüglich an. 

8.5 Die Parteien vereinbaren im Hinblick auf das Wirksamwerden dieser Vereinbarung und 
ihres Annexes ferner: 

8.5.1 Continental hat Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP („Skadden”) beauftragt 
und bevollmächtigt, alle Mitteilungen und Erklärungen im Zusammenhang mit dieser 
Vereinbarung und ihrem Annex zu empfangen und zu übermitteln. In gleicher Weise 
beauftragen und bevollmächtigen die Versicherer BLD Bach Langheid Dallmayr 
Rechtsanwälte PartGmbB („BLD”).  Eine Änderung dieser Mitteilungs- und Erklä-
rungsbevollmächtigten ist den anderen Parteien mit einer Frist von zwei Wochen 
vorab mitzuteilen. Für die Anspruchsgegner bleibt es bei den anwaltlichen Vertretern 
nach Ziffer 8.3 dieser Vereinbarung. 

8.5.2 Jede Partei übersendet an Skadden: 

per E-Mail vorab jeweils ein gescanntes Exemplar der von ihr unterschriebenen und 
auf jeder Seite paraphierten Vereinbarung; 
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per Kurier elf Originale der vollständigen und auf jeder Seite paraphierten Vereinba-
rung einschließlich der handschriftlich unterzeichneten Unterschriftenseiten. 

8.5.3 Herr Schäfer und Continental übersenden an Skadden zusätzlich entsprechend Zif-
fer 8.5.2 unterschriebene Fassungen des Annexes. 

8.5.4 Die Parteien ermächtigen Skadden unwiderruflich dazu, die Originale der Unterschrif-
tenseiten zu jeweils einem Original dieser Vereinbarung samt Annex zusammenzu-
stellen und an die Parteien zu übersenden. Entsprechend ermächtigen die Parteien 
Skadden unwiderruflich dazu, die vorab per E-Mail zugesendeten Scans zu einem 
elektronischen Dokument zusammenzustellen. 

8.5.5 Diese Vereinbarung wird abgeschlossen, wenn Skadden das gemäß vorstehender 
Regelung hergestellte elektronische Dokument per E-Mail an BLD und an die oben 
genannten anwaltlichen Vertreter der Anspruchsgegner übermittelt hat. Das Schrift-
formerfordernis gemäß Ziffer 9.1 findet insoweit keine Anwendung. Ziffer 4 bleibt un-
berührt. 

9. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

9.1 Nebenabreden zwischen den Parteien zu dieser Vereinbarung und ihrem Annex be-
stehen nicht. Änderungen, Ergänzungen und Nebenabreden zu dieser Vereinbarung, 
einschließlich dieses Schriftformerfordernisses, bedürfen der Schriftform. Vereinbarun-
gen zwischen den Anspruchsgegnern und AIG über die Erstattung von Abwehrkosten 
bleiben unberührt. 

9.2 Diese Vereinbarung unterliegt deutschem Recht. Für sämtliche Streitigkeiten aus 
und/oder im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung sind die Zivilgerichte der Bun-
desrepublik Deutschland zuständig. Ausschließlicher Gerichtsstand ist Hannover, so-
weit rechtlich zulässig. 

9.3 Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung oder des Annexes ganz oder teilweise 
unwirksam sein oder ihre Rechtswirksamkeit später verlieren, wird diese Bestimmung, 
soweit dies rechtlich zulässig ist, durch eine angemessene Regelung ersetzt, die wirt-
schaftlich dem am nächsten kommt, was die Parteien gewollt haben oder gewollt hät-
ten, wenn sie die Unwirksamkeit der Regelung bedacht hätten. Die Anwendbarkeit von 
§ 139 BGB ist ausgeschlossen. Entsprechendes gilt für eine Lücke dieser Vereinba-
rung. Soweit eine Ersetzung unwirksamer Bestimmungen oder Lücken nach Satz 1 
und 3 nicht möglich ist, berührt das die Gültigkeit dieser Vereinbarung oder des Anne-
xes nur dann, wenn anzunehmen ist, dass diese Vereinbarung oder der Annex ohne 
den nichtigen Teil oder mit der Lücke nicht abgeschlossen worden wären. 

[Unterschriftenseiten für Einladung zur Hauptversammlung entfernt]
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Annex (Vergleichsvereinbarung zwischen Continental und Wolfgang Schäfer) zum 

Haftungs- und Deckungsvergleich hat folgenden Wortlaut: 
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Abschließender Vergleich über Ansprüche aus Dienstverhältnis und Verjährungsver-
zicht  

 
 

zwischen 
 
 

1. Continental Aktiengesellschaft, Continental-Plaza 1, 30175 Hannover („Continen-
tal“ oder „Continental AG“), vertreten durch den Aufsichtsrat, 

 
und 

 

2. Herrn Wolfgang Schäfer, vertreten durch [für Einladung zur Hauptversammlung ent-
fernt] 

 

(Continental und Herr Schäfer nachfolgend auch einzeln „Partei“ 
 und zusammen die „Parteien“). 

 

 

Präambel 

A. Die Parteien schließen diese Vereinbarung als Annex zu dem Haftungs- und De-
ckungsvergleich zwischen Continental, Herrn Schäfer, weiteren Ehemaligen Vor-
standsmitgliedern, [Name des ehemaligen General Counsel und Chief Compliance 
Officer für Einladung zur Hauptversammlung entfernt] und Versicherern („Haftungs- 
und Deckungsvergleich“) ab. Soweit hier nicht anders geregelt, haben kursiv ge-
schriebene Begriffe die Bedeutung wie im Haftungs- und Deckungsvergleich. 

B. Herr Schäfer war vom 1. Januar 2010 bis zum 17. November 2021 Vorstandsmitglied 
von Continental und für das Ressort „Finanzen, Controlling, IT und Recht“ zuständig, 
das ab 2011 auch den Bereich Rechtliche Compliance umfasste. Seine Tätigkeit 
wurde durch Aufhebungsvertrag vom 18. November 2021 zum Ablauf des 31. Januar 
2022 („Aufhebungsvertrag“) beendet. 

C. In dem Aufhebungsvertrag ist in Ziffer 4.1 geregelt, dass Herr Schäfer einen Anspruch 
auf ausstehende Dienstbezüge hat. Continental hat sich vorbehalten, diesen Anspruch 
nach dem Aufhebungsvertrag nach einem näher geregelten zeitlichen Ablauf mit et-
waigen Schadensersatzansprüchen von Continental verrechnen zu können. Zudem ist 
in Ziffer 5.1 des Aufhebungsvertrags geregelt, dass Herr Schäfer einen Anspruch auf 
Zahlung in Höhe von EUR 6.692.920,14 brutto hat, es sei denn, dass bei Abschluss 
des Aufhebungsvertrags im Zusammenhang mit näher bezeichneten Verfahren und 
Untersuchungen, die wiederum im Zusammenhang mit der Dieselthematik stehen, 
aufgrund einer Pflichtverletzung von Herrn Schäfer ein wichtiger Grund im Sinne des 
§ 626 Abs. 1 BGB für eine außerordentliche Kündigung des Anstellungsvertrags mit 
Herrn Schäfer vorlag. 
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D. Continental ist der Auffassung, einen Schadensersatzanspruch gegen Herrn Schäfer 
zu haben, weil Herr Schäfer seine Sorgfaltspflichten im Zusammenhang mit der Die-
selthematik verletzt habe. Auf dieser Grundlage meint Continental, dass Continental 
mit eigenen Schadensersatzansprüchen gegen den Anspruch aus Ziffer 4.1 aufrech-
nen könne und der Anspruch aus Ziffer 5.1 des Aufhebungsvertrags nicht entstanden 
sei. 

Herr Schäfer hat den Vorwurf einer Sorgfaltspflichtverletzung zurückgewiesen und ei-
nen Schadensersatzanspruch dem Grunde und der Höhe nach bestritten. Herr Schä-
fer meint, dass der Anspruch aus Ziffer 5.1 des Aufhebungsvertrags entstanden sei 
und macht diesen sowie den Anspruch aus Ziffer 4 des Aufhebungsvertrags geltend. 
Er verweist auch darauf, dass die in Ziffer 4.2 des Aufhebungsvertrags genannten 
strafrechtlichen Ermittlungsverfahren in Bezug auf seine Person durch die Staatsan-
waltschaft sämtlich eingestellt wurden. Er fordert auf dieser Grundlage eine Zahlung 
in Höhe von insgesamt EUR 8.734.664,50 zuzüglich Zinsen. Im Rahmen der in Bezug 
auf Herrn Schäfer inzwischen eingestellten strafrechtlichen Ermittlungsverfahren so-
wie der Erfüllung von Auskunftspflichten gegenüber Continental im Zusammenhang 
mit der Dieselthematik sind Herrn Schäfer zudem Kosten für seine Strafverteidigung 
und strafrechtliche Beratung entstanden, deren Übernahme in Ziffer 4.3 des Aufhe-
bungsvertrags vorgesehen ist und die wegen einer Uneinigkeit über die Wirksamkeit 
und Reichweite der bestehenden Kostenübernahmevereinbarung noch nicht vollstän-
dig erstattet wurden. Die unter C und D genannten behaupteten Ansprüche Herrn 
Schäfers sind die „Behaupteten Ansprüche“. 

E. Die Parteien vereinbaren vor dem Hintergrund und im Zusammenhang mit dem Haf-
tungs- und Deckungsvergleich einen Vergleich zur endgültigen Regelung der Behaup-
teten Ansprüche von Herrn Schäfer aus dem Dienstverhältnis gegen Continental (den 
„Abschließenden Vergleich“ oder „Annex“), um langjährige Streitigkeiten über die 
geltend gemachten Ansprüche im beiderseitigen Interesse der Parteien zu vermeiden 
und unter Aufrechterhaltung ihrer jeweiligen Standpunkte zu einer einvernehmlichen 
Regelung zu kommen.  

Dazu vereinbaren die Parteien: 

1. ABGELTUNG DER ANSPRÜCHE AUS DIENSTVERHÄLTNIS / AUFHEBUNGS-
VERTRAG 

1.1 Zur Abgeltung des Anspruchs aus Ziffer 4.1 des Aufhebungsvertrags zahlt Continental 
Herrn Schäfer EUR 2.041.744,36 (in Worten: Zwei Millionen einundvierzigtausendsie-
benhundertvierundvierzig Euro und sechsunddreißig Cent) zuzüglich Verzugszinsen. 
Die Verzugszinsen werden jeweils ab Fälligkeit der Ansprüche bezahlt, d.h. das Mo-
natsfestgehalt für Dezember 2021 ab dem 1. Januar 2022, das Monatsfestgehalt für 
Januar 2022 ab dem 1. Februar 2022, der Performance Bonus für das Geschäftsjahr 
2021 ab dem 1. Juni 2022 und der Performance Bonus für das Geschäftsjahr 2022 ab 
dem 1. Juni 2023. Die Regelung in Ziffer 4.2 des Aufhebungsvertrags findet hierauf 
keine Anwendung. 

1.2 Zur Abgeltung des behaupteten Anspruchs aus Ziffer 5.1 des Aufhebungsvertrags 
zahlt Continental Herrn Schäfer insgesamt EUR 2.850.000,00 (in Worten: Zwei Millio-
nen achthundertfünfzigtausend Euro). Die Fälligkeit dieses Anspruchs besteht seit 
dem 1. Februar 2024; ab diesem Zeitpunkt entstehen Verzugszinsen. Die Regelungen 
in den Ziffern 5.2 und 5.3 des Aufhebungsvertrags finden hierauf keine Anwendung. 

1.3 Zur Abgeltung des Anspruchs aus Ziffer 4.3 des Aufhebungsvertrags erstattet Conti-
nental Herrn Schäfer die Kosten seiner Strafverteidigung und strafrechtlichen 
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Beratung, soweit die Rechtsberatung notwendig und die Kosten angemessen waren. 
Continental wird ausgleichen, dass die Kostenübernahme für Herrn Schäfer einen zu 
versteuernden geldwerten Vorteil darstellt. 

1.4 Die Zahlungen nach Ziffern 1.1, 1.2 und 1.3 dieses Abschließenden Vergleichs werden 
vier Wochen, nachdem die Voraussetzungen für das Wirksamwerden dieses Abschlie-
ßenden Vergleichs gemäß Ziffer 2.1 eingetreten sind, ausgezahlt. Dies umfasst bzgl. 
der Ziffern 1.1 und 1.2 auch die sich nach § 288 Abs. 1 BGB ab deren Fälligkeit erge-
benden Verzugszinsen hierauf in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz, 
die bei der Zahlung als solche anzugeben sind. 

1.5 Die Zahlungen nach Ziffern 1.1, 1.2 und 1.3 erfolgen auf das folgende Konto: IBAN: 
[für Einladung zur Hauptversammlung entfernt], BIC: [für Einladung zur Hauptver-
sammlung entfernt]. 

1.6 Sämtliche Behauptete Ansprüche, einschließlich etwaiger Zinsforderungen, sind mit 
den Zahlungen nach Ziffern 1.1, 1.2 und 1.3 dieser Vereinbarung abgegolten. Die Par-
teien sind sich einig, dass danach keine Vergütungs- oder Kostenübernahmeansprü-
che aus der strafrechtlichen Verteidigung und Beratung im Zusammenhang mit den 
Ermittlungsverfahren sowie aus der erfolgten zivilrechtlichen Inanspruchnahme durch 
die Continental AG von Herrn Schäfer gegen Continental mehr bestehen.  

1.7 Ansprüche aus der betrieblichen Altersversorgung und auf Zuführung und Auszahlung 
der Deferred Compensation gemäß Aufbaukonto II und § 8 des Dienstvertrages zwi-
schen Continental und Herrn Schäfer vom 15. April 2020 bleiben, wie in Ziffer 4.4 des 
Aufhebungsvertrags geregelt, unberührt. 

1.8 Etwaige Verpflichtungen von Herrn Schäfer aus den Ziffern. 2.4 bis einschließlich 2.10 
des Aufhebungsvertrags (u.a. Auskunfts- und Mitwirkungspflichten) sind vollständig 
erfüllt und erledigt.  

2. WIRKSAMKEIT 

2.1 Dieser Abschließende Vergleich steht mit Ausnahme der Ziffer 3 unter der aufschie-
benden Bedingung, dass 

(a) Herr Schäfer den Haftungs- und Deckungsvergleich unterzeichnet und 

(b) die Hauptversammlung der Continental AG die Zustimmung zu dem Haf-
tungs- und Deckungsvergleich samt diesem Annex beschließt und nicht eine 
Minderheit, deren Anteile zusammen den zehnten Teil des Grundkapitals der 
Continental AG erreichen, zur Niederschrift Widerspruch erhebt (§ 93 Abs. 4 
Satz 3 AktG). 

2.2 Sollte nach Eintritt der aufschiebenden Bedingung die Nichtigkeit und/oder Unwirksam-
keit dieses Annexes rechtskräftig festgestellt oder einer Anfechtungs- oder Nichtigkeits-
klage gegen den dem Haftungs- und Deckungsvergleich samt Annex zustimmenden 
Hauptversammlungsbeschluss der Continental AG (der „Hauptversammlungsbe-
schluss“) rechtskräftig stattgegeben werden, werden die Parteien über einen neuen 
Vergleich verhandeln, der dem Inhalt dieses Abschließenden Vergleichs unter Berück-
sichtigung der zur Nichtigkeit und/oder Unwirksamkeit führenden Umstände möglichst 
nahe kommen soll. Die Parteien sind sich einig, dass Ziffer 3 auch dann wirksam bleibt, 
wenn die Nichtigkeit und/oder Unwirksamkeit von Teilen des Abschließenden Ver-
gleichs rechtskräftig festgestellt oder einer Anfechtungs- oder Nichtigkeitsklage gegen 
den Hauptversammlungsbeschluss rechtskräftig stattgegeben wird. 
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3. VERJÄHRUNGSVERZICHT 

3.1 Continental verzichtet bis zum Wirksamwerden des Haftungs- und Deckungsver-
gleichs auf die Einrede der Verjährung im Hinblick auf die Behaupteten Ansprüche, 
soweit diese Ansprüche am 15. September 2025 noch nicht verjährt waren. 

3.2 Sollten die Fälle der Ziffern 5.2 oder 5.3 des Haftungs- und Deckungsvergleichs ein-
treten, gilt der Verjährungsverzicht von Continental bezüglich der Behaupteten Ansprü-
che jeweils bis zu einem Zeitpunkt, der 15,5 Monate nach dem Ende des Verjährungs-
verzichts von Herrn Schäfer gemäß den Ziffern 5.1 bis 5.3 des Haftungs- und De-
ckungsvergleichs zugunsten der Continental liegt.  

3.3 Herr Schäfer nimmt den Verjährungsverzicht gemäß Ziffer 3.1 bis Ziffer 3.2 an. 

3.4 Während der Dauer des Verjährungsverzichts gemäß Ziffer 3.1 bis Ziffer 3.2 ist die 
Verjährung im Hinblick auf die Behaupteten Ansprüche jeweils in entsprechender An-
wendung der §§ 204, 209 BGB gehemmt. 

3.5 Der in dieser Ziffer 3 geregelte Verjährungsverzicht gilt unabhängig von der Wirksam-
keit der übrigen Bestimmungen dieses Abschließenden Vergleichs. 

4. SONSTIGES 

4.1 Änderungen dieses Abschließenden Vergleichs einschließlich dieses Schriftformerfor-
dernisses bedürfen der Schriftform gemäß § 126 BGB unter Ausschluss des § 127 
Abs. 2 BGB. Mitteilungen bedürfen der Textform. 

4.2 Ersatzansprüche der Continental AG im Sinne des § 93 Abs. 2 AktG sind nicht Gegen-
stand dieses Abschließenden Vergleichs, sondern dem Haftungs- und Deckungsver-
gleich vorbehalten. 

4.3 Sollte eine Bestimmung dieses Abschließenden Vergleichs ganz oder teilweise un-
wirksam oder undurchführbar sein oder werden oder sollte sich bei Durchführung die-
ses Abschließenden Vergleichs eine Regelungslücke herausstellen, so bleibt die Wirk-
samkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Anstelle der unwirksamen, un-
durchführbaren oder fehlenden Bestimmung soll eine angemessene und rechtlich zu-
lässige Bestimmung treten, die wirtschaftlich dem am nächsten kommt, was die Par-
teien gewollt haben oder gewollt hätten, wenn sie die Unwirksamkeit, Undurchführbar-
keit oder Lückenhaftigkeit bedacht hätten. 

[Unterschriftenseiten für Einladung zur Hauptversammlung entfernt].
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2.2 Gemeinsamer Bericht des Aufsichtsrats und des Vorstands zum Tagesord-

nungspunkt 9 

Aufsichtsrat und Vorstand empfehlen, dass die Hauptversammlung unter dem Tages-

ordnungspunkt 9 dem Haftungs- und Deckungsvergleich zwischen Continental, den 

Ehemaligen Vorstandsmitgliedern, dem Ehemaligen CCO und den D&O-Versicherern 

samt Annex (Vergleichsvereinbarung zwischen Continental und Wolfgang Schäfer) 

zustimmt. Continental beabsichtigt, mit diesem Schritt die Dieselthematik weitestge-

hend abzuschließen. Insbesondere soll dies zivilrechtliche Verantwortlichkeiten von 

Organmitgliedern und Mitarbeitern im Zusammenhang mit der Dieselthematik sowie 

zivilrechtliche Ansprüche im Zusammenhang mit der Aufhebungsvereinbarung von 

Wolfgang Schäfer gegen Zahlung eines substanziellen Vergleichsbetrags erledigen. 

2.2.1 Hintergrund der Vergleichsvereinbarung 

a) Die Dieselthematik bei Continental 

Im Juli 2007 verkündete Continental den Erwerb der Siemens VDO („SVDO“). 

Der Kauf wurde im Dezember 2007 vollzogen. Mit der SVDO übernahm Con-

tinental auch die Entwicklung und Lieferung der Motorsteuerungssoftware für 

den EA 189 von VW („Projekt EA 189“). VW hatte SVDO diesen Auftrag im 

Mai 2006 erteilt. 

Projekt EA 189 stand vor Herausforderungen, die sich insbesondere aus den 

anspruchsvollen neuen EURO 5-Emissionsgrenzwerten ergaben. Die Her-

ausforderungen verstärkten sich dadurch, dass VW aus Kosten- und Platz-

gründen einen verhältnismäßig kleinen Dieselpartikelfilter („DPF“) verwenden 

wollte. Der DPF filtert Rußpartikel, die bei der Verbrennung von Kraftstoff ent-

stehen, damit diese nicht in die Umwelt gelangen. Wenn der Filter voll ist, 

muss er sich durch ein sogenanntes Freibrennen regenerieren. Nach einer 

gewissen Anzahl von Regenerationsvorgängen muss der DPF allerdings aus-

getauscht werden. 

Seine Langlebigkeit erhöht sich, wenn er möglichst langsam beladen wird. 

Allerdings führt eine Reduzierung des Partikelausstoßes aus physikalischen 

Gründen zu einem Anstieg der NOX-Emissionen (sogenannter Ruß-NOX-Tra-

deoff). Ein geringerer Partikelausstoß zur Schonung des verhältnismäßig klei-

nen DPF führte also zwangsläufig zu einem höheren NOX-Ausstoß, der im 

vorliegenden Fall die gesetzlichen Grenzwerte überstieg. Die Motorsteuerung 

des EA 189 für den VW Golf und Golf Plus enthielt jedoch eine Software, die 

gewährleistete, dass diese Grenzwertüberschreitung nicht während der regu-

latorischen Testbedingungen auftrat. 

An der Entwicklung dieser Software war Continental beteiligt, wobei die ent-

sprechenden Unternehmensbereiche heute nicht mehr zu Continental 
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gehören. Technisch funktionierte die verwendete Abschalteinrichtung wie 

folgt: Nach jedem Motorstart war zunächst der sogenannte „Normalmodus„ 

aktiv. In diesem Modus hielten die Fahrzeuge die gesetzlich vorgeschriebe-

nen EURO 5-Emissionsgrenzwerte ein. Sobald jedoch bestimmte Parameter, 

die für regulatorische Testsituationen spezifisch sind, nicht mehr vorlagen, 

schaltete die Software unumkehrbar in den sogenannten „Akustikmodus“. In 

diesem Modus überschritten die Fahrzeuge die gesetzlichen Stickoxidemis-

sionsgrenzwerte um ein Vielfaches, während der Verbrauch und die Parti-

kelemissionen in diesem Modus niedriger ausfielen. 

Am 18. September 2015 wurde die Dieselthematik publik. Die amerikanische 

Umweltbehörde United States Environmental Protection Agency („EPA“) warf 

VW vor, im EA 189 2,0 l sogenannte „defeat devices“ (nach US-Recht unzu-

lässige Abschalteinrichtungen) verbaut und seither hierdurch Umweltschutz-

vorschriften verletzt zu haben. VW-Vertreter informierten Continental-Vertre-

ter kurze Zeit später, dass auch der von Continental belieferte EA 189 eine 

„nicht angemeldete Zykluserkennung oder Abschalteinrichtung“ enthalte und 

VW bei der Beseitigung der Abschalteinrichtung Hilfe von Continental benö-

tige. 

Continental leitete hierzu eine interne Untersuchung ein („Lupus-Untersu-

chung“). Weder die damals verantwortlichen Personen noch die Ursprüngli-

chen Rechtsberater stellten eine unabhängige, ergebnisoffene und umfas-

sende Untersuchung sicher. Trotz der Mängel der Lupus-Untersuchung erga-

ben sich Anhaltspunkte für Fehlverhalten von Continental-Mitarbeitern, Con-

tinental-Führungskräften und einem ehemaligen Vorstandsmitglied, denen 

nicht ordnungsgemäß nachgegangen wurde. 

b) Untersuchung der Dieselthematik und Prüfung von Verantwortlichkeiten 

Am 1. Juli 2020 durchsuchte die Staatsanwaltschaft Hannover erstmals im 

Zusammenhang mit dem EA 189 die Geschäftsräume von Continental. Zwi-

schen September 2020 und Anfang November 2021 kam es zu fünf weiteren 

Durchsuchungen bei Continental und deren Tochtergesellschaften. 

Continental-Verantwortliche beauftragten zunächst erneut die Ursprüngli-

chen Rechtsberater. Der Auftrag umfasste diesmal auch die Unternehmens-

verteidigung und Durchführung einer (weiteren) internen Untersuchung zum 

EA 189. Doch auch diese Untersuchung war mangelhaft und die Ursprüngli-

chen Rechtsberater setzten die von Continental geforderte Kooperation mit 

der Staatsanwaltschaft Hannover nicht um.  

Schließlich setzte die Staatsanwaltschaft Hannover ein Treffen mit mehreren 

Führungskräften des Unternehmens im Beisein der Ursprünglichen Rechts-

berater an. Bei diesen Treffen äußerte die Staatsanwaltschaft harsche Kritik 
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an der bis dahin erfolgten Untersuchung und der zu diesem Zeitpunkt unzu-

reichenden Kooperation. Die Staatsanwaltschaft Hannover lud mehrere Auf-

sichtsratsmitglieder als Zeugen. Sie lastete es bei der späteren Bemessung 

des Bußgelds dem Unternehmen an, dass es bis zu diesem Zeitpunkt man-

gelhaft aufgeklärt und kooperiert habe. 

Im Nachgang zu der Kritik der Staatsanwaltschaft Hannover zog der Auf-

sichtsrat die Untersuchung an sich und wechselte die Rechtsberater. Der Auf-

sichtsrat beschloss, die Rolle von Continental in der Dieselthematik unabhän-

gig und umfassend zu untersuchen, auch um mögliches Fehlverhalten von 

Vorstandsmitgliedern bewerten zu können. Hierfür ließ er von Juni 2021 bis 

September 2024 verschiedene Emissionsthemen und hierzu durchgeführte 

Vorstandsuntersuchungen umfassend und unabhängig untersuchen und be-

auftragte eine hierauf spezialisierte Kanzlei sowie einen forensischen und ei-

nen technischen Sachverständigen. 

Der Aufsichtsrat ließ die Untersuchungsergebnisse rechtlich auf mögliche 

Schadensersatzansprüche prüfen. Am 19. September 2024 befasste sich der 

Aufsichtsrat mit den von seinen Rechtsberatern geprüften Schadensersatz-

ansprüchen und beschloss, die Ehemaligen Vorstandsmitglieder wegen 

Sorgfaltspflichtverletzungen auf Schadensersatz in Höhe von seinerzeit 

ca. EUR 296 Mio. in Anspruch zu nehmen. 

Am 15. November 2024 beschloss zudem der Vorstand, Schadensersatzan-

sprüche gegen den Ehemaligen CCO im Zusammenhang mit der Dieselthe-

matik in etwaige Verhandlungen mit D&O-Versicherern einzubeziehen. 

Die Beschlüsse beruhen auf dem Rechtsrat von Skadden (für den Aufsichts-

rat) sowie GMW und den externen arbeitsrechtlichen Beratern (für den Vor-

stand), die jeweils durchsetzbare Schadensersatzansprüche wegen fahrläs-

siger Pflichtverletzungen bejaht hatten. Die Prüfung erstreckte sich auf die im 

jeweils relevanten Zeitraum amtierenden Vorstandsmitglieder und beteiligte 

nachgeordnete Mitarbeiter. 

Der Vorstand von Continental hat auch geprüft, ob sich die ehemaligen oder 

amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats im Zusammenhang mit der Die-

selthematik pflichtgemäß verhalten haben. Mit dieser Prüfung hat der Vor-

stand ebenfalls die Rechtsanwaltskanzlei GMW beauftragt. GMW kommt zu 

dem Ergebnis, dass keine Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass ehemalige 

oder amtierende Mitglieder des Aufsichtsrats von Continental im Zusammen-

hang mit der Dieselthematik ihre aktienrechtlichen Pflichten verletzt haben 

könnten. 

c) Laufende Verfahren im Zusammenhang mit der Dieselthematik 
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Mit dem Wirksamwerden des Haftungs- und Deckungsvergleichs samt Annex 

schließt Continental die Dieselthematik für Continental weitgehend ab. Con-

tinental verfolgt derzeit Ansprüche gegen die Ursprünglichen Rechtsberater, 

die diese zurückweisen. Daneben läuft nach dem Kenntnisstand von Conti-

nental noch ein Strafverfahren gegen Dr. Karl-Thomas Neumann und drei 

ehemalige Mitarbeiter, wobei Continental an diesen Verfahren nicht beteiligt 

ist. 

d) Schadensersatzansprüche von Continental gegen ehemalige Vorstandsmitglieder 

Continental ist der Auffassung, im Zusammenhang mit der Dieselthematik 

durchsetzbare Schadensersatzansprüche in erheblicher Höhe gegen insge-

samt sechs ehemalige Vorstandsmitglieder zu haben. 

(1) Dr. Karl-Thomas Neumann 

Dr. Karl-Thomas Neumann war vom 1. Oktober 2004 bis zum 12. August 

2009 Mitglied des Vorstands von Continental und für das Ressort „Automotive 

Systems“ zuständig, das ab 2007 auch das Ressort „Powertrain“ umfasste. 

Vom 1. September 2008 bis zu seinem Ausscheiden aus dem Vorstand am 

12. August 2009 bekleidete er auch das Amt des Vorstandsvorsitzenden. 

Dr. Karl-Thomas Neumann hat nach Auffassung von Continental seine ak-

tienrechtlichen Sorgfaltspflichten in fahrlässiger Weise verletzt, indem er: 

• es unterließ, ihm spätestens am 8. Dezember 2008 bekannt gewor-

dene konkrete Anhaltspunkte für mögliches Fehlverhalten von Conti-

nental-Mitarbeitern bei der Entwicklung und dem Vertrieb von Fahr-

zeugen von VW mit dem Motor EA 189 aufzuklären, festgestellte 

Rechtsverstöße abzustellen und gegebenenfalls zu ahnden und 

• es im Zuge der Integration der SVDO unterließ, als verantwortliches 

Vorstandsmitglied für das Ressort Powertrain ein System zu schaffen, 

das die Einhaltung rechtlicher Vorgaben der Produkte der Business 

Unit Engine Systems sicherstellte; insbesondere unterließ er es, Mit-

arbeiter auszuwählen, zu instruieren und zu überwachen, die sicher-

stellten, dass diese Produkte den rechtlichen Vorgaben entsprachen. 

Die Business Unit Engine Systems belieferte später VW mit der Re-

levanten Software. 

Spätestens am 8. Dezember 2008 erhielt Dr. Karl-Thomas Neumann kon-

krete Hinweise auf Fehlverhalten von damaligen Continental-Mitarbeitern bei 

der Entwicklung des EA 189 von VW. Er wusste spätestens seit diesem Zeit-

punkt von verschiedenen Modi mit unterschiedlichen Emissionen innerhalb 

der Motorsteuerungssoftware, mit denen VW die Zertifizierung für den 
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EA 189 erhalten hatte. Er erfuhr im gleichen Moment, dass Continental-Mit-

arbeiter an der Entwicklung dieser Modi arbeiteten. 

Dr. Karl-Thomas Neumann verlangte dennoch keine Aufklärung und veran-

lasste auch sonst keine Maßnahmen, um die Zulässigkeit der Software si-

cherzustellen. 

In seiner Rolle als verantwortliches Vorstandsmitglied für das Ressort Auto-

motive Systems war Dr. Karl-Thomas Neumann auch für die Integration der 

SVDO mitverantwortlich. Durch diese Akquisition entstanden neue Risiken, 

insbesondere im Bereich der umweltrechtlichen Regulatorik. Obwohl Dr. Karl-

Thomas Neumann dies erkannte, versäumte er es, ein System einzurichten, 

das die Rechtskonformität der Produkte der Business Unit Engine Systems 

sicherstellte. 

Dr. Karl-Thomas Neumann hat den Vorwurf einer Sorgfaltspflichtverletzung 

durch die von ihm beauftragten Rechtsanwälte zurückgewiesen und ist den 

geltend gemachten Ansprüchen entgegengetreten. 

(2) Manfred Wennemer 

Manfred Wennemer gehörte dem Vorstand von Continental vom 1. Mai 1998 

bis zum 31. August 2008 an. Ab dem 11. September 2001 und bis zu seinem 

Ausscheiden aus dem Vorstand bekleidete er das Amt des Vorstandsvorsit-

zenden. Von 1998 bis 2005 war er außerdem für das Ressort „ContiTech“ 

zuständig. Er war von 2001 bis 2003 zudem für das Ressort „Personenwa-

genreifen“ zuständig und im Jahr 2003 war er Arbeitsdirektor Personal. 

Manfred Wennemer hat nach Auffassung von Continental seine aktienrecht-

lichen Sorgfaltspflichten in fahrlässiger Weise verletzt, indem er es im Zuge 

der Integration der SVDO unterließ, als verantwortliches Vorstandsmitglied 

für die Integration ein  System zu schaffen, das die Einhaltung rechtlicher 

Vorgaben der Produkte der Business Unit Engine Systems sicherstellte; ins-

besondere unterließ er es, Mitarbeiter auszuwählen, zu instruieren und zu 

überwachen, die sicherstellten, dass diese Produkte den rechtlichen Vorga-

ben entsprachen. 

In seiner Rolle als Vorstandsvorsitzender war er für die Integration der SVDO 

mitverantwortlich. Durch diese Akquisition entstanden neue Risiken, insbe-

sondere im Bereich der umweltrechtlichen Regulatorik. Obwohl Manfred 

Wennemer dies erkannte, versäumte er es, ein System einzurichten, das die 

Rechtskonformität der Produkte der Business Unit Engine Systems sicher-

stellte. 
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Manfred Wennemer hat den Vorwurf einer Sorgfaltspflichtverletzung durch 

die von ihm beauftragten Rechtsanwälte zurückgewiesen und ist den geltend 

gemachten Ansprüchen entgegengetreten. 

(3) Dr. Alan Hippe 

Dr. Alan Hippe war vom 1. Juni 2002 bis zum 28. Februar 2009 Mitglied des 

Vorstands von Continental und für die Bereiche „Finanzen, Controlling und 

Recht“ zuständig. Ab 2007 war das von ihm geführte Ressort als „Finanzen, 

Controlling, IT und Recht“ ausgewiesen. Zudem fielen die Ressorts „PKW-

Reifen“ (ab dem 1. August 2008) und „Rubber Group“ (ab 2008) bis zu sei-

nem Ausscheiden in seinen Verantwortungsbereich. 

Dr. Alan Hippe hat nach Auffassung von Continental seine aktienrechtlichen 

Sorgfaltspflichten in fahrlässiger Weise verletzt, indem er es im Zuge der In-

tegration der SVDO unterließ, als verantwortliches Vorstandsmitglied für die 

Integration ein  System zu schaffen, das die Einhaltung rechtlicher Vorgaben 

der Produkte der Business Unit Engine Systems sicherstellte; insbesondere 

unterließ er es, Mitarbeiter auszuwählen, zu instruieren und zu überwachen, 

die sicherstellten, dass diese Produkte den rechtlichen Vorgaben entspra-

chen. 

In seiner Rolle als Vorstandsmitglied für unter anderem das Ressort Recht 

war Dr. Alan Hippe für die Integration der SVDO mitverantwortlich. Durch 

diese Akquisition entstanden neue Risiken, insbesondere im Bereich der um-

weltrechtlichen Regulatorik. Obwohl Dr. Alan Hippe dies erkannte, versäumte 

er es, ein System einzurichten, das die Rechtskonformität der Produkte der 

Business Unit Engine Systems sicherstellte. 

Dr. Alan Hippe hat den Vorwurf einer Sorgfaltspflichtverletzung durch die von 

ihm beauftragten Rechtsanwälte zurückgewiesen und ist den geltend ge-

machten Ansprüchen entgegengetreten. 

(4) Wolfgang Schäfer 

Wolfgang Schäfer wurde mit Wirkung zum 1. Januar 2010 zum Vorstandsmit-

glied von Continental bestellt. In dieser Funktion war er während seiner ge-

samten Amtszeit zuständig für das Ressort Finanzen, Controlling, IT und 

Recht, das ab 2011 auch den Bereich Compliance umfasste. Er übte sein 

Amt bis zu seiner Niederlegung am 17. November 2021 aus. 

Wolfgang Schäfer hat nach Auffassung von Continental seine aktienrechtli-

chen Sorgfaltspflichten in fahrlässiger Weise verletzt, indem er: 

• es unterließ, ihm im Herbst 2015 bekannt gewordene konkrete An-

haltspunkte für Rechtsverstöße bei Continental im Zusammenhang 
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mit der Entwicklung und dem Vertrieb von Fahrzeugen von VW mit 

dem Motor EA 189 dem Gesamtvorstand mitzuteilen und dadurch ei-

nen Vorstandsbeschluss über die Durchführung einer ergebnisoffe-

nen Untersuchung herbeizuführen; er stellte in der Folge auch nicht 

sicher, dass festgestellte Rechtsverstöße abgestellt wurden; vielmehr 

ließ er – ohne eine Beschlussfassung des Gesamtvorstands hierzu – 

zu, dass eine ergebnisgetriebene, auf Verteidigung gegenüber VW 

ausgerichtete Untersuchung durch die Ursprünglichen Rechtsberater 

durchgeführt wurde; 

• es unterließ, gegenüber dem Aufsichtsrat einen ordnungsgemäßen 

Bericht über die konkreten Anhaltspunkte für Rechtsverstöße bei 

Continental, insbesondere auch die ihm bekannte Involvierung eines 

ehemaligen Vorstandsmitglieds, im Zusammenhang mit der Entwick-

lung und dem Vertrieb des EA 189 zu erstatten oder durch den Ge-

samtvorstand erstatten zu lassen, und nicht sicherstellte, dass ord-

nungsgemäß über die hierzu durchgeführte Untersuchung berichtet 

wurde; 

• es unterließ, ihm Anfang Oktober 2015 bekannt gewordene konkrete 

Anhaltspunkte dafür, dass unzulässige Softwarefunktionen neben 

dem EA 189 auch in weiteren von Continental belieferten Motorsteu-

erungen enthalten waren, dem Gesamtvorstand mitzuteilen und ei-

nen Vorstandsbeschluss über die Durchführung einer ergebnisoffe-

nen Untersuchung zu erwirken; er stellte in der Folge auch nicht si-

cher, dass festgestellte Rechtsverstöße abgestellt wurden; 

• es unterließ, gegenüber dem Aufsichtsrat einen ordnungsgemäßen 

Bericht entweder selbst oder durch den Gesamtvorstand über diese 

Anhaltspunkte zu erstatten; 

• es im Zuge der Weiterentwicklung der Compliance-Organisation un-

terließ, ein System zu schaffen, das die Einhaltung rechtlicher Vorga-

ben der Produkte der Business Unit Engine Systems sicherstellte; ins-

besondere unterließ er es, Mitarbeiter auszuwählen, zu instruieren 

und zu überwachen, die sicherstellten, dass diese Produkte den 

rechtlichen Vorgaben entsprachen; 

• falsche Berichte gegenüber dem Prüfungsausschuss des Aufsichts-

rats am 29. Februar 2016, dass Continental über ein bewährtes tech-

nisches Compliance Management System verfüge, nicht korrigierte; 

und 

• auch nach Durchsuchungen der Staatsanwaltschaften Frankfurt am 

Main und Hannover in den Jahren 2020 und 2021 seinen 
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Vorstandskollegen und dem Aufsichtsrat nicht ordnungsgemäß über 

seine 2015 und 2016 gewonnenen Erkenntnisse berichtete. 

Am 18. September 2015 erfuhr die Öffentlichkeit, dass VW in seinen in den 

USA vertriebenen Fahrzeugen mit 2,0 l Dieselmotor unzulässige Abschaltein-

richtungen verwendete. Kurze Zeit später erfuhr Wolfgang Schäfer, dass 

auch der von Continental belieferte VW-Motor EA 189 eine „nicht angemel-

dete Zykluserkennung oder Abschalteinrichtung“ enthielt. Da VW bei der Be-

seitigung der „nicht angemeldete[n] Zykluserkennung oder Abschalteinrich-

tung“ offenbar auf die Hilfe von Continental-Mitarbeitern angewiesen war, 

musste Wolfgang Schäfer von Folgendem ausgehen: Mitarbeiter von Conti-

nental hatten so tiefe Einblicke in das System, dass sie auch Kenntnis von 

der Abschalteinrichtung haben mussten. Im Laufe der folgenden Wochen 

wurde dies bestätigt. Wolfgang Schäfer erhielt im Laufe der Untersuchung 

sogar Hinweise darauf, dass Continental-Mitarbeiter an der Entwicklung der 

Zykluserkennung mitgewirkt hatten und der damalige Vorstandsvorsitzende 

Kenntnis hiervon hatte. 

Wolfgang Schäfer erhielt Anfang Oktober 2015 Hinweise darauf, dass unzu-

lässige Softwarefunktionen neben dem EA 189 auch in weiteren von Conti-

nental belieferten Motorsteuerungen enthalten waren. Er veranlasste jedoch 

nicht, dass diese Anhaltspunkte ordnungsgemäß aufgeklärt wurden und Fehl-

verhalten abgestellt und geahndet wurde. 

Wolfgang Schäfer teilte die vorgenannten Informationen auch nicht dem Ge-

samtvorstand oder dem Aufsichtsrat mit. Dadurch konnten weder der Ge-

samtvorstand noch der Aufsichtsrat die rechtlich gebotene unabhängige, er-

gebnisoffene und umfassende Untersuchung einleiten. Stattdessen beauf-

tragten Wolfgang Schäfer, Dr. Elmar Degenhart und José Avila den Ehema-

ligen CCO und die damalige Head of Corporate Compliance ohne Beteiligung 

des Gesamtvorstands, eine Untersuchung einzuleiten. Diese wurde nicht er-

gebnisoffen durchgeführt, was für Wolfgang Schäfer erkennbar war. Die mit 

der Untersuchung befassten Personen vermittelten dem Gesamtvorstand 

und dem Aufsichtsrat dennoch den Eindruck, dass Fehlverhalten von Mitar-

beitern ergebnisoffen untersucht werden sollte und würde. Auch gab Wolf-

gang Schäfer dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses des Aufsichtsrats 

entsprechende Fehlinformationen. 

Wolfgang Schäfer stellte nicht sicher, dass die im Herbst 2015 eingeleitete 

interne Untersuchung ergebnisoffen geführt wurde. Dies war mitursächlich 

dafür, dass diese zu dem unvertretbaren Ergebnis kam, dass keine Anhalts-

punkte für Fehlverhalten von Continental-Leitungspersonen ermittelt worden 

seien und Continental kein Bußgeld und keine Einziehung drohe. Dabei 

wusste Wolfgang Schäfer, dass den Ursprünglichen Rechtsberatern tatsäch-

lich Anhaltspunkte für eine mögliche Pflichtverletzung von Dr. Karl-Thomas 
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Neumann vorlagen. Continental stellte Fehlverhalten nicht ab, ahndete dies 

nicht und verbesserte auch das Compliance Management System ("CMS") 

von Continental nicht. Die unverzügliche Verbesserung der Systeme im Jahr 

2015 hätte die Auslieferung einiger Fahrzeuge mit unzulässigen Abschaltein-

richtungen von Continental noch verhindern können. 

Weitere Pflichtverletzungen Wolfgang Schäfers gehen noch weiter zurück. Er 

hätte nach Auffassung von Continental im Rahmen der Neuaufstellung des 

CMS zu Januar 2011 ein System schaffen müssen, das die Einhaltung recht-

licher Vorgaben der Produkte der Business Unit Engine Systems sicher-

stellte. Dies tat er nicht. 

Im Jahr 2010 beabsichtigte der Vorstand auf Anregung des Aufsichtsrats, die 

Compliance-Organisation von Continental umfassend zu verbessern. Wolf-

gang Schäfer, der mit der Umsetzung befasst war, ging – ohne dies zu prü-

fen – davon aus, dass die Fachfunktionen die Aufgabe des Compliance Ma-

nagements schon seit langem einwandfrei wahrnähmen. Hätte Wolfgang 

Schäfer eine Prüfung veranlasst, wäre aufgefallen, dass die Business Unit 

Engine Systems kein System hatte, das die Einhaltung rechtlicher Vorgaben 

ihrer Produkte sicherstellte. Aufgrund der Annahme, dass schon ein funktio-

nierendes System bestand, wurden keine Verbesserungen in diesem Bereich 

vorgenommen, was zu den oben geschilderten Folgen führte. 

Auch als der Aufsichtsrat den Vorstand nach Bekanntwerden der Dieselthe-

matik darum bat zu prüfen, ob „technische Prozesse und die Produktentwick-

lung stärker in die Arbeit von Compliance und Revision einbezogen werden 

können“, ließ Wolfgang Schäfer keine hinreichende Analyse durchführen. Er 

intervenierte auch nicht, als der Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats in sei-

nem Beisein falsch informiert wurde. 

Wolfgang Schäfers Fehlverhalten war mitursächlich dafür, dass Staatsan-

waltschaften in den Jahren 2020 und 2021 mehrere Durchsuchungen im Kon-

zern durchführten und hohe Bußgelder gegen Continental verhängten. Auch 

nach diesen Durchsuchungen berichtete Wolfgang Schäfer seinen Vor-

standskollegen und dem Aufsichtsrat nicht ordnungsgemäß über seine 2015 

und 2016 gewonnenen Erkenntnisse. 

Wolfgang Schäfer hat den Vorwurf einer Sorgfaltspflichtverletzung durch die 

von ihm beauftragten Rechtsanwälte zurückgewiesen und ist den geltend ge-

machten Ansprüchen entgegengetreten. 

(5) José Avila 

José Avila wurde mit Wirkung zum 1. Januar 2010 zum Vorstandsmitglied der 

Continental bestellt. Er übte sein Amt bis zu seiner Niederlegung am 
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30. September 2018 aus. In dieser Funktion war er während seiner gesamten 

weiteren Amtszeit zuständig für das Ressort „Powertrain“.  

José Avila hat nach Auffassung von Continental seine aktienrechtlichen Sorg-

faltspflichten in fahrlässiger Weise verletzt, indem er: 

• es unterließ, ihm im Herbst 2015 bekannt gewordene konkrete An-

haltspunkte für Rechtsverstöße bei Continental im Zusammenhang 

mit der Entwicklung und dem Vertrieb von Fahrzeugen von VW mit 

dem Motor EA 189 dem Gesamtvorstand mitzuteilen und dadurch ei-

nen Vorstandsbeschluss über die Durchführung einer ergebnisoffe-

nen Untersuchung herbeizuführen; er stellte in der Folge auch nicht 

sicher, dass festgestellte Rechtsverstöße abgestellt wurden; vielmehr 

ließ er – ohne eine Beschlussfassung des Gesamtvorstands hierzu – 

zu, dass eine ergebnisgetriebene, auf Verteidigung gegenüber VW 

ausgerichtete Untersuchung durch die Ursprünglichen Rechtsberater 

durchgeführt wurde; 

• es unterließ, gegenüber dem Aufsichtsrat einen ordnungsgemäßen 

Bericht über die konkreten Anhaltspunkte für Rechtsverstöße bei 

Continental im Zusammenhang mit der Entwicklung und dem Vertrieb 

des EA 189 zu erstatten oder durch den Gesamtvorstand erstatten zu 

lassen, und nicht sicherstellte, dass ordnungsgemäß über die hierzu 

durchgeführte Untersuchung berichtet wurde; 

• es unterließ, ihm Anfang Oktober 2015 bekannt gewordene konkrete 

Anhaltspunkte dafür, dass unzulässige Softwarefunktionen neben 

dem EA 189 auch in weiteren von Continental belieferten Motorsteu-

erungen enthalten waren, dem Gesamtvorstand mitzuteilen und ei-

nen Vorstandsbeschluss über die Durchführung einer ergebnisoffe-

nen Untersuchung zu erwirken; er stellte in der Folge auch nicht si-

cher, dass festgestellte Rechtsverstöße abgestellt wurden; 

• es unterließ, gegenüber dem Aufsichtsrat einen ordnungsgemäßen 

Bericht über diese Anhaltspunkte zu erstatten oder durch den Ge-

samtvorstand erstatten zu lassen; 

• es unterließ, als verantwortliches Vorstandsmitglied für das Ressort 

Powertrain ein System zu schaffen, das die Einhaltung rechtlicher 

Vorgaben der Produkte der Business Unit Engine Systems sicher-

stellte; insbesondere unterließ er es, Mitarbeiter auszuwählen, zu in-

struieren und zu überwachen, die sicherstellten, dass diese Produkte 

den rechtlichen Vorgaben entsprachen. 

Auch José Avila erfuhr kurze Zeit nach Veröffentlichung der VW NoV in Ge-

sprächen mit Dr. Elmar Degenhart von der „nicht angemeldete[n] 



 

 
56 | 78 

Zykluserkennung oder Abschalteinrichtung“ in dem von Continental beliefer-

ten VW-Motor EA 189. Er erfuhr auch, dass VW Continental um Hilfe bei der 

Beseitigung dieser „nicht angemeldete[n] Zykluserkennung oder Abschaltein-

richtung“ bei gleichzeitiger Einhaltung der Emissionsvorgaben gebeten hatte. 

Auch er musste davon ausgehen, dass Continental-Mitarbeiter Kenntnis von 

der Abschalteinrichtung haben mussten, was sich im Laufe der folgenden 

Wochen bestätigte. José Avila erhielt sogar Hinweise darauf, dass Continen-

tal-Mitarbeiter an der Entwicklung der Zykluserkennung mitgewirkt hatten. 

José Avila erhielt Anfang Oktober 2015 Hinweise darauf, dass unzulässige 

Softwarefunktionen auch in weiteren von Continental belieferten Motorsteue-

rungen (neben derjenigen des EA 189) enthalten waren. Er veranlasste je-

doch nicht, dass diese Hinweise ordnungsgemäß aufgeklärt wurden und 

Fehlverhalten abgestellt und geahndet wurde. 

José Avila teilte die vorgenannten Informationen auch nicht dem Gesamtvor-

stand oder dem Aufsichtsrat mit. Dadurch konnten weder der Gesamtvor-

stand noch der Aufsichtsrat die rechtlich gebotene unabhängige, ergebnisof-

fene und umfassende Untersuchung einleiten. Stattdessen beauftragten José 

Avila, Dr. Elmar Degenhart und Wolfgang Schäfer den Ehemaligen CCO und 

die damalige Head of Corporate Compliance ohne Beteiligung des Gesamt-

vorstands, eine Untersuchung einzuleiten. Diese wurde erkennbar nicht er-

gebnisoffen durchgeführt. 

José Avila stellte nicht sicher, dass die im Herbst eingeleitete interne Unter-

suchung ergebnisoffen geführt wurde. Dies war mitursächlich dafür, dass sie 

zu dem unvertretbaren Ergebnis kam, dass keine Anhaltspunkte für Fehlver-

halten von Continental-Leitungspersonen ermittelt worden seien und Conti-

nental kein Bußgeld und keine Einziehung drohe. Fehlverhalten wurde nicht 

abgestellt und geahndet und Continental verbesserte sein CMS nicht. Die so-

fortige Verbesserung der Systeme im Jahr 2015 hätte die Auslieferung einiger 

Fahrzeuge mit unzulässigen Abschalteinrichtungen von Continental noch 

verhindern können. 

Weitere Pflichtverletzungen José Avilas gehen noch weiter zurück. In seiner 

Rolle als für das Ressort Powertrain verantwortliches Vorstandsmitglied hätte 

er schon bei Aufnahme seiner Tätigkeit, spätestens aber im Rahmen der Neu-

aufstellung des CMS zu Januar 2011 ein System schaffen müssen, das die 

Einhaltung rechtlicher Vorgaben der Produkte der Business Unit Engine Sys-

tems sicherstellte. José Avila unternahm jedoch nichts dergleichen. 

Als der Vorstand im Jahr 2010 auf Anregung des Aufsichtsrats die Compli-

ance-Organisation von Continental umfassend verbessern wollte, hinter-

fragte und überprüfte José Avila nicht die Aussage, dass die Fachfunktionen 

für das Compliance Management zuständig seien. Hätte José Avila selbst 
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eine Prüfung veranlasst, wäre aufgefallen, dass die Business Unit Engine 

Systems kein System hatte, das die Einhaltung rechtlicher Vorgaben ihrer 

Produkte sicherstellte. Aufgrund der Annahme, dass schon ein funktionieren-

des System bestand, wurden keine Verbesserungen in diesem Bereich vor-

genommen, was zu den oben geschilderten gravierenden Folgen führte. 

José Avilas Fehlverhalten war mitursächlich dafür, dass Staatsanwaltschaf-

ten in den Jahren 2020 und 2021 mehrere Durchsuchungen im Konzern 

durchführten und hohe Bußgelder gegen Continental verhängten. 

José Avila hat den Vorwurf einer Sorgfaltspflichtverletzung durch den von ihm 

beauftragten Rechtsanwalt zurückgewiesen und ist den geltend gemachten 

Ansprüchen entgegengetreten. 

(6) Dr. Elmar Degenhart 

Dr. Elmar Degenhart wurde mit Wirkung zum 12. August 2009 zum Vor-

standsmitglied und Vorstandsvorsitzenden von Continental bestellt. Er übte 

sein Amt bis zu seiner Niederlegung am 30. November 2020 aus. In seinen 

Verantwortungsbereich fielen während dieses Zeitraums die Bereiche „Unter-

nehmenskommunikation“ (ab 2020: „Group Communications and Public Af-

fairs“) sowie „Qualität und Umwelt Konzern“ (ab 2020: „Group Total Quality 

Management“). Ab dem Jahr 2011 fielen ferner die Funktionen „Continental 

Business Systems“ (bis 2020) und „Zentralfunktionen Automotive“ (bis 

31. März 2019) in seine Zuständigkeit. 

Dr. Elmar Degenhart hat nach Auffassung von Continental seine aktienrecht-

lichen Sorgfaltspflichten in fahrlässiger Weise verletzt, indem er: 

• es unterließ, ihm im Herbst 2015 bekannt gewordene konkrete An-

haltspunkte für Rechtsverstöße bei Continental im Zusammenhang 

mit der Entwicklung und dem Vertrieb von Fahrzeugen von VW mit 

dem Motor EA 189 dem Gesamtvorstand mitzuteilen und dadurch ei-

nen Vorstandsbeschluss über die Durchführung einer ergebnisoffe-

nen Untersuchung herbeizuführen; er stellte in der Folge auch nicht 

sicher, dass festgestellte Rechtsverstöße abgestellt wurden; vielmehr 

ließ er – ohne eine Beschlussfassung des Gesamtvorstands hierzu – 

zu, dass eine ergebnisgetriebene, auf Verteidigung gegenüber VW 

ausgerichtete Untersuchung durch die Ursprünglichen Rechtsberater 

durchgeführt wurde; 

• es unterließ, gegenüber dem Aufsichtsrat einen ordnungsgemäßen 

Bericht über die konkreten Anhaltspunkte für Rechtsverstöße bei 

Continental im Zusammenhang mit der Entwicklung und dem Vertrieb 

des EA 189 zu erstatten oder durch den Gesamtvorstand erstatten zu 
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lassen, und nicht sicherstellte, dass ordnungsgemäß über die hierzu 

durchgeführte Untersuchung berichtet wurde; 

• es unterließ, ihm Anfang Oktober 2015 bekannt gewordene konkrete 

Anhaltspunkte dafür, dass unzulässige Softwarefunktionen neben 

dem EA 189 auch in weiteren von Continental belieferten Motorsteu-

erungen enthalten waren, dem Gesamtvorstand mitzuteilen und ei-

nen Vorstandsbeschluss über die Durchführung einer ergebnisoffe-

nen Untersuchung zu erwirken; er stellte in der Folge auch nicht si-

cher, dass festgestellte Rechtsverstöße abgestellt wurden; 

• es unterließ, gegenüber dem Aufsichtsrat einen ordnungsgemäßen 

Bericht über diese Anhaltspunkte zu erstatten oder durch den Ge-

samtvorstand erstatten zu lassen; 

Wie oben geschildert, erfuhr Dr. Elmar Degenhart kurze Zeit nach Veröffent-

lichung der VW NoV persönlich durch einen Anruf einer VW-Führungskraft, 

dass auch der von Continental belieferte VW-Motor EA 189 eine „nicht ange-

meldete Zykluserkennung oder Abschalteinrichtung“ enthielt und VW Hilfe bei 

der Beseitigung benötige. Auch Dr. Elmar Degenhart musste davon ausge-

hen, dass Continental-Mitarbeiter Kenntnis von der Abschalteinrichtung ha-

ben mussten, was sich im Laufe der folgenden Wochen bestätigte. Auch 

Dr. Elmar Degenhart erhielt Hinweise darauf, dass Continental-Mitarbeiter an 

der Entwicklung der Zykluserkennung mitgewirkt hatten. Schon im Oktober 

2015 erklärten Continental-Mitarbeiter Dr. Elmar Degenhart anhand einer 

Präsentation die genaue Funktionsweise der Continental-spezifischen Ab-

schalteinrichtung, über deren Funktionsweise zu diesem Zeitpunkt öffentlich 

noch keine Informationen verfügbar waren. 

Dr. Elmar Degenhart erhielt Anfang Oktober 2015 Hinweise darauf, dass un-

zulässige Softwarefunktionen auch in weiteren von Continental belieferten 

Motorsteuerungen (neben derjenigen des EA 189) enthalten waren. Er ver-

anlasste jedoch nicht, dass diese Anhaltspunkte ordnungsgemäß aufgeklärt 

wurden und Fehlverhalten abgestellt und geahndet wurde. 

Dr. Elmar Degenhart teilte die vorgenannten Informationen auch nicht dem 

Gesamtvorstand oder dem Aufsichtsrat mit. Dadurch konnte weder der Ge-

samtvorstand noch der Aufsichtsrat die rechtlich gebotene unabhängige, er-

gebnisoffene und umfassende Untersuchung einleiten. Stattdessen beauf-

tragten Dr. Elmar Degenhart, Wolfgang Schäfer und José Avila den Ehema-

ligen CCO und die damalige Head of Corporate Compliance ohne Beteiligung 

des Gesamtvorstands, eine Untersuchung einzuleiten. Diese wurde erkenn-

bar nicht ergebnisoffen durchgeführt. 
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Dr. Elmar Degenhart stellte nicht sicher, dass die im Herbst 2015 eingeleitete 

interne Untersuchung ergebnisoffen geführt wurde. Dies war mitursächlich 

dafür, dass diese zu dem unvertretbaren Ergebnis kam, dass keine Anhalts-

punkte für Fehlverhalten von Continental-Leitungspersonen ermittelt worden 

seien und Continental kein Bußgeld und keine Einziehung drohe. Fehlverhal-

ten wurde nicht abgestellt und geahndet und Continental verbesserte sein 

CMS nicht. Die mit der Untersuchung befassten Personen vermittelten dem 

Gesamtvorstand und dem Aufsichtsrat den falschen Eindruck, dass Fehlver-

halten von Mitarbeitern ergebnisoffen untersucht werden sollte und wurde. 

Dr. Elmar Degenharts Fehlverhalten war mitursächlich dafür, dass Staatsan-

waltschaften in den Jahren 2020 und 2021 mehrere Durchsuchungen im Kon-

zern durchführten und hohe Bußgelder gegen Continental verhängten. 

Dr. Elmar Degenhart hat den Vorwurf einer Sorgfaltspflichtverletzung durch 

die von ihm beauftragten Rechtsanwälte zurückgewiesen und ist den geltend 

gemachten Ansprüchen entgegengetreten. 

e) Schadensersatzansprüche von Continental gegen andere Vorstandsmitglieder 

Continental ist der Auffassung, dass auch Andreas Wolf seine Sorgfaltspflich-

ten verletzt hat. Allerdings hatte der Aufsichtsrat die Verfolgung zunächst zu-

rückgestellt und die dadurch verursachten Schadenspositionen bei ehemali-

gen Vorstandsmitgliedern geltend gemacht, die diese Schadenspositionen 

mitverursacht haben. 

Die Untersuchung des Aufsichtsrats ergab eine fahrlässige Pflichtverletzung 

von Andreas Wolf im Zusammenhang mit der Dieselthematik. Andreas Wolf 

erfuhr spätestens am 3. März 2021, dass (i) Continental für den EA 189 eine 

Software zur Verfügung gestellt hatte, die darauf ausgerichtet war, eine Ab-

schalteinrichtung zu ermöglichen, (ii) Continental an der Bedatung dieser 

Software mitgewirkt hatte und (iii) Continental Zugriff auf alle Kalibrationsda-

ten für diese Software gehabt haben musste. Diese Informationen waren den 

restlichen Vorstandsmitgliedern überwiegend und dem Aufsichtsrat zu die-

sem Zeitpunkt nicht bekannt. Dennoch gab Andreas Wolf diese Informationen 

nicht an den Gesamtvorstand und den Aufsichtsrat weiter. Andreas Wolf er-

möglichte es dem Gesamtvorstand und dem Aufsichtsrat dadurch nicht, die 

Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft Hannover verständig zu bewerten 

und die Folgen für das Unternehmen richtig einzuschätzen und entsprechend 

zu reagieren. 

Im September 2024 vertagte der Aufsichtsrat vorerst die Entscheidung, ob 

Ansprüche gegen Andreas Wolf verfolgt werden sollten, aus folgenden Grün-

den: Der Schaden, der aus der Sorgfaltspflichtverletzung von Andreas Wolf 

resultierte, war wegen komplexer Kausalitätsfragen schwierig zu bemessen, 
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aber jedenfalls gering. Continental konnte den potentiellen Schaden vollum-

fänglich von anderen, als Gesamtschuldner haftenden Vorstandsmitgliedern 

fordern. Etwaige Ansprüche gegen Andreas Wolf würden frühestens im Jahr 

2030 verjähren. Mit Wirksamwerden des Haftungs- und Deckungsvergleich 

werden auch diese Ansprüche erledigt. 

Abgesehen davon hat Continental auf Grundlage der Untersuchung keine 

Pflichtverletzungen weiterer ehemaliger oder aktiver Vorstandsmitglieder von 

Continental im Zusammenhang mit der Dieselthematik festgestellt. 

f) Schadensersatzansprüche von Continental im Übrigen 

Im Übrigen ist Continental der Ansicht, einen Schadensersatzanspruch ge-

gen den Ehemaligen CCO im Zusammenhang mit der Dieselthematik zu ha-

ben. Am 15. November 2024 beschloss der Vorstand diese Ansprüche in et-

waige Verhandlungen mit D&O-Versicherern einzubeziehen. 

Continental verfolgt zudem Schadensersatzansprüche gegen die Ursprüngli-

chen Rechtsberater im Zusammenhang mit deren Rechtsberatung zur Die-

selthematik. Die Ursprünglichen Rechtsberater weisen die Ansprüche zurück. 

Continental stehen keine Schadensersatzansprüche gegen ehemalige oder 

amtierende Mitglieder des Aufsichtsrats von Continental im Zusammenhang 

mit der Dieselthematik zu. Es bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass Mit-

glieder des Aufsichtsrats sich in irgendeiner Weise im Zusammenhang mit 

der Dieselthematik pflichtwidrig verhalten haben. 

g) Hälftige Teilung des Vergleichsbetrags mit der Schaeffler AG 

Am 26. September 2024 schloss Continental mit Vitesco einen Vergleich zur 

Regelung möglicher Ausgleichspflichten von Vitesco gegenüber Continental 

im Zusammenhang mit der Dieselthematik. Hintergrund war die Abspaltung 

des Geschäftsfelds Powertrain, zu dem auch die Business Unit Engine Sys-

tems gehörte, und der in diesem Zusammenhang geschlossene Konzerntren-

nungsvertrag zwischen Continental und Vitesco. Auf Grundlage des Ver-

gleichs zahlte Vitesco Continental EUR 125 Mio. Continental verpflichtete 

sich in diesem Vergleich im Gegenzug dazu, etwaige Erlöse aus der Geltend-

machung von Ansprüchen gegen Dritte in Bezug auf die Dieselthematik, nach 

Abzug angemessener Kosten durch Continental, hälftig mit Vitesco zu teilen. 

Rechtsnachfolgerin der Vitesco Technologies Group AG ist die Schaeffler AG 

(„Schaeffler“). Der Vergleichsbetrag in Höhe von rund EUR 43,7 Mio. ist 

demnach nach Abzug angemessener Kosten hälftig mit Schaeffler zu teilen. 
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h) D&O-Versicherungsprogramm 

Continental unterhält eine D&O-Versicherung. Diese gewährt bestimmten 

ehemaligen und amtierenden Führungskräften wie Organmitgliedern und Be-

reichsleitern von Continental („Versicherte Personen“) Versicherungsschutz 

für den Fall, dass diese wegen einer Pflichtverletzung, die sie in Ausübung 

ihrer Tätigkeit begangen haben, auf Schadensersatz in Anspruch genommen 

oder in diesem Zusammenhang behördliche Verfahren gegen sie eingeleitet 

werden. Für den Haftungs- und Deckungsvergleich ist das Versicherungspro-

gramm des Jahres 2020 einschlägig. Es besteht aus einem Grundvertrag, an 

den sich verschiedene Exzedentenversicherungsverträge anschließen (ge-

meinsam die „Continental-D&O 2020“). 

Die Continental-D&O 2020 beläuft sich auf eine Gesamtversicherungssumme 

von EUR 400 Mio. Sie besteht aus dem Grundvertrag über eine Grundde-

ckung mit einer Versicherungssumme in Höhe von EUR 25 Mio. sowie vier 

sich daran anschließenden Exzedentenversicherungsverträgen mit einer 

Versicherungssumme in Höhe von zusammen weiteren EUR 375 Mio. 

Continental meldete im November 2020 die seinerzeit bekannten Sachver-

halte vorsorglich gegenüber den D&O-Versicherern. Die Versicherer schlos-

sen für alle Versicherungsperioden ab dem 1. Januar 2021 jede weitere De-

ckung für die Dieselthematik vertraglich aus (in den Verträgen „Bereitstel-

lung unerlaubter Abschalteinrichtungen für Fahrzeugmotoren“). 

Zwischen Continental und den D&O-Versicherern besteht Uneinigkeit über 

den Umfang der Deckung. Continental ist der Ansicht, dass die betroffenen 

Sachverhalte gesamthaft unter die Continental-D&O 2020 fallen. Die D&O-

Versicherer vertraten gegenüber Continental sowie Wolfgang Schäfer, José 

Avila und Dr. Elmar Degenhart den Standpunkt, dass Schadensersatzan-

sprüche im Zusammenhang mit der fehlerhaften Aufklärung von Fehlverhal-

ten (sogenanntes „Bewältigungsmanagement“) nicht von den abgegebe-

nen Umstandsmeldungen erfasst seien. Jedenfalls seien diese Pflichtverlet-

zung aufgrund des Specific Matter-Ausschlusses nicht versichert. Die ent-

sprechenden Ansprüche sind Teil des Haftungs- und Deckungsvergleichs. 

 

i) Aufwendungen 

Continental hatte bis zum Aufsichtsratsbeschluss über die Geltendmachung 

der Ansprüche im September 2024 erstattungsfähige Schäden im Zusam-

menhang mit der Dieselthematik von insgesamt mindestens EUR 296 Mio. 

ermittelt. Der Betrag setzt sich unter anderem zusammen aus Kosten für in-

terne Untersuchungen und Verteidigung sowie aus Bußgeldzahlungen. Bis 
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Ende des Jahres 2025 sind Continental im Zusammenhang mit der Dieselthe-

matik Kosten von insgesamt rund EUR 300 Mio. entstanden. 

2.2.2 Wesentlicher Inhalt der Vergleichsvereinbarungen 

(1) Haftungs- und Deckungsvergleich 

Continental hat mit den Ehemaligen Vorstandsmitgliedern, dem Ehemaligen 

CCO und den D&O-Versicherern den als Anlage zu Tagesordnungspunkt 9 

wiedergegebenen Haftungs- und Deckungsvergleich abgeschlossen. 

Die wesentlichen Verpflichtungen und rechtlichen Wirkungen dieses Haf-

tungs- und Deckungsvergleichs sind: 

• Die D&O-Versicherer verpflichten sich nach Ziffer 1 des Haftungs- 

und Deckungsvergleichs, einen Vergleichsbetrag in Höhe von 

EUR 43.719.770,00 an Continental zu zahlen. 

• Die Parteien vereinbaren die Abgeltung und Erledigung aller Scha-

densersatzansprüche gegen sämtliche Versicherte Personen im Zu-

sammenhang mit der Dieselthematik. Dies gilt somit auch zu Gunsten 

von Andreas Wolf und allen anderen Versicherten Personen, die 

selbst nicht am Haftungs- und Deckungsvergleich beteiligt werden. 

Auch gilt dies für etwaige bisher unbekannte Schadensersatzansprü-

che. 

• Continental und die D&O-Versicherer haben im Haftungs- und De-

ckungsvergleich zudem ihre Auffassung festgehalten, dass für Or-

ganhaftungsansprüche im Zusammenhang mit der Dieselthematik, 

seit deren Entstehung noch keine drei Jahre abgelaufen sind und auf 

die daher nach den gesetzlichen Vorgaben noch nicht verzichtet wer-

den kann, kein Deckungsschutz unter der Continental-D&O 2020 

mehr besteht. 

• Die Parteien vereinbaren die Abgeltung und Erledigung aller (De-

ckungs-)Ansprüche im Zusammenhang mit der Dieselthematik gegen 

die D&O-Versicherer. 

• Die Ehemaligen Vorstandsmitglieder und der Ehemalige CCO wer-

den nicht verpflichtet, einen Eigenbeitrag zu leisten. 

• Für die D&O-Versicherer, die Ehemaligen Vorstandsmitglieder und 

den Ehemaligen CCO soll die Dieselthematik bei Continental mit der 

Zahlung durch die D&O-Versicherer endgültig abgeschlossen sein. 

Daher sind entsprechende Freistellungsregelungen für den Fall vor-

gesehen, dass Continental beispielsweise Dritte – wie die Ursprüng-

lichen Rechtsberater – im Zusammenhang mit der Dieselthematik in 
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Anspruch nimmt und diese daraufhin wiederum die Ehemaligen Vor-

standsmitglieder, den Ehemaligen CCO oder andere Versicherte Per-

sonen in Anspruch nehmen. 

• Sollten Dritte Regressansprüche gegenüber den Ehemaligen Vor-

standsmitgliedern oder dem Ehemaligen CCO geltend machen, 

stellt Continental diese jeweils von diesen Regressansprüchen 

frei und übernimmt etwaige Verteidigungskosten. 

• Falls Versicherte Personen die D&O-Versicherer im Zusammen-

hang mit der Dieselthematik in Anspruch nehmen, stellt Continen-

tal die D&O-Versicherer von diesen Deckungsansprüchen frei und 

übernimmt etwaige Verteidigungskosten. 

• Die Zahlung der D&O-Versicherer wird einen Monat nach der Zustim-

mung der Hauptversammlung zum Haftungs- und Deckungsvergleich 

fällig. 

• Wenn es in einem Strafverfahren gegen Dr. Karl-Thomas Neumann 

zu einem Gerichtsverfahren kommt, entstehen weitere Verteidigungs-

kosten. Diese Kosten hat Continental für Dr. Karl-Thomas Neumann, 

nicht aber für andere Angeklagte, zu tragen. Im Falle einer Verurtei-

lung kann Continental die Kosten von Dr. Karl-Thomas Neumann zu-

rückfordern. 

• Die Wirksamkeit des Haftungs- und Deckungsvergleichs steht unter 

der aufschiebenden Bedingung, dass die Hauptversammlung von 

Continental zustimmt und nicht eine Minderheit, deren Anteile zusam-

men den zehnten Teil des Grundkapitals von Continental erreichen, 

gegen die Beschlussfassung zur Niederschrift Widerspruch erhebt. 

Das spiegelt die in § 93 Abs. 4 Satz 3 AktG geregelten gesetzlichen 

Anforderungen wider.  

• Der Haftungs- und Deckungsvergleich trifft Regelungen für den Fall, 

dass eine Beschlussmängelklage gegen den Zustimmungsbeschluss 

der Hauptversammlung erhoben wird. Allein die Erhebung einer sol-

chen Beschlussmängelklage hindert das Wirksamwerden des Haf-

tungs- und Deckungsvergleichs nicht. Hat eine Beschlussmängel-

klage Erfolg, entfällt die Wirksamkeit des Haftungs- und Deckungs-

vergleichs rückwirkend. Es sind jedoch Regelungen enthalten, die in 

diesem Szenario sicherstellen, dass Continental die Ansprüche wei-

terverfolgen kann, sich also die Ehemaligen Vorstandsmitglieder nicht 

auf Verjährung berufen können. 

• Der Haftungs- und Deckungsvergleich enthält eine Klausel, die zwar 

allgemein formuliert ist, aber nur für den Ehemaligen CCO 
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Rechtswirkung entfalten kann. Nach dieser Klausel verzichtet Conti-

nental darauf, in das Privatvermögen der Anspruchsgegner zu voll-

strecken, sollte die Hauptversammlung dem Haftungs- und De-

ckungsvergleich nicht zustimmen oder der Zustimmungsbeschluss 

erfolgreich angefochten werden. Ein solcher Verzicht wäre gegen-

über den ehemaligen Vorstandsmitgliedern nur dann wirksam, wenn 

die Hauptversammlung wirksam zustimmt. Eine solche Wirksamkeit 

wäre durch festgestellte Nichtigkeit oder Unwirksamkeit gerade nicht 

mehr gegeben. Damit kann der Verzicht nur gegenüber dem Ehema-

ligen CCO wirksam werden. 

• Die Ehemaligen Vorstandsmitglieder und der Ehemalige CCO ver-

zichten darauf, die Einrede der Verjährung zu erheben. Dieser Ver-

zicht gilt auch fort, falls die Hauptversammlung dem Haftungs- und 

Deckungsvergleich nicht zustimmt bzw. eine Minderheit, deren An-

teile zusammen den zehnten Teil des Grundkapitals erreichen, zur 

Niederschrift Widerspruch erhebt oder einzelne Aktionäre den Zu-

stimmungsbeschluss der Hauptversammlung zum Haftungs- und De-

ckungsvergleich anfechten. Der Verzicht stellt also sicher, dass Con-

tinental die Ansprüche noch gerichtlich geltend machen kann, wenn 

der Haftungs- und Deckungsvergleich nicht wirksam wird oder seine 

Wirksamkeit rückwirkend wegfällt. 

• Die Parteien des Haftungs- und Deckungsvergleichs tragen die ihnen 

im Zusammenhang mit dem Abschluss des Gesamtvergleichs ent-

standenen Kosten jeweils selbst. 

(2) Annex (Vergleich mit Wolfgang Schäfer) 

Zu Beginn der Untersuchung von Skadden im Juni 2021 war Wolfgang Schä-

fer noch ein amtierendes Vorstandsmitglied. Am 18. November 2021 schloss 

Continental mit Wolfgang Schäfer eine Vereinbarung, mit der dieser und Con-

tinental im Zusammenhang mit der Dieselthematik sein Dienstverhältnis zum 

31. Januar 2022 aufhoben („Aufhebungsvereinbarung“). In der Aufhe-

bungsvereinbarung einigten sich Continental und Wolfgang Schäfer darauf, 

dass dieser einen Anspruch hat auf (i) eine Ausgleichszahlung von ca. 

EUR 6,7 Mio., es sei denn, bei Abschluss seiner Aufhebungsvereinbarung 

lag ein außerordentlicher Kündigungsgrund vor, und (ii) ausstehende Dienst-

bezüge und Boni von ca. EUR 2,0 Mio., die Continental nach Abschluss von 

Untersuchung und Ermittlungsverfahren mit Schadensersatzansprüchen ver-

rechnen kann. Die Höhe der Ausgleichszahlung basierte auf einer in der Pra-

xis häufig angesetzten Abfindung für die Restlaufzeit des Dienstvertrags, ge-

deckelt auf maximal zwei Jahre. 
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Continental geht davon aus, dass der Anspruch auf die Ausgleichszahlung 

nicht entstanden ist und stützt sich dabei auf die Ergebnisse der internen Un-

tersuchung und die rechtliche Einschätzung seiner Berater. 

Ein von der Staatsanwaltschaft Hannover im Jahr 2021 gegen Wolfgang 

Schäfer eingeleitetes Ermittlungsverfahren endete Mitte Dezember 2024 mit 

einer Einstellung mangels Tatverdachts nach § 170 Abs. 2 StPO. Ab diesem 

Zeitpunkt konnte Continental Wolfgang Schäfers ausstehende Dienstbezüge 

gemäß dem Aufhebungsvertrag mit eigenen Forderungen gegen ihn verrech-

nen. Wolfgang Schäfer verlangte jedoch die Auszahlung der Dienstbezüge 

und zumindest eines Teils der Ausgleichszahlung, jeweils zuzüglich Zinsen. 

Wolfgang Schäfer hat im Verlauf der Verhandlungen seine Beteiligung am 

Haftungs- und Deckungsvergleich davon abhängig gemacht, dass sich Con-

tinental vorab mit ihm über seine Ansprüche auf die Zahlungen nebst Zinsen 

einigt. Wolfgang Schäfer hatte sich nach intensiven Verhandlungen am 

12. September 2025 bereit erklärt, sich an dem Haftungs- und Deckungsver-

gleich zu beteiligen, wenn Continental mit ihm in einem Annex zu dem Haf-

tungs- und Deckungsvergleich im Wesentlichen die folgenden Vereinbarun-

gen trifft: 

• Continental zahlt Wolfgang Schäfer seine bis zu seiner Amtsnieder-

legung erdienten Dienstbezüge in Höhe von ca. EUR 2,0 Mio. nebst 

jeweiligen gesetzlich geregelten Verzugszinsen. 

• Continental zahlt weitere EUR 2,8 Mio. nebst jeweiligen gesetzlich 

geregelten Verzugszinsen an Wolfgang Schäfer zur Abgeltung der 

streitigen Ausgleichszahlung von ca. EUR 6,7 Mio. 

• Continental erstattet Wolfgang Schäfer gemäß dem hierzu am 

30. September 2021 gefassten Aufsichtsratsbeschluss angemessene 

und erforderliche Kosten seiner Strafverteidigung. 

• Wolfgang Schäfers Rentenansprüche gegen Continental bleiben be-

stehen. 

• Dieser Vergleich wird erst wirksam, wenn die Hauptversammlung 

dem Gesamtvergleich zugestimmt hat und nicht eine Minderheit, de-

ren Anteile zusammen den zehnten Teil des Grundkapitals erreichen, 

zur Niederschrift Widerspruch erhebt. 

• Continental verzichtet darauf, die Einrede der Verjährung bezüglich 

der vorgenannten Ansprüche von Wolfgang Schäfer zu erheben. Der 

Verjährungsverzicht gilt 15,5 Monate länger als der Verjährungsver-

zicht, den Wolfgang Schäfer im Gesamtvergleich abgibt. 
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• Falls einzelne Aktionäre anschließend erfolgreich gerichtlich gegen 

den Gesamtvergleich vorgehen, schließen Continental und Wolfgang 

Schäfer einen neuen Vergleich ab. Dieser soll dem Inhalt des vorhe-

rigen Vergleichs möglichst nahekommen, aber die Umstände berück-

sichtigen, die zum Erfolg des gerichtlichen Vorgehens des jeweiligen 

Aktionärs geführt haben. 

2.2.3 Rechtliche Rahmenbedingung der Hauptversammlungsvorlage 

Der hier zur Abstimmung gestellte Haftungs- und Deckungsvergleich samt Annex Ver-

gleichsvereinbarung zwischen Continental und Wolfgang Schäfer bedarf der Zustim-

mung der Hauptversammlung nach § 93 Abs. 4 Satz 3 AktG. Nach dieser Vorschrift 

kann Continental nur dann auf Ersatzansprüche gegen Organmitglieder verzichten 

oder sich darüber vergleichen, wenn seit der Entstehung des Anspruchs drei Jahre 

vergangen sind, die Hauptversammlung zustimmt und nicht eine Minderheit, deren 

Anteile zusammen den zehnten Teil des Grundkapitals erreichen, zur Niederschrift 

Widerspruch erhebt. Der Haftungs- und Deckungsvergleich enthält Elemente eines 

Vergleichs und eines Verzichts und unterfällt deshalb der Vorschrift. 

Die Hauptversammlung kann über den Haftungs- und Deckungsvergleich abstimmen, 

weil die Mindestfrist von drei Jahren abgelaufen ist. Die Frist beginnt mit der An-

spruchsentstehung. Ein Anspruch entsteht, sobald die Pflichtverletzung begangen ist 

und sich ein Schaden konkret abzeichnet. Die Frist beginnt, unabhängig davon, ob 

der Schaden in seiner Entwicklung abgeschlossen ist, sobald der Anspruch durch 

Leistungs- oder Feststellungsklage geltend gemacht werden kann. Dieser Zeitpunkt 

liegt bei sämtlichen untersuchten Sachverhalten mehr als drei Jahre zurück. Daher 

kann die Hauptversammlung über den Haftungs- und Deckungsvergleich abstimmen. 

2.2.4 Wesentliche Gründe für den Vergleich 

Aufsichtsrat und Vorstand von Continental sind der Überzeugung, dass der Abschluss 

des unter dem Tagesordnungspunkt 9 zur Abstimmung gestellten Haftungs- und De-

ckungsvergleichs samt Annex im Interesse von Continental liegt, da die Vorteile eines 

Vergleichsabschlusses die möglichen Nachteile überwiegen. Dem liegen folgende Er-

wägungen zugrunde: 

• Die Verantwortlichkeiten der Organmitglieder von Continental im Zusammen-

hang mit der Dieselthematik sind eingehend und sehr sorgfältig aufgearbeitet 

worden. Nach Abschluss dieser umfassenden Untersuchung soll die Aufar-

beitung nunmehr abgeschlossen werden, damit Continental weitestgehend 

einen Schlussstrich unter die Dieselthematik ziehen kann. Mit dem Wirksam-

werden des Vergleichs kehrt Rechtsfrieden ein. Dies gilt nicht nur im Hinblick 

auf die Ehemaligen Vorstandsmitglieder und den Ehemaligen CCO, sondern 

auch im Hinblick auf sonstige Versicherte Personen. 
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• Continental kann damit die freiwerdenden internen zeitlichen und finanziellen 

Ressourcen für Zukunftsthemen nutzen, die angesichts der epochalen geo-

politischen, makroökonomischen Umbrüche und technischen Neuerungen 

dringend benötigt werden. In diesem Umfeld hatten und haben die Transfor-

mationsmaßnahmen und die Neuausrichtung der verschiedenen Unterneh-

mensbereiche durch die Separierung im Wege der schon erfolgten Abspal-

tungen von Vitesco und Aumovio und des geplanten Verkaufs des ContiTech-

Geschäfts allerhöchste Priorität. Im Fokus der Unternehmensführung und der 

Belegschaft von Continental stehen die Konzentration der Unternehmensbe-

reiche auf „pure play“ in jeweils technologisch anspruchsvollen Segmenten, 

Sicherung der Marktanteile und Nutzen von Wachstumschancen. Der von 

den D&O-Versicherern zu leistende Vergleichsbetrag kann für diese Trans-

formationsmaßnahmen genutzt werden. 

• Aufsichtsrat und Vorstand halten das Verhandlungsergebnis und insbeson-

dere die Höhe der durch die D&O-Versicherer zu leistenden Zahlungen im 

Interesse der Gesellschaft für wirtschaftlich sehr gut vertretbar. Dies gilt auch, 

wenn man berücksichtigt, dass Continental die Hälfte des Vergleichsbetrags 

nach Abzug angemessener Kosten an Schaeffler weiterreichen und einen 

mittleren einstelligen Millionenbetrag an Wolfgang Schäfer auszahlen muss. 

Der Vergleichsbetrag liegt zwar deutlich unter dem Betrag, den Continental 

als Schaden gegenüber den Ehemaligen Vorstandsmitgliedern geltend ge-

macht hat. Es ist aber fraglich, ob Continental mit einer Klage gegen die Ehe-

maligen Vorstandsmitglieder ein finanziell besseres Ergebnis erzielen 

könnte. Continental hat sich im Vorfeld des Vergleichsabschluss eingehend 

mit den Prozessrisiken einer möglichen Klage auseinandergesetzt. Nach die-

ser Analyse sind auch Szenarien denkbar, in denen Continental keinen oder 

nur einen sehr geringen Schadenersatzanspruch durchsetzen könnte. Hinzu 

kommen die beachtlichen Kosten, die damit einhergehen, Schadensersatz-

ansprüche in einem solch komplexen Sachverhalt gerichtlich und gegebenen-

falls über mehrere Instanzen durchzusetzen. 

• Continental führte die Verhandlungen des Haftungs- und Deckungsvergleichs 

mit Nachdruck über mehrere Runden. Continental kommunizierte frühzeitig 

gegenüber den D&O-Versicherern, dass das Unternehmen Mitte September 

2025 ohne Einigung oder Verjährungseinredeverzichte Klagen erheben 

würde. In den letzten Wochen vor Vergleichsschluss bewegten sich die D&O-

Versicherer erheblich und schilderten andererseits glaubhaft, dass sie sich 

nicht weiter auf Continental zubewegen könnten. Die Schadensersatzansprü-

che gegen die früheren Vorstandsmitglieder drohten zu diesem Zeitpunkt zu 

verjähren. Ein Weiterverhandeln ohne Klageerhebung nach Mitte September 

2025 war nicht möglich, da die Ehemaligen Vorstandsmitglieder keine Ver-

jährungsverzichte erklärt hatten. Es wäre aufgrund der Äußerungen der D&O-

Versicherer auch nicht zielführend gewesen. Bei Einleitung eines streitigen 



 

 
68 | 78 

Verfahrens zur Verjährungshemmung wäre das Angebot der D&O-Versiche-

rer hinfällig gewesen. 

• Der Vergleichsschluss im September 2025 barg auch den größtmöglichen 

Kostenvorteil für Continental. Durch die Verhandlungen mit den D&O-Versi-

cherern waren Continental bis zu diesem Zeitpunkt keine ungewöhnlich gro-

ßen Kosten für die Rechtsdurchsetzung entstanden. Diese Kosten werden 

zudem vor der hälftigen Aufteilung des Vergleichsbetrags zwischen Continen-

tal und Vitesco in Abzug gebracht. 

• Eine streitige Durchsetzung der Ansprüche wäre mit erheblichen weiteren 

Kosten verbunden. Continental würde mit erheblichen Verfahrenskosten be-

lastet, deren Kostentragung maßgeblich vom ungewissen Ausgang des ge-

richtlichen Verfahrens abhängt und die in jedem Fall zunächst von Continen-

tal in Vorleistung oder den D&O-Versicherern zu erbringen wären. Kosten-

übernahmen durch die D&O-Versicherer würden Teile der Versicherungs-

summe aufbrauchen. 

• Die Ehemaligen Vorstandsmitglieder und D&O-Versicherer haben in den Ver-

handlungen tatsächliche und rechtliche Einwände zur Abwehr der Ersatzan-

sprüche vorgetragen. Continental ist diesen Einwänden in den Verhandlun-

gen mit sehr guten Argumenten entgegengetreten. Einige Rechtsfragen sind 

jedoch bislang noch nicht höchstrichterlich entschieden. 

• Eine verbindliche Klärung des Bestehens von Schadensersatzansprüchen 

und ein etwaiger Mittelzufluss bei Continental wären zudem erst in einigen 

Jahren nach möglicherweise mehreren langwierigen Verfahren zu erwarten. 

Denn soweit die D&O-Versicherer nach einem erfolgreichen Haftungsverfah-

ren nicht zahlen würden, müsste noch ein Deckungsklageverfahren gegen 

die D&O-Versicherer angestrengt werden. Wie die Erfahrung zeigt, kann für 

Haftungs- und folgende Deckungsprozesse ein Zeitraum von mehr als zehn 

Jahren vergehen. Bei Abschluss des Haftungs- und Deckungsvergleichs 

kann Continental von sämtlichen eigenen gerichtlichen Schritten absehen so-

wie eine Vergütungsklage Wolfgang Schäfers und die jeweils damit verbun-

denen Kosten vermeiden. Die D&O-Versicherer zahlen den Vergleichsbetrag 

spätestens einen Monat, nachdem die Hauptversammlung zugestimmt und 

nicht eine Minderheit, deren Anteile zusammen den zehnten Teil des Grund-

kapitals erreichen, zur Niederschrift Widerspruch erhoben hat, an Continen-

tal. 

• Der Vergleichsbetrag liegt im Verhältnis zu dem entstandenen Schaden am 

oberen Rahmen dessen, was D&O-Versicherer in anderen öffentlich bekann-

ten Organhaftungsfällen erstattet haben. Die Einigung mit den D&O-Versi-

cherern kann auch insgesamt als Erfolg betrachtet werden. Häufig dauern 

Verhandlungen mit D&O-Versicherern mehrere Jahre an und sind 
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entsprechend mit erheblichen Kosten und hohem zeitlichen Aufwand verbun-

den. Oft unterbreiten die D&O-Versicherer auch erst dann ein akzeptables 

Vergleichsangebot, wenn das betroffene Unternehmen ein Gerichtsverfahren 

angestrengt und einen ersten anspruchsstützenden Hinweis oder gar ein po-

sitives erstinstanzliches Urteil erwirkt hat. Dies haben Vertreter des 1. und 

2. Exzedentenlayers in den Verhandlungen auch ausdrücklich erwogen. 

• Eigenbeiträge der Ehemaligen Vorstandsmitglieder sind im Haftungs- und 

Deckungsvergleich nicht vereinbart. Aus Sicht von Continental brauchte es 

einen persönlichen finanziellen Beitrag der Ehemaligen Vorstandsmitglieder  

nicht, da (i) diesen nur Organisationsversäumnisse und Unterlassen, aber 

kein aktives und kein vorsätzliches Verhalten vorgeworfen wird, (ii) Eigenbei-

träge nur gerichtlich (also langwierig und kostspielig) hätten durchgesetzt 

werden können, weil die Ehemaligen Vorstandsmitglieder alle Vorwürfe nach-

drücklich zurückweisen und (iii) Continental in den Verhandlungen auch ohne 

Eigenbeiträge ein gutes Verhandlungsergebnis erreichen konnte. Insofern 

waren die Verhandlungen über den Haftungs- und Deckungsvergleich einfa-

cher, schneller und auch günstiger. Wolfgang Schäfer verzichtet zudem mit 

dem Abschluss seines Vergleichs auf einen Teil der von ihm erhobenen An-

sprüche. 

• Die Anspruchsverfolgung gegen die Ursprünglichen Rechtsberater dauert an. 

Eine erfolgreiche Anspruchsverfolgung würde den Gesamtschaden weiter re-

duzieren.  

• Der Verzicht auf mögliche Haftungsansprüche gegen die sonstigen Versi-

cherten Personen birgt keine wirtschaftlichen Nachteile für die Gesellschaft, 

da nach Auskunft der Rechtsberater des Unternehmens keine zusätzlichen 

werthaltigen Schadensersatzansprüche von Continental gegen weitere Ver-

sicherte Personen bestehen. 

• Weitere Reputationsschäden durch negative Berichterstattung zur Dieselthe-

matik werden weitgehend ausgeschlossen. Im Zuge der Restrukturierungs-

maßnahmen von Continental war und ist die Wahrung der öffentlichen Repu-

tation ein besonderes Anliegen der Gesellschaft. 

2.2.5 Zusammenfassende Empfehlung 

Auf dieser Grundlage sind Aufsichtsrat und Vorstand der Überzeugung, dass die unter 

dem Tagesordnungspunkt 9 der Tagesordnung zur Abstimmung gestellte Vergleichs-

vereinbarung im Unternehmensinteresse einer gerichtlichen Durchsetzung von Er-

satz- beziehungsweise Deckungsansprüchen bei Weitem vorzuziehen ist. Nach Auf-

fassung des Aufsichtsrats und Vorstands überwiegt insofern deutlich das Interesse 

der Gesellschaft, die rechtliche Aufarbeitung der Dieselthematik in Bezug auf die zi-

vilrechtlichen Verantwortlichkeiten der Organmitglieder durch die 
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Vergleichsvereinbarung zügig, rechtssicher sowie endgültig abzuschließen. Auf-

sichtsrat und Vorstand schlagen daher der Hauptversammlung vor, dem Haftungs- 

und Deckungsvergleich zuzustimmen. 
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III. Weitere Angaben und Hinweise 

1. Internetseite der Gesellschaft und dort zugängliche Unterlagen und Informatio-

nen 

Die Informationen und Unterlagen nach § 124a AktG, insbesondere diese Einladung 

zur Hauptversammlung und die der Hauptversammlung zugänglich zu machenden 

Unterlagen, sowie weitere Informationen im Zusammenhang mit der Hauptversamm-

lung sind vom Zeitpunkt der Einberufung an im Internet unter www.continen-

tal.com/de/hv zugänglich. 

Etwaige im Vorfeld der Hauptversammlung bei der Gesellschaft eingehende und ver-

öffentlichungspflichtige Gegenanträge, Wahlvorschläge und Ergänzungsverlangen 

von Aktionären werden ebenfalls über die vorstehende Internetseite zugänglich ge-

macht. Gleiches gilt – nach der Hauptversammlung – auch für die Abstimmungser-

gebnisse sowie für die Rede des Vorstandsvorsitzenden. 

 

2. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte 

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt die Gesamtzahl der von 

der Gesellschaft ausgegebenen Aktien und Stimmrechte je 200.005.983. Die Gesell-

schaft hält im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung keine eigenen Ak-

tien. 

 

3. Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung, die Ausübung des 

Stimmrechts, Nachweisstichtag und dessen Bedeutung 

Um an der Hauptversammlung teilnehmen, das Stimmrecht ausüben oder Anträge 

stellen zu können, müssen sich die Aktionäre gemäß § 18 Abs. 1 Satz 1 der Satzung 

vor der Hauptversammlung bei der Gesellschaft anmelden und ihre Berechtigung zur 

Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachwei-

sen. 

Die Anmeldung und der Nachweis der Berechtigung müssen der Gesellschaft gemäß 

§ 18 Abs. 1 Satz 2 der Satzung bei der nachfolgend genannten Anmeldestelle, unter 

der angegebenen Adresse, spätestens bis zum Ablauf des 23. April 2026, 24:00 Uhr 

(MESZ), zugehen: 

Continental Aktiengesellschaft 

c/o Computershare Operations Center 

80249 München 

Deutschland 

https://www.continental.com/de/hv
https://www.continental.com/de/hv
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E-Mail: anmeldestelle@computershare.de 

Gemäß § 67c AktG kann die Anmeldung darüber hinaus durch Intermediäre an die 

folgende SWIFT-Adresse übermittelt werden: 

SWIFT: CMDHDEMMXXX; Instruktionen gemäß ISO 20022;  

Autorisierung über SWIFT Relationship Management Application (RMA) er-

forderlich. 

Der Nachweis der Berechtigung hat gemäß § 18 Abs. 2 Satz 1 der Satzung durch 

einen in Textform und in deutscher oder englischer Sprache erstellten besonderen 

Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut zu erfolgen; hierzu 

reicht in jedem Fall ein Nachweis gemäß § 67с Abs. 3 AktG aus. Der Nachweis der 

Berechtigung hat sich gemäß § 18 Abs. 2 Satz 2 der Satzung auf den Geschäfts-

schluss des zweiundzwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung, demnach den 

8. April 2026, 24:00 Uhr (MESZ) (Nachweisstichtag), zu beziehen. 

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme und die Ausübung der Aktionärs-

rechte nur derjenige als Aktionär, der sich fristgerecht angemeldet und die Berechti-

gung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts 

nachgewiesen hat (ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre). 

Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung, die Berechtigung zur 

Ausübung von Aktionärsrechten und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich 

ausschließlich nach dem im Nachweis enthaltenen Anteilsbesitz des Aktionärs zum 

Nachweisstichtag. Aktionäre, die ihre Aktien erst nach dem Nachweisstichtag erwer-

ben, können also nicht an der Hauptversammlung teilnehmen. Aktionäre, die ihre am 

Nachweisstichtag gehaltenen Aktien nach dem Nachweisstichtag und noch vor der 

Hauptversammlung veräußern, sind – bei rechtzeitiger Anmeldung und Vorlage des 

Nachweises des Anteilsbesitzes – im Verhältnis zur Gesellschaft gleichwohl zur Teil-

nahme an der Hauptversammlung, zur Ausübung von Aktionärsrechten und zur Aus-

übung des Stimmrechts berechtigt. Zuerwerbe und teilweise Veräußerungen von Ak-

tien nach dem Nachweisstichtag haben ebenfalls keine Auswirkungen auf die Berech-

tigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung, die Berechtigung zur Ausübung von 

Aktionärsrechten und den Umfang des Stimmrechts. Der Nachweisstichtag bewirkt 

keine Sperre für die Veräußerbarkeit der Aktien und hat keine Bedeutung für die Di-

videndenberechtigung. 

Nach Eingang der Anmeldung und des Nachweises des Anteilsbesitzes bei der Ge-

sellschaft wird dem Aktionär eine Eintrittskarte für die Hauptversammlung übersandt. 

Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarte sicherzustellen, werden die Aktionäre 

gebeten, frühzeitig eine Eintrittskarte bei ihrem depotführenden Institut anzufordern. 

Trotz rechtzeitiger Anmeldung kann es im Einzelfall vorkommen, dass ein Aktionär 

die Eintrittskarte nicht rechtzeitig erhält. In einem solchen Fall können Aktionäre vor 

der Hauptversammlung bei der oben genannten Anmeldestelle prüfen lassen, ob sie 

mailto:anmeldestelle@computershare.de
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im Meldebestand aufgeführt sind. Sofern sie dort erfasst sind, können Aktionäre die 

Hauptversammlung besuchen und erhalten vor Ort eine Eintrittskarte.  

 

4. Verfahren für die Stimmabgabe bei Briefwahl 

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, kön-

nen ihre Stimme auch schon vor der Hauptversammlung im Wege der Briefwahl ab-

geben. Auch in diesem Fall sind eine fristgemäße Anmeldung und der rechtzeitige 

Nachweis des Anteilsbesitzes, wie in diesem Abschnitt der Einladung unter Ziffer 3 

erläutert, erforderlich.  

Die Stimmabgabe, ihr Widerruf oder die Änderung der abgegebenen Stimmen kann 

nur elektronisch, vorzugsweise durch Nutzung des im Internet unter www.continen-

tal.com/de/hv zur Verfügung stehenden InvestorPortals, erfolgen. Die Zugangsdaten 

zum InvestorPortal erhalten ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre mit der Eintritts-

karte. Unter Nutzung des InvestorPortals kann die Stimmabgabe, ihr Widerruf oder 

die Änderung der abgegebenen Stimmen spätestens bis zum Beginn der Abstimmun-

gen am Tag der Hauptversammlung erfolgen. 

Die Stimmabgabe, ihr Widerruf oder die Änderung der abgegebenen Stimmen kann 

der Gesellschaft auch per E-Mail übermittelt werden. Diese nicht über das Investor-

Portal abgegebenen Briefwahlstimmen, ebenso deren Widerruf oder Änderung, müs-

sen spätestens bis zum Ablauf des 29. April 2026, 24:00 Uhr (MESZ), bei der in die-

sem Abschnitt der Einladung unter Ziffer 3 angegebenen Adresse zugehen. 

Auch bevollmächtigte Personen können sich der Briefwahl bedienen. 

Die Stimmabgabe per Briefwahl schließt die persönliche Teilnahme an der Hauptver-

sammlung nicht aus. Die persönliche Teilnahme eines Aktionärs oder eines bevoll-

mächtigten Dritten an der Hauptversammlung gilt als Widerruf der zuvor per Briefwahl 

erfolgten Stimmabgabe und schließt eine weitere Stimmabgabe durch Nutzung des 

InvestorPortals aus. 

 

5. Verfahren für die Stimmabgabe bei Stimmrechtsvertretung 

Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversamm-

lung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht auch durch Bevollmächtigte, z.B. 

durch einen Intermediär (z.B. ein Kreditinstitut), eine Aktionärsvereinigung, die von 

der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter oder eine Person ihrer Wahl, ausü-

ben lassen. Auch für die Stimmrechtsvertretung sind demnach eine fristgemäße An-

meldung und der rechtzeitige Nachweis des Anteilsbesitzes, wie in diesem Abschnitt 

der Einladung unter Ziffer 3 erläutert, erforderlich. Bevollmächtigt der Aktionär mehr 

https://www.continental.com/de/hv
https://www.continental.com/de/hv
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als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückwei-

sen.  

5.1 Bevollmächtigung Dritter 

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung ge-

genüber der Gesellschaft bedarf der Textform (§ 126b BGB), wenn weder ein Inter-

mediär (z.B. ein Kreditinstitut) noch eine diesen nach § 135 Abs. 8 AktG gleichge-

stellte Person oder Institution (z.B. eine Aktionärsvereinigung) bevollmächtigt wird. 

Die Vollmacht bzw. der Nachweis der Bevollmächtigung, ebenso der Widerruf der 

Vollmacht, ist insofern vorzugsweise per E-Mail oder auch per Post an die in diesem 

Abschnitt der Einladung unter Ziffer 3 angegebene Adresse zu senden. Unter dieser 

Adresse muss der Zugang aus organisatorischen Gründen bis spätestens zum Ablauf 

des 29. April 2026, 24:00 Uhr (MESZ), erfolgen. Zur Erteilung der Vollmacht kann das 

Vollmachtformular verwendet werden, welches die ordnungsgemäß angemeldeten 

Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte erhalten. 

Darüber hinaus kann die Vollmacht unter Verwendung der Daten der Eintrittskarte 

über das InvestorPortal bis zum Beginn der Hauptversammlung erteilt, geändert oder 

widerrufen werden.  

Mit der Rücksendung des Vollmachtsformulars oder der Verwendung des Investor-

Portals wird zugleich gegenüber der Gesellschaft der Nachweis der Bevollmächtigung 

erbracht. 

Der Nachweis der Bevollmächtigung kann auch dadurch erfolgen, dass der Bevoll-

mächtigte am Tag der Hauptversammlung die Vollmacht an der Einlasskontrolle vor-

weist, hinsichtlich der Stimmrechtsvertretung bis zum Beginn der Abstimmungen. Der 

Widerruf kann am Tag der Hauptversammlung durch den Aktionär oder einen (ande-

ren) bevollmächtigten Dritten vorgewiesen werden. 

5.2 Bevollmächtigung von Intermediären oder diesen gemäß § 135 Abs. 8 AktG 

gleichgestellten Personen oder Institutionen 

Für die Bevollmächtigung von Intermediären (z.B. von Kreditinstituten) oder diesen 

gemäß § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Personen oder Institutionen (z.B. von Ak-

tionärsvereinigungen) sowie für den Nachweis und den Widerruf einer solchen Be-

vollmächtigung gelten die gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere § 135 AktG. 

Die Aktionäre werden gebeten, sich in den Fällen des § 135 AktG rechtzeitig mit 

der/dem Bevollmächtigten über etwaige Besonderheiten der Vollmachtserteilung (ins-

besondere in Bezug auf deren Form) abzustimmen. 
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5.3 Verfahren für die Stimmabgabe durch die von der Gesellschaft benannten 

Stimmrechtsvertreter 

Aktionäre bzw. deren Bevollmächtigte haben die Möglichkeit, sich nach Maßgabe ih-

rer Weisung in der Hauptversammlung durch von der Gesellschaft benannte Stimm-

rechtsvertreter vertreten zu lassen. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, wei-

sungsgemäß abzustimmen; sie können die Stimmrechte nicht nach eigenem Ermes-

sen ausüben. Bei Abstimmungen, für die keine ausdrückliche Weisung erteilt wurde, 

enthalten sie sich der Stimme. Die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft stehen ins-

besondere nicht zur Verfügung, um in der Hauptversammlung Fragen oder Anträge 

zu stellen oder Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung einzulegen. 

Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsver-

treter können über das InvestorPortal erteilt, geändert oder widerrufen werden. Dies 

ist vor und auch noch während der Hauptversammlung möglich, muss jedoch spätes-

tens bis zum Beginn der Abstimmungen am Tag der Hauptversammlung erfolgen.  

Die Zugangsdaten zum InvestorPortal erhalten ordnungsgemäß angemeldete Aktio-

näre gemeinsam mit der Eintrittskarte. 

Die Bevollmächtigung von Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft schließt die per-

sönliche Teilnahme an der Hauptversammlung nicht aus. Die persönliche Teilnahme 

eines Aktionärs oder eines bevollmächtigten Dritten an der Hauptversammlung gilt als 

Widerruf der zuvor den Stimmrechtsvertretern erteilten Vollmacht und Weisungen und 

schließt deren weitere Bevollmächtigung durch Nutzung des InvestorPortals aus. 

Unbeschadet dessen bietet die Gesellschaft ordnungsgemäß angemeldeten Aktionä-

ren, bzw. deren Bevollmächtigten, welche in der Hauptversammlung erschienen sind, 

an, die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft auch noch während der Hauptver-

sammlung bis zum Beginn der Abstimmungen mit der weisungsgebundenen Aus-

übung des Stimmrechts zu bevollmächtigen. Dies ist unter Nutzung von vor Ort be-

reitgestellten Tablets möglich. 

 

6. Angaben zu den Rechten der Aktionäre 

6.1 Ergänzungsanträge auf Verlangen einer Minderheit gemäß § 122 Abs. 2 AktG 

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals der Ge-

sellschaft (entspricht rund EUR 25.600.765,82 oder – aufgerundet auf die nächsthö-

here volle Aktienzahl – Stück 10.000.300 Aktien) oder den anteiligen Betrag von 

EUR 500.000,00 (entspricht – aufgerundet auf die nächsthöhere volle Aktienzahl – 

Stück 195.313 Aktien) erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die Ta-

gesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. 
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Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage bei-

liegen.  

Ein Verlangen auf Ergänzung der Tagesordnung muss an den Vorstand der Gesell-

schaft gerichtet und ihm spätestens bis zum Ablauf des 30. März 2026, 24:00 Uhr 

(MESZ), in schriftlicher Form (im Sinne des § 122 Abs. 2 in Verbindung mit § 122 Abs. 

1 Satz 1 AktG) zugegangen sein. Die Aktionäre werden gebeten, die folgende Ad-

resse zu verwenden: 

 

Vorstand der Continental Aktiengesellschaft 

Continental-Plaza 1 

30175 Hannover 

Deutschland 

E-Mail: hv@conti.de 

6.2 Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1 und 

127 AktG 

Aktionäre sind berechtigt, Gegenanträge gegen einen Beschlussvorschlag von Vor-

stand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung zu stellen 

(§ 126 AktG) und Wahlvorschläge für die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von 

Abschlussprüfern zu unterbreiten (§ 127 AktG).  

Über die Internetseite der Gesellschaft zugänglich zu machende Gegenanträge und 

Wahlvorschläge sind ausschließlich zu übersenden an:  

Continental Aktiengesellschaft 

Abteilung Hauptversammlung 

Continental-Plaza 1 

30175 Hannover 

Deutschland 

E-Mail: hv@conti.de 

Anderweitig adressierte Gegenanträge oder Wahlvorschläge werden nicht berück-

sichtigt. 

Bis spätestens zum 15. April 2026, 24:00 Uhr (MESZ), unter der vorgenannten Ad-

resse zugegangene Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären mit Nach-

weis der Aktionärseigenschaft werden unverzüglich nach ihrem Eingang unter An-

gabe des Namens des Aktionärs und einschließlich einer etwaigen Begründung im 

Internet unter www.continental.com/de/hv veröffentlicht, wenn sie den Voraussetzun-

gen des § 126 AktG bzw. des § 127 AktG genügen und den anderen Aktionären 

mailto:hv@conti.de
mailto:hv@conti.de
https://www.continental.com/de/hv
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zugänglich zu machen sind. Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung werden eben-

falls unter der vorgenannten Internetadresse veröffentlicht.  

Es wird darauf hingewiesen, dass Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionä-

ren, auch wenn sie der Gesellschaft vorab fristgerecht übermittelt wurden, nur dann 

zur Abstimmung gelangen können, wenn sie während der Hauptversammlung gestellt 

werden.  

6.3 Auskunftsrecht der Aktionäre gemäß § 131 Abs. 1 AktG 

Jedem Aktionär ist gemäß § 131 Abs. 1 AktG auf ein in der Hauptversammlung ge-

stelltes Verlangen vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft, 

einschließlich rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem 

verbundenen Unternehmen, sowie die Lage des Konzerns und der in den Konzern-

abschluss einbezogenen Unternehmen zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beur-

teilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist.  

Die Ausübung des Auskunftsrechts setzt die Teilnahme an der Hauptversammlung 

voraus. Insofern sind die in diesem Abschnitt der Einladung unter Ziffer 3 erläuterten 

Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung zu beachten, insbe-

sondere die Anmeldefrist. 

6.4 Weitergehende Erläuterungen zu den Aktionärsrechten 

Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 

Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 AktG sind im Internet unter www.continental.com/de/hv zu-

gänglich. 

 

7. Übertragung der Hauptversammlung im Internet 

Auf Anordnung des Versammlungsleiters und auf der Grundlage des § 19 Abs. 2 der 

Satzung wird die Hauptversammlung am 30. April 2026 für alle Aktionäre und die in-

teressierte Öffentlichkeit in voller Länge live im Internet, zugänglich unter www.conti-

nental.com/de/hv, sowie für alle Aktionäre über das InvestorPortal, das ebenfalls dort 

zugänglich ist, übertragen. Die Live-Übertragung der Hauptversammlung ermöglicht 

keine Teilnahme an der Hauptversammlung im Sinne des § 118 Abs. 1 Satz 2 AktG. 

 

8. Datenschutz 

Im Rahmen der Vorbereitung und Durchführung der Hauptversammlung verarbeitet 

die Continental Aktiengesellschaft als Verantwortliche unter Beachtung der Bestim-

mungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie allen weiteren 

https://www.continental.com/de/hv
https://www.continental.com/de/hv
https://www.continental.com/de/hv
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maßgeblichen Gesetzen personenbezogene Daten ihrer Aktionäre und deren Bevoll-

mächtigten.  

Einzelheiten zur Verarbeitung personenbezogener Daten der Aktionäre und ihrer Be-

vollmächtigten und zu den entsprechenden Rechten der Aktionäre und Bevollmäch-

tigten gemäß der DSGVO können jederzeit auf der Internetseite der Gesellschaft un-

ter www.continental.com/de/hv abgerufen oder unter folgender Adresse angefordert 

werden: Continental Aktiengesellschaft, Continental-Plaza 1, 30175 Hannover, E-

Mail: hv@conti.de. 

Hannover, im März 2026 

Continental Aktiengesellschaft 

Der Vorstand 

 

https://www.continental.com/de/hv

